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Corona-Zuschüsse für Vereine  
der Verbandsgemeinde Bellheim

Nähere Informationen finden Sie im Innenteil

Kostenlose Schnelltests für alle!
Wo: Schnellteststation in der Festhalle Bellheim, Zeiskamer Straße 64

Wann: Montag, Mittwoch, Freitag, jeweils 17.00 bis 20:00 Uhr

(Bitte beachten Sie geänderten Zeiten über die Feiertage)

Wie: Anmeldung unter Telefonnummer: 07272/7008-217

oder per E-Mail: schnelltest@vg-bellheim.de
Die Teststation ist auch während den o. g. Betriebs- und Öffnungszeiten unter der Tel. 07272/7008-623 erreichbar.

Nähere Informationen finden Sie im Innenteil
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Ab 04.05.2020 sind Terminvereinbarungen telefonisch oder per E-Mail möglich:
Montag - Freitag ......................................................................................................................................................... 08.00 - 12.30 Uhr
Das Sozialamt ist bis auf Weiteres dienstags geschlossen.
Mittwoch ..................................................................................................................................................................... 14.00 - 18.00 Uhr
Montag und Donnerstag ............................................................................................................................................ 14.00 - 16.00 Uhr
.................................................................................................................................................................................. Tel.: 07272/7008-0
E-Mail-Adresse VG-Verwaltung Bellheim:
Verbandsgemeinde@vg-bellheim.de
Internet-Adresse: www.vg-bellheim.de

Notrufe

Öffnungszeiten der Verbandsgemeindeverwaltung Bellheim

Polizei ............................................................................................................................................................................. 110
Feuerwehr ....................................................................................................................................................................... 112
Sonstige Rufnummern
Verbandsgemeindeverwaltung Bellheim ........................................................................................................07272/7008-0
Ortsgemeinde Bellheim .............................................................................................07272-7008-901 oder 0172-6100211
Ortsgemeinde Knittelsheim ........................................................................................................................06348/251/4364
Ortsgemeinde Ottersheim ........................................................................................................................06348/8600/4103
Ortsgemeinde Zeiskam ................................................................................................................................. 06347/918375
Polizeiinspektion Germersheim ......................................................................................................................... 07274/9580
Kripo-Sicherheitsberatung Ludwigshafen ..................................................................................................... 0621/9631440
Wasserzweckverband Nordgruppe .............................................................................................................. 0172/7106 481
(zuständig für Zeiskam)
Südgruppe (zuständig für Bellheim, Knittelsheim und Ottersheim) ...............................................................07271/9586-0
bei Vermittlungsproblemen .......................................................................................................................... 0157/80533665
Internet-Homepage: www.wgs-jockgrim.de
Störungsdienst Erdgas Thüga Energienetze GmbH
Bellheim, Knittelsheim, Ottersheim, Zeiskam ................................................................................................ 0800/0837111
Asklepios Südpfalz Kliniken, Klinik Germersheim ............................................................................................07274/504-0
Vinzentiuskrankenhaus Landau ........................................................................................................................... 06341/170
Krankentransporte/Funktaxi (Tag und Nacht)
Taxi Beil ......................................................................................................................................................Tel.: 07272/2959
Landesberatungsstelle für Vergiftungserscheinungen
Giftnotrufzentrale Berlin .............................................................................................................................Tel. 030/19240
Rettungsdienst/Notarzt/Feuerwehr ............................................................................................................................ 112
DRK-Krankentransport
Servicenummer .......................................................................................................................................................... 19222
(mit jeweiliger Ortsvorwahl)
Deutsches Rotes Kreuz - Kreisverband ..................................................................................................Tel. 07274/2460
- Bürozeiten: Mo. - Fr. 08.00 - 12.00 Uhr, GER, Hans-Graf-Sponeckstr. 33
Bereich Aus- u. Fortbildung: u.a. in Erster Hilfe, SM für den Führerschein, Betriebshelfer, u.v.m.
Bereich Ambulante Dienste: Mobiler Mittagstisch, Hausnotruf, Fahrdienste Tel. 07274-2460 oder 07275-918122
Stromversorgung
Für alle Orte der Verbandsgemeinde
Pfalzwerke NetzAG ....................................................................................................................................... 06323/941 310
Bei Störungen im Stromnetz ......................................................................................................................... 0800/7977777
......................................................................................................................................................... Telefax (06323) 941320
Gasentstörung ............................................................................................................................................. 0800/0837111
Frauenhaus Landau .................................................................................................................................Tel. 06341/89626
Frauenhaus Speyer .................................................................................................................................Tel. 06232/28835
Kinder- und Jugendtelefon ........................................................................................................................ 0800/111 0333
Seelsorglicher Notdienst des kath. Pfarrverbandes Germersheim ...................................................... 0176/66024810
Störungsdienst Kabel RP Zeiskam .......................................................................................................... 07272/9080970
Beratungsstelle pro familia Landau (Xylanderstraße 21, Landau)
Schwangerenberatung, Schwangerenkonfliktberatung, Paar- und Sexualberatung
Terminvereinbarung bitte telefonisch .......................................................................................................Tel.: 06341/82424
Telefonzeiten: täglich von 10 bis 12 Uhr, donnerstags zusätzlich von 16 bis 18 Uhr.
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Wichtige Telefonnummern

Bereitschaftsdienst

Notfalldienst der Ärzte
Praxisbereich Bellheim, Knittelsheim, Ottersheim, Zeiskam
Der Kassenärztliche Bereitschaftsdienst in der Akslepios Süd-
pfalzklinik, Germersheim, An Fronte Karl 2, 76726 Germersheim 
ist ab 1. April 2014 unter der einheitlichen Rufnummer 116117 
(ohne Vorwahl) zu folgenden Zeiten zu erreichen:
Montag bis Dienstag von 19.00 - 07.00 Uhr,
Dienstag bis Mittwoch von 19.00 - 07.00 Uhr,
Mittwoch bis Donnerstag von 14.00 - 07.00 Uhr,
Donnerstag bis Freitag von 19.00 - 07.00 Uhr,
Freitag bis Montag von 16.00 - 07.00 Uhr.
Tag vor einem gesetzlichen Feiertag bis nächsten auf den Feier-
tag folgender Werktag von 18.00 - 07.00 Uhr.
Praxisbereich Offenbach, Hochstadt und Essingen
Bereitschaftsdienstzentrale Landau, Vinzentiuskrankenhaus, 
Cornichonstraße 4, 76829 Landau, Tel. 116117 (ohne Vorwahl).
Montag bis Dienstag von 19.00 - 07.00 Uhr,
Dienstag bis Mittwoch von 19.00 - 07.00 Uhr,
Mittwoch bis Donnerstag von 14.00 - 07.00 Uhr,
Donnerstag bis Freitag von 19.00 - 07.00 Uhr,
Freitag bis Montag von 16.00 - 07.00 Uhr.
Tag vor einem gesetzlichen Feiertag bis nächsten auf den Feier-
tag folgender Werktag von 18.00 - 07.00 Uhr.
Bei akuten lebensbedrohenden Notfällen (z.B. starke Herzbe-
schwerden, Bewusstlosigkeit, schwere Verbrennungen) muss 
direkt der Rettungsdienst unter der Nr. 112 angefordert werden.

Augenärztlicher Notdienst
Die kassenärztliche Vereinigung in Mainz hat beschlossen den 
Bereitschaftsdienst der Augenärzte Südpfalz an die Augenklinik 
Westpfalz Klinikum, Kaiserslautern, zu übertragen. Diese ist ab 
sofort für augenärztliche Notfälle zuständig.
Augenklinik Westpfalz Klinikum
Hellmut-Hartert-Str. 1, 67655 Kaiserslautern
Zentrale: Tel.: 0631-2030
Täglich 19.00-07.00 Uhr, mittwochs 14.00 Uhr bis donnerstags 
07.00 Uhr, freitags 16.00 Uhr bis montags 07.00 Uhr sowie Brü-
ckentage, der 24.12. und 31.12., alle Feiertage (an diesen ab 
18.00 Uhr des Vortages).
Daneben steht jedem Patienten frei eine allgemeine Bereit-
schaftspraxis aufzusuchen oder eine Augenklinik in einem 
anderen Bundesland. Für die Südpfalz ist das die Augenklinik 
Karlsruhe:
Augenklinik - Haus L
Moltkestraße 90, 76133 Karlsruhe
Tel.: 0721 / 974 - 2010
Außerdem wird auf den Anrufbeantworter der Augenarztpraxen 
verwiesen.

Zahnärztlicher Notfalldienst
Samstag von 09.00 Uhr - 12.00 Uhr, Sonntag von 11.00 Uhr - 
12.00 Uhr dienstbereit.
Der Dienst habende Zahnarzt kann unter folgender Telefonnum-
mer erfragt werden: .......................................Tel. 07272/919653.
Zahnarzt Patiententelefon Rheinland-Pfalz Tel: 
06131/8927-29040
Homepage: www.zahnarzt-patiententelefon.rlp.info

Apothekennotdienst
Der Apothekennotdienst ist bis 8.30 Uhr des Folgetages erreich-
bar.
Sonntag, 18.04.2021
Mozart-Apotheke, Tel. 06348/98220, Raiffeisenstr. 7, 76877 
Offenbach
Schwanen-Apotheke, Tel. 06344/5617, Hauptstr. 16, 67366 
Weingarten

Montag, 19.04.2021
Salus-Apotheke, Tel. 07274/079807, Konrad-Adenauer-Str. 18, 
76726 Germersheim
Sonnen-Apotheke, Tel. 07276/919744, Untere Hauptstraße 127, 
76863 Herxheim
Dienstag, 20.04.2021
Ludwig-Apotheke, Tel. 07274/94780, Ludwigstraße 16, 76726 
Germersheim
Paracelsus-Apotheke, Tel. 06232/75345, Landauer Straße 40, 
67346 Speyer,
Mittwoch, 21.04.2021
Pfalz-Apotheke, Tel. 07272/3131, Ringstraße 12-16, 76773 Kuh-
ardt
Hainbach-Apotheke, Tel. 06344/1667, Hauptstr. 106, 67365 
Schwegenheim
Donnerstag, 22.04.2021
Kreuz-Apotheke, Tel. 07272/8352, Mittlere Ortsstr. 123, 76761 
Rülzheim
Freitag, 23.04.2021
Neue Löwen-Apotheke, Tel. 07272/8283, Hauptstr. 118, 76756 
Bellheim
Glöckel-Apotheke, Hauptstraße 29, Tel. 07272/7000185, 76777 
Neupotz
Samstag, 24.04.2021
Linden-Apotheke, Tel. 06347/2443, Hauptstr. 175, 76879 Hoch-
stadt
Rats-Apotheke, Tel. 07272/930915, Hauptstr. 28, 76764 Rheinz-
abern
Zusätzlich Mittwochnachmittag geöffnet:
Sonnen-Apotheke, Schulstraße 45, Bellheim, Tel.: 07272/74488
Der aktuelle Stand kann sowohl aus dem Festnetz als auch aus 
dem Mobilfunknetz über folgende Rufnummer erfragt werden: 
01805/258825 plus die Postleitzahl des Standortes (Festnetz 
0,14 €/Min., Mobilfunknetz max. 0,42 €/Min.).
Oder über das Internet: www.lak-rlp.de

Sozialstation Rülzheim-Bellheim-Jockgrim 
e.V.

Kuhardter Straße 37, 76761 Rülzheim, Tel.: 07272/919177
Fax: 07272/919178, www.sozialstation-ruelzheim.de, E-Mail: 
sozialstation@ruelzheim.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 08.00-16.00 Uhr und nach Ver-
einbarung.
24-Stunden-Erreichbarkeit: 07272/919177
Wir bieten: Pflege zu Hause, Medizinische Versorgung, Wund-
versorgung, Hauswirtschaftliche Leistungen, Betreuungen zu 
Hause und im Tagesbegegnungszentrum „St. Elisabeth“, Haus-
notruf, Angehörigenberatung, Pflegekurse und vieles mehr…

Ökum. Sozialstation/AHZ Germersheim-
Lingenfeld e.V.

Haus Pamina, Bismarckstr. 12, Germersheim
Sprechzeiten: Montag bis Freitag 09.00-16.00 Uhr und nach 
Vereinbarung .................................................. Tel. 07274/7045-0

Senioren-Zentrum Haus Edelberg Bellheim
Adenauerring 11
Betreutes Wohnen, Pflege und Tagespflege .... Tel. 07272/937-0

Terra Mater Umwelt- und Tierhilfe
Herrenlose Tiere nimmt die Terra Mater Umwelt- und Tier-
hilfe, Am Klärwerk 2, 67363 Lustadt, Tel.: 06347/608672, an. 
Ansprechpartner ist Herr Zimmermann, Telefon 0170/3157 618 
oder 07255/8037.

Pflegestützpunkt Rülzheim
Kuhardter Straße 37, 76761 Rülzheim, 07272 / 750342 und 
07272 / 972968
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(4) Der Verband verwaltet seine Einrichtungen nach der Eigenbetriebs-
verordnung in der jeweils geltenden Fassung.

§ 2
Mitglieder

(1) Mitglieder des Zweckverbands sind die Stadt Wörth und die Ver-
bandsgemeinden Bellheim, Jockgrim und Rülzheim.
(2) Der Beitritt oder das Ausscheiden eines Verbandsmitglieds bedarf 
einer Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmen der Verbandsversamm-
lung.

§ 3
Name und Sitz

(1) Der Zweckverband führt den Namen „Zweckverband für Wasser-
versorgung Germersheimer Südgruppe“.
(2) Der Zweckverband hat seinen Sitz in Jockgrim.
(3) Das Versorgungsgebiet des Zweckverbandes für Wasserversor-
gung Germersheimer Südgruppe umfasst die Stadt und die Gemein-
den:

Bellheim
Hatzenbühl
Hördt
Jockgrim
Knittelsheim
Kuhardt
Leimersheim
Neupotz
Ottersheim
Rheinzabern
Rülzheim
Wörth mit den Ortsbezirken Wörth und Maximiliansau

§ 4
Organe

Organe des Verbandes sind die Verbandsversammlung und der Ver-
bandsvorsteher.

§ 5
Verbandsversammlung

(1) Jedes Mitglied hat eine Stimmenzahl, die sich nach der Zahl der 
Ortsgemeinden bzw. Ortsbezirke und ihrer Einwohner, die zum Ver-
sorgungsgebiet des Verbandes gehören, bemisst. Maßgebliche Ein-
wohnerzahl ist die jeweils am 30.06. des vorhergehenden Jahres vom 
Statistischen Landesamt festgestellte Einwohnerzahl. Es entfallen 
dabei auf je angefangene tausend Einwohner eines Mitgliedes eine 
Stimme und je Ortsgemeinde bzw. Ortsbezirk eine Stimme.
(2) Das Stimmrecht wird vom Bürgermeister als dem gesetzlichen Ver-
treter eines jeden Mitglieds ausgeübt.
(3) Der Verbandsversammlung gehören mit beratender Stimme an: die 
Werkleitung und die Ortsbürgermeister oder deren Vertreter.
Außerdem kann der Verbandsvorsteher fachkundige Personen mit 
beratender Stimme zuziehen.
(4) Die Mitglieder der Verbandsversammlung bleiben nach Ablauf ihrer 
Amtsperiode so lange im Amt, bis die Nachfolger eingeführt sind.

§ 6
Verwaltungsgeschäfte

Die Verwaltungsgeschäfte des Zweckverbandes werden von einer 
eigenen Verwaltung geführt.

§ 7
Form der öffentlichen Bekanntmachungen

Die öffentlichen Bekanntmachungen des Zweckverbandes erfolgen 
im Amtsblatt des Landkreises Germersheim sowie in den örtlichen 
Amtsblättern der Mitgliedsgemeinden.

§ 8
Deckung des Finanzbedarfs

(1) Der Zweckverband deckt seinen Finanzbedarf, der durch den Bau, 
den Betrieb und die Unterhaltung seiner Anlagen entsteht, durch Ent-
gelte.
(2) Reichen die Entgelte zur Deckung des Finanzbedarfs nicht aus und 
ist eine kostendeckende Festsetzung der Entgelte nicht vertretbar, 
erhebt der Zweckverband von seinen Mitgliedern eine Umlage. Die 
Umlage richtet sich nach dem Wasserverbrauch des Vorjahres.

Amtsblatt der Verbandsgemeinde Bellheim
Herausgeber: die Verbandsgemeindeverwaltung

Amtliche Nachrichten

Stellenausschreibung

Die Ortsgemeinde Bellheim sucht zum 01.07.2021 für ihre Kinder-
tagesstätte „Hasenspiel“ eine

Hauswirtschaftskraft (m/w/d)
Die Stelle ist in Teilzeit (10,00 Wochenstunden) zu besetzen.

Wir wünschen uns von Ihnen:
· Engagement und Motivation
· Teamfähigkeit und Leistungsbereitschaft
· Flexibilität bei der Einteilung der Arbeitszeit
Wir bieten:
· ein engagiertes Team und einen aufgeschlossenen Träger
· leistungsgerechte Bezahlung nach dem TVöD
· die im öffentlichen Dienst üblichen Sozialleistungen

Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte bis spätestens 
28.04.2021 an die Verbandsgemeindeverwaltung, Personalabtei-
lung, Schubertstraße 18, 76756 Bellheim oder per E-Mail an 
personalabteilung@vg-bellheim.de.
Von der Übersendung von Originaldokumenten bitten wir abzuse-
hen, da eine Rücksendung der Bewerbungsunterlagen aus Kos-
tengründen nicht erfolgt. Nach Abschluss des Auswahlverfahrens 
werden die Unterlagen datenschutzrechtlich vernichtet.

Bei Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung unter Tel.-Nr.: 
07272/770479 oder 07272/7008-533.

Verbandsordnung des Zweckverbandes  
für Wasserversorgung  

„Germersheimer Südgruppe“
vom 01. Januar 2021

Die Stadt Wörth und die Verbandsgemeinden Bellheim, Jockgrim und 
Rülzheim bilden seit 07.07.1950 einen Zweckverband. Sie haben zur 
Anpassung an das Landesgesetz für die kommunale Zusammenarbeit 
/ RLP (KomZG) mit Zustimmung der Stadt- und Verbandsgemeinde-
räte auf Grund des § 16 Abs. 1 i. V. mit § 4 Abs. 1 KomZG und § 48 
Abs. 3/§ 57 Abs. 3 des Landeswassergesetzes (LWG) in der Fassung 
vom 14.07.2015 (GVBI. S. 383), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
27.03.2018 (GVBl. S. 55, 57) die nachstehende Verbandsordnung ver-
einbart und deren Feststellung beantragt.
Die Kreisverwaltung Germersheim als die nach § 6, Abs. 2, KomZG, 
zuständige Behörde stellt hiermit auf Grund des § 4 Abs. 1 KomZG 
folgende Änderungen der Verbandsordnung fest:

§ 1
Aufgabe

(1) Der Zweckverband hat die Aufgabe, innerhalb des Versorgungs-
gebietes, das sich aus der Anlage, die Teil dieser Satzung ist, ergibt,

1. Wasser zu beschaffen und Wasservorkommen zu erschließen,
2. Wasserversorgungsanlagen zu planen, zu errichten, zu überneh-

men, zu betreiben und zu unterhalten,
3. die Einwohner mit Trink- und Brauchwasser zu versorgen, sowie
4. Wasser für öffentliche Zwecke bereitzustellen und, soweit das 

verfügbare Wasser ausreicht, für gewerbliche und sonstige Zwe-
cke abzugeben.

(2) Durch Beschluss der Verbandsversammlung kann der Zweckver-
band

1. die Betriebsführung von Unternehmen der Wasserversorgung 
Dritter übernehmen und

2. sich an derartigen Unternehmen Dritter beteiligen.
(3) Der Zweckverband begründet ein Versorgungsverhältnis mit den 
einzelnen Anschlussberechtigten bzw. Anschlussverpflichteten. Er ist 
berechtigt, den Anschluss- und Benutzungszwang festzulegen. Der 
Zweckverband ist darüber hinaus berechtigt, Wasser an Nichtmit-
glieder zu liefern, die selbst in einem Versorgungsverhältnis zu ihren 
Anschlussberechtigten bzw. Anschlussverpflichteten stehen.
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Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website der Landwirt-
schaftskammer unter www.lwk-rlp.de.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihre zuständige Dienststelle der 
Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz.

Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz
55543 Bad Kreuznach

Sitzungen

Werkausschuss Verbandsgemeindewerke 
- Nahwärmeversorgung und 

Energieerzeugung der VG Bellheim
Die Sitzung des Werkausschusses Verbandsgemeindewerke - 
Nahwärmeversorgung und Energieerzeugung der VG Bellheim, am 
28.04.2021 entfällt.
Ein neuer Termin wird rechtzeitig bekannt gegeben.

Werkausschuss Verbandsgemeindewerke  
- Abwasserbeseitigung der VG Bellheim

Die Sitzung des Werkausschusses Verbandsgemeindewerke - Abwas-
serbeseitigung der VG Bellheim am 28.04.2021 entfällt.
Ein neuer Termin wird rechtzeitig bekannt gegeben.

Verbandsgemeinderat Bellheim
Am Mittwoch, dem 21. April 2021, um 19:00 Uhr, findet eine Sit-
zung des Verbandsgemeinderates Bellheim, in der Spiegelbachhalle, 
Schulstraße 4a, 76756 Bellheim, statt.

Tagesordnung
Öffentlicher Teil
1. Änderung der Geschäftsordnung
2. Besetzung von Ausschüssen
3. Nebentätigkeiten und Ehrenämter des Bürgermeisters
4. Bestellung eines Abschlussprüfers
5. Vergabe von Arbeiten
5a Feuerwehrgerätehaus Ottersheim
5b E-Check Beseitigung der festgestellten Mängel
6. Kooperation mit der Verbandsgemeinde Offenbach/Queich im 

Bereich zentrale Dienste/EDV
7. Anschaffungen für die Freiwillige Feuerwehr
7a Laptops und Drucker
7b Tagdienstkleidung
7c Persönliche Schutzausrüstung
8. Anpassung der Gefahrenabwehrverordnung der Verbandsge-

meinde Bellheim
9. Übertragung der Aufgabe „Betrieb des landeseinheitlichen Fach-

verfahrens VOIS“ von der Verbandsgemeinde an den Zweckver-
band ZIDKOR

10. Flächennutzungsplan II Änderungsplan 10 - Wohnbaufläche am 
westlichen Ortsrand von Ottersheim; Abwägungsbeschluss, 
Beteiligung der Öffentlichkeit, Behörden und sonstigen Trägern

11. Einrichtung eines Testzentrums in der Verbandsgemeinde Bell-
heim

12. Umnutzung Hausmeisterwohnung, Rathaus
13. Anschaffung einer Drohne
14. Annahme von Spenden
15. Erstellung eines Elektromobilitätskonzeptes
16. Gewährung einer Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Feu-

erwehrangehörige
17. Informationen - Anfragen
18. Einwohnerfragestunde
Nichtöffentlicher Teil
19. Personalangelegenheiten
20. Erlass der Vergnügungssteuer während des Lockdowns
21. Umnutzung der früheren Hauptschule/Realschule Plus
22. Informationen - Anfragen

Dieter Adam, Bürgermeister
Fraktionssitzungen:
CDU: Montag, 19.04.2021, 19.30 Uhr, Videokonferenz
SPD: N.N.
FWG: Mittwoch, 21.04.2021, 18.00 Uhr, Rathaus Bellheim, gr. Sit-
zungssaal
FDP: Montag, 19.04.2021, per Videochat

§ 9
Abwicklung bei Auflösung oder bei Ausscheiden  

von Verbandsmitgliedern
(1) Bei Auflösung des Zweckverbandes kann der Tag der Wirksam-
keit des Auflösungsbeschlusses erst festgesetzt werden, wenn die 
Verbandsmitglieder eine Einigung über die Auseinandersetzung, die 
Durchführung der Liquidation und die Bestellung eines Liquidators 
erzielt haben. Dies gilt insbesondere auch für die Übernahme der 
Bediensteten des Verbandes.
(2) Verbandsmitglieder können zum Schluss eines Wirtschaftsjahres 
aus dem Zweckverband ausscheiden. Die entsprechende Mittei-
lung des Verbandsmitgliedes muss spätestens drei Jahre vor dem 
Zeitpunkt, zu dem das Verbandsmitglied ganz oder mit bestimmten 
Gebietsteilen ausscheiden will, mit eingeschriebenem Brief an den 
Verbandsvorsteher erfolgen.
(3) Mit dem Ausscheiden gehen die Anlagen und Einrichtungen in dem 
Gebiet, das vom Zweckverband nicht mehr unmittelbar versorgt wer-
den soll, auf das Verbandsmitglied über, soweit sie ausschließlich der 
Versorgung in dessen Gebiet dienen. Das ausscheidende Verbands-
mitglied hat keinen Anspruch auf die Rückzahlung von Verbandsumla-
gen sowie auf das übrige Verbandsvermögen oder einen Teil hiervon, 
insbesondere nicht auf Anlagen und Anlagenteile, die nicht ausschließ-
lich der Versorgung in seinem Gebiet dienen. Das ausscheidende Ver-
bandsmitglied hat dem Zweckverband einen Betrag zu entrichten, der 
dem Buchrestwert des Anlagevermögens in dem betreffenden Gebiet 
beim Ausscheiden aus dem Zweckverband entspricht. Die zu diesem 
Zeitpunkt noch nicht aufgelösten Beiträge, Baukostenzuschüsse und 
ähnliche Entgelte sind vom Zweckverband dem ausscheidenden Ver-
bandsmitglied anteilig zu erstatten. Im übrigen hat das ausscheidende 
Verbandsmitglied dem Zweckverband alle Nachteile auszugleichen, 
die diesem durch den Austritt entstehen, insbesondere für den in grö-
ßerem Umfang durchgeführten Ausbau von gemeinsamen Anlagetei-
len; dies gilt auch für die Kosten des Betriebes und der Unterhaltung 
dieser Anlagenteile. Weitere Einzelheiten werden in Vereinbarungen 
zwischen dem Zweckverband und dem ausscheidenden Verbands-
mitglied festgelegt.
(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend beim Ausscheiden von 
Gebietsteilen von Verbandsmitgliedern aus dem Versorgungsgebiet.

§ 10
Streitigkeiten

Streitigkeiten zwischen dem Zweckverband und seinen Verbandsmit-
gliedern sowie der Verbandsmitglieder untereinander über Rechte und 
Pflichten aus dem Verbandsverhältnis, insbesondere über das Recht 
zur Benutzung der Verbandseinrichtungen und die Pflicht zur Tragung 
der Verbandslasten, entscheidet die Aufsichtsbehörde des Zweckver-
bands. Gegen die Entscheidung der Aufsichtsbehörde ist Klage im 
verwaltungsgerichtlichen Verfahren zulässig.

§ 11
Inkrafttreten

Diese Verbandsordnung tritt am 01. Januar 2021 in Kraft und ersetzt 
die Verbandsordnung vom 12. Dezember 1985.

Germersheim, den 01. Januar 2021
Dr. Fritz Brechtel, Landrat

Bekanntmachung
EU-Weinbaukartei

Rodungs-, Pflanz- und Änderungsmeldung
Die Rodungs-, Pflanz- und Änderungsmeldung zur EU-Weinbaukartei 
2021 ist spätestens bis zum 31. Mai 2021 abzugeben.
Meldepflichtig sind alle Winzer, die

- mehr als 1 Ar Rebfläche bewirtschaften.
- Flächen zur ausschließlichen Erzeugung von Edelreisern bzw.
Flächen zu Versuchszwecken, deren Ertrag nicht in Verkehr gebracht 
werden darf, bewirtschaften.
Allen Weinbautreibenden, von denen bereits Rebflächendaten in der 
EU-Weinbaukartei geführt werden, wird im April ein Auszug mit den 
derzeitigen Daten der EU-Weinbaukartei zugestellt. Zu melden sind 
alle Rodungen und Pflanzungen, die seit dem 1. Juni 2020 vorge-
nommen wurden sowie alle Korrekturen, Bewirtschafterwechsel und 
Änderungen.
Seit 1. Januar 2016 muss grundsätzlich ein Antrag auf Genehmigung 
einer Pflanzung gestellt werden und die Genehmigung muss vor der 
Pflanzung vorliegen (Ausnahme: vereinfachtes Verfahren).
Das ausgefüllte Formular ist bis zum 31. Mai 2021 bei der zuständigen 
Stadt-, Gemeinde- bzw. Verbandsgemeindeverwaltung oder direkt bei 
der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz abzugeben.
Die EU-Weinbaukartei dient außerdem als Grundlage für die 
Gesamthektarertragsregelung. Wegen den Rechtsfolgen bitten wir 
Sie, auf richtiges und vollständiges Ausfüllen der Meldungen sowie 
deren fristgerechte Abgabe zu achten.
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Aktuelles aus dem Rathaus

Rathaus weiterhin mit vorheriger 
Terminvereinbarung geöffnet

Die nach wie vor bestehenden Hygiene- und Abstandsregelungen 
lassen aufgrund der räumlichen Gegebenheiten keine generelle 
Öffnung zu.

Termine können telefonisch oder per E-Mail in der Zeit von

Montag- bis Freitagvormittag von 8:00 bis 12:30 Uhr,
Montag- und Donnerstagnachmittag von 14:00 bis 16:00 Uhr

sowie Mittwochnachmittag von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr
vereinbart werden.

Alle Besucher werden am Haupteingang abgeholt. Das Tragen von 
FFP2-Masken (KN95/N95) oder medizinischen Gesichtsmasken 
(OP-Maske) sowie die Händedesinfektion sind bis auf Weiteres 
notwendig.

Um die Verbreitung des Corona-Virus einzudämmen, bitten wir Sie 
auch in Ihrem Interesse, Ihre Angelegenheiten möglichst telefo-
nisch oder per E-Mail zu klären. Ebenfalls besteht die Möglichkeit 
den Hausbriefkasten zu nutzen.
Die Mitarbeiter/innen sind bemüht, alle Anliegen zeitnah zu bear-
beiten.

Vielen Dank für Ihre Rücksichtnahme und Ihr Verständnis.

Dieter Adam
Bürgermeister

Corona Zuschüsse für Vereine  
der Verbandsgemeinde Bellheim

Der Verbandsgemeinderat hat einstimmig beschlossen, für die 
Vereine in der Verbandsgemeinde Bellheim, die durch die Corona-
Pandemie im Jahr 2020 finanzielle Einbußen erlitten haben, 40.000 
Euro zur Verfügung zu stellen.

Grundlage für eine Zuschussgewährung ist eine geprüfte Aufstel-
lung der lfd. Einnahmen und lfd. Ausgaben (ohne Investitionen) der 
Jahre 2018, 2019 und 2020.

Alle betroffenen Vereine können hierzu bei der Verbandsgemeinde 
Bellheim einen Antrag einreichen, der auf der Homepage der Ver-
bandsgemeinde unter

https://www.bellheim.de/corona-vereinszuschuesse
heruntergeladen werden kann.

Die Anträge sind bis zum 30.04.2021 schriftlich vorzulegen. 
Danach werden die Verteilungsmaßstäbe sowie die einzelnen 
Zuschusshöhen festgelegt. 
Die Verbandsgemeindeverwaltung behält sich vor, die Angaben zu 
überprüfen und weitere Unterlagen anzufordern.

Für Rückfragen steht die Verbandsgemeindeverwaltung unter der 
Tel. Nr.: 07272/7008-332 gerne zur Verfügung.

Dieter Adam, Bürgermeister

Hinweis:
Die Ratssitzung ist grundsätzlich öffentlich, sofern nicht gem. § 35 
Abs. 1 GemO aufgrund einer gesetzlichen Vorgabe, aus Gründen des 
Gemeinwohls oder wegen schutzwürdiger Interessen Einzelner die 
Nichtöffentlichkeit vorgesehen ist. Aus Gründen des Gesundheits-
schutzes können jedoch aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie-
Situation nur begrenzte Kapazitäten der Öffentlichkeit zur Verfügung 
gestellt werden. Um die notwendigen Abstände zwischen den Teil-
nehmern zu gewährleisten, sowie die Personenbegrenzung nach der 
jeweils aktuellen Corona-Bekämpfungsverordnung einhalten zu kön-
nen, ist die Besucherzahl begrenzt. Außerdem wird den Ratsmitglie-
dern das Tragen von FFP II Masken empfohlen (Stoffmasken sind 
nicht zulässig). Das Tragen der Maske ist während der gesamten Sit-
zung verpflichtend.

Gemeinderat Bellheim
Die Sitzung des Gemeinderates Bellheim am 22.04.2021 entfällt. Ein 
neuer Termin wird rechtzeitig bekannt gegeben.

Bauausschuss Bellheim
Am Mittwoch, dem 21. April 2021, um 18:00 Uhr, findet eine Sitzung 
des Bauausschusses Bellheim, in der Spiegelbachhalle, Schulstraße 
4a, 76756 Bellheim, statt.
Hinweis: Diese Sitzung ist auf eine Stunde begrenzt.

Tagesordnung
Öffentlicher Teil
1. Auftragsvergabe Sanierung Jahnsportplatz
2. Anfrage zur Errichtung einer zusätzlichen Zufahrt für ein Bauvor-

haben in der Friedrich-Schneider-Straße
3. Bauanträge - Bauvoranfragen - Befreiungsanträge
3a Bauantrag – Neubau eines Mehrfamilienhauses, Eichenweg
3b Bauantrag – Neubau eines Mehrfamilienhauses, Erlenweg
3c Bauantrag – Neubau eines Wohnhauses mit Doppelgarage, 

Königsberger Straße
3d Bauantrag – Neubau eines Wohnhauses, Schillerstraße
3e Bauantrag – Umbau und Teilabriss von Dächern an Scheune und 

Nebengebäude, Oberhohlstraße
3f Bauantrag – Nutzungsänderung von zwei Wohngebäuden, Haupt-

straße
3g Bau- und Abweichungsantrag – An- und Umbau eines Einfamili-

enhauses, Stauffenbergring
3h Abweichungsantrag zum Neubau einer Doppelgarage, Hans-Joa-

chim-Heinz-Straße
3i Abweichungsantrag zum Neubau eines Wohnhauses, Friedrich-

Schneider-Straße
3j Bauvoranfrage – Nutzungsänderung Gewerbefläche zu Wohn-

raum, Forststraße
3k Bauvoranfrage – Neubau eines Wohnhauses, Danziger Straße
4. Informationen - Anfragen
5. Einwohnerfragestunde
Hinweis:
Die Ausschusssitzung ist grundsätzlich öffentlich, sofern nicht gem. § 
35 Abs. 1 GemO aufgrund einer gesetzlichen Vorgabe, aus Gründen 
des Gemeinwohls oder wegen schutzwürdiger Interessen Einzelner 
die Nichtöffentlichkeit vorgesehen ist. Aus Gründen des Gesundheits-
schutzes können jedoch aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie-
Situation nur begrenzte Kapazitäten der Öffentlichkeit zur Verfügung 
gestellt werden. Um die notwendigen Abstände zwischen den Teil-
nehmern zu gewährleisten, sowie die Personenbegrenzung nach der 
jeweils aktuellen Corona-Bekämpfungsverordnung einhalten zu kön-
nen, ist die Besucherzahl begrenzt. Außerdem wird den Ausschussmit-
gliedern das Tragen von FFP2/KN95 Masken empfohlen (Stoffmasken 
sind nicht zulässig). Für die Zuhörer besteht eine Pflicht zum Tragen 
einer medizinischen Maske oder einer FFP2/KN95 Maske. Das Tragen 
der Maske ist während der gesamten Sitzung verpflichtend.

Gemeinderat Knittelsheim
Die Sitzung des Gemeinderats Knittelsheim am 21.04.2021 entfällt. 
Ein neuer Termin wird rechtzeitig bekannt gegeben.

DATENSCHUTZ GEHT UNS ALLE AN...
Diskutieren Sie mit uns auf

blog.wittich.de!
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Schnellteststation  
in der Verbandsgemeinde Bellheim  

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,

wie Sie bereits der Presse entnehmen konnten, hat das Bundesgesundheitsministerium das Projekt 
„Testen für alle“ verkündet. Ziel ist es, eine möglichst flächendeckende Testinfrastruktur aufzubauen. 
Neben wohnortnahen Schnelltests in Apotheken, bei Ärzten, Zahnärzten oder auch Betriebsärzten 
ist der Aufbau von kommunalen Schnelltestzentren ein zentraler Baustein des Projekts.
Zusammen mit dem DRK Bellheim haben wir die Einrichtung und den Betrieb einer Schnellteststa-
tion in der Festhalle in Bellheim, Zeiskamer Straße 64 (STS Bellheim) geplant und aufgebaut.
Träger der STS Bellheim ist die Verbandsgemeinde Bellheim. Betreiber der STS Bellheim ist der 
DRK-Ortsverein Bellheim e.V. zusammen mit Helferinnen und Helfern aus den Vereinen und Feuer-
wehren in der Verbandsgemeinde Bellheim.

Betriebs- und Öffnungszeiten
Die Teststation soll zunächst an drei Tagen – Montag, Mittwoch, Freitag - jeweils zwischen 17.00 
und 20.00 Uhr betrieben werden. Das Terminangebot kann je nach Nachfrage angepasst werden.
Getestet werden kann jedermann, der seinen gewöhnlichen Aufenthaltsort in Deutschland hat. Ein 
Wohnsitz in der Verbandsgemeinde Bellheim ist keine Voraussetzung.

Einschränkungen
Es dürfen nur Personen getestet werden, die keine Symptome, die auf eine Covid-19-Erkrankung 
hindeuten könnten, aufzeigen. Wenn Sie Symptome einer Corona-Infektion haben, wenden Sie sich 
bitte telefonisch an Ihre Hausarztpraxis oder die Telefonnummer 116 117.

Kosten
Für eine Testung in unserer Schnellteststation entstehen Ihnen keine Kosten.

Anmeldung zu einem Schnelltest
Für einen Schnelltest melden Sie sich bitte bei der Verbandsgemeindeverwaltung Bellheim per 
E-Mail an schnelltest@vg-bellheim.de oder telefonisch unter Tel. 07272/7008-217 zu den Öff-
nungszeiten der Verwaltung an.
Die Teststation ist während den o.g. Betriebs- und Öffnungszeiten unter der Tel. 07272-7008-623 
erreichbar.

Vorbereitung des Besuchs der Schnellteststation zuhause
Auf der Homepage der Verbandsgemeindeverwaltung finden Sie unter 

 https://www.bellheim.de/corona-schnelltest

· eine Einverständniserklärung, damit wir bei einem positiven Testergebnis ihre nach dem In-
fektionsschutzgesetz erforderlichen Daten an das Gesundheitsamt weitergeben dürfen.

· das Formular einer Bescheinigung über das Testergebnis, das gleichzeitig als Laufzettel in-
nerhalb der Schnellteststation dient, für den Fall, dass Sie im Bereich der Schnellteststation 
auf das Testergebnis warten möchten und die Bescheinigung direkt mit nach Hause nehmen 
wollen.

Bitte füllen Sie beide Formulare mit Ihren persönlichen Daten aus und bringen Sie diese ausgefüllten 
Formulare zu Ihrem Schnelltesttermin mit.

Bitte bringen Sie weiter mit:
· Ihren Personalausweis/Reisepass zum Abgleich Ihrer Identität mit Ihrer Anmeldung
· Wenn möglich, Ihre Gesundheitskarte; das ermöglicht uns, Ihre persönlichen Daten (Name, An-

schrift, Geburtsdatum) schnell und sicher in einem eigens eingesetzten EDV-Programm zur Opti-
mierung des Ablaufs in der Schnellteststation zu übernehmen.
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· Ein eigenes Schreibgerät (zu Vermeidung von Infektionen mit gemeinsam genutzten 
Schreibstiften)

· Eine einfache Wäscheklammer; dies wird Ihnen den Umgang mit den Testmaterialien erheblich 
erleichtern.

· FFP2- oder KN95/N95-Maske

Persönliche Schutzmaßnahmen
Das Tragen einer FFP2- oder KN95/N95-Maske zu Ihrem und zum Schutz der anderen Besucher 
und der Einsatzkräfte im ganzen Bereich der Schnellteststation ist Pflicht!
Bitte nutzen Sie die Händedesinfektionsspender an allen Ein- und Ausgängen der Festhalle.
Bitte beachten Sie im ganzen Bereich der Schnellteststation vor und nach dem Schnelltest die 
AHA-Regeln!

Ablauf in der Schnellteststation
Bitte warten Sie im Eingangsbereich der Festhalle, bis Sie aufgerufen werden.
Sie werden dort von einer Einsatzkraft in den weiteren Ablauf in der Schnellteststation eingewiesen.
Durch Ihre Voranmeldung zu einem Testtermin versuchen wir, Wartezeiten so weit als möglich zu 
reduzieren. Dennoch kann es bei starker Inanspruchnahme der Schnellteststation zu Wartezeiten 
kommen. Wir bitten dafür um Verständnis!

Einsatz eines EDV-Programmes zur Optimierung des Ablaufs in der Schnellteststation
Durch den Einsatz eines geeigneten EDV-Programmes sind wir in der Lage, die Abläufe in der 
Schnellteststation deutlich zu beschleunigen und insbesondere das Warten auf ein Testergebnis 
entscheidend zu verkürzen.
Das Ergebnis Ihres Schnelltests liegt uns erst nach etwa 15 Minuten nach dem Abschluss des 
Schnelltests vor.
Wenn Sie nicht auf das Ergebnis Ihres Schnelltest vor Ort warten möchten, ermöglicht uns das EDV-
Programm, Ihnen dieses Ergebnis als Bescheinigung unmittelbar nach Vorliegen des Ergebnisses 
automatisch zuzusenden.

Informationen zum Testverfahren
Die in der Schnellteststation eingesetzten Tests werden als Schnelltest in angeleiteter Selbstan-
wendung verwendet. Getestet wird über einen Nasenabstrich lediglich im Vorhof der Nase (anterio-
nasal). Die Testung ist damit unkompliziert und schmerzfrei.
Die Tests werden von Ihnen selbst unter unmittelbarer Anleitung von geschulten Personen im Sinne 
des § 4 Abs. 2 der Medizinprodukte-Betreiberverordnung stattfinden.
Generell sind Antigen-Tests weniger aussagekräftig als ein PCR-Test.
Das bedeutet, dass ein negatives Antigen-Testergebnis die Möglichkeit einer Infektion mit SARS-
CoV-2 nicht 100%ig ausschließt.
Alle zugelassenen Schnelltests müssen mindestens 80% der Infektion mit SARS-CoV-2 erfassen.
Der Antigen-Schnelltest ist nur eine Momentaufnahme, es kann also sein, dass morgen das Tester-
gebnis schon anders ausfallen könnte.
Das bedeutet, dass die AHA-Regeln auch nach einem negativen Testergebnis mit einem Antigen-
Test unbedingt weiter eingehalten werden müssen.

Positives Testergebnis
Sollte Ihr Schnelltest ein positives Testergebnis ergeben, besteht der dringende Verdacht, dass Sie 
mit dem SARS-CoV-2 Virus infiziert sind.
Der Infektionsverdacht ist gegenüber dem für Ihren Wohnort zuständigen Gesundheitsamt gemäß 
Infektionsschutzgesetz meldepflichtig. Ihr positives Testergebnis wird daher durch die Schnelltest-
station namentlich an das zuständige Gesundheitsamt übermittelt.
Sie sind danach verpflichtet, sich aufgrund Ihres positiven Schnelltests unverzüglich in eine 14-tägige 
häusliche Absonderung (Quarantäne) zu begeben.
Weitere Informationen (z. B. Verhalten nach dem positiven Testergebnis, Durchführung eines PCR-
Tests zur Bestätigung) erhalten Sie entweder direkt in der Schnellteststation mit der Aushändigung 
eines Merkblattes oder per E-Mail zugesendet.

Verbandsgemeinde Bellheim DRK Ortsverein Bellheim e.V.
(Träger) (Betreiber)

Ende des amtlichen Teils



VERBANDSGEMEINDE-KURIER BELLHEIM - 9 - Ausgabe 15/2021

1. Öffentliche Bekanntmachung  
der Kreisverwaltung Germersheim:

Allgemeinverfügung
zur Anordnung von notwendigen Schutzmaßnahmen 

aufgrund des vermehrten Aufkommens  
von SARS-CoV-2-Infektionen 

 im Landkreis Germersheim vom 09.04.2021
Die Kreisverwaltung Germersheim erlässt gemäß § 28 Absatz 1 Satz 
1 i.V.m. § 28a Absätze 1, 2, 3 und 6 des Infektionsschutzgesetzes 
vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), das zuletzt durch Artikel 4a des 
Gesetzes vom 21. Dezember 2020 (BGBl. I S. 3136) geändert worden 
ist, in Verbindung mit § 2 der Landesverordnung zur Durchführung des 
Infektionsschutzgesetzes (IfSGDV) vom 10.03.2010 (GVBl. 2010, 55), 
zuletzt geändert durch § 7 des Gesetzes vom 15.10.2012 (GVBl Seite 
341) i.V.m. § 23 und § 1 Abs. 3 der Achtzehnten Corona-Bekämp-
fungsverordnung Rheinland-Pfalz (18. CoBeLVO) vom 20. März 2021, 
in der aktuell gültigen Fassung, folgende

Allgemeinverfügung

1. Die Ziffer 11 der Allgemeinverfügung der Kreisverwaltung Ger-
mersheim vom 26.03.2021 wird aufgehoben.

2. Im Übrigen wird die Geltungsdauer der Allgemeinverfügung vom 
26.03.2021 (Amtsblatt Nr. 19/2021 vom 26.03.2021) bis zum 
Ablauf des 18.04.2021 verlängert, da die Neuinfektionswerte im 
Landkreis Germersheim nach wie vor dauerhaft den Inzidenzwert 
von 100 übertreffen. Es gilt die Begründung der Allgemeinverfü-
gung vom 26.03.2021

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei der 
Kreisverwaltung Germersheim, Luitpoldplatz 1, 76726 Germersheim 
einzulegen. Der Widerspruch kann schriftlich oder nach Maßgabe des 
§ 3 a Abs. 2 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) oder zur Nieder-
schrift bei der Kreisverwaltung Germersheim, Luitpoldplatz 1, 76726 
Germersheim erhoben werden.
Bei der Verwendung der elektronischen Form (§ 3 a Abs. 2 VwVfG) 
sind besondere technische Rahmenbedingungen zu beachten, die im 
Internet auf der Homepage der Kreisverwaltung (www.kreis-germers-
heim.de) unter dem Punkt Impressum aufgeführt sind.
Es wird darauf hingewiesen, dass ein Widerspruch gegen diese All-
gemeinverfügung gemäß § 28 Abs. 3 i.V.m. § 16 Abs. 8 IfSG keine 
aufschiebende Wirkung hat.

Germersheim, 09.04.2021
gez.
Dr. Fritz Brechtel, Landrat

Zweite Landesverordnung  
zur Änderung der Achtzehnten  

Corona-Bekämpfungsverordnung 
Rheinland-Pfalz vom 10. April 2021

sowie
Landesverordnung zur Absonderung von mit 

dem Coronavirus SARS-CoV-2 infizierten oder 
krankheitsverdächtigen Personen und deren 

Hausstandsangehörigen und Kontaktpersonen
vom 10. April 2021

Die zweite Landesverordnung zur Änderung der Achtzehnten 
Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz vom 10. April 
2021, ist am 11. April 2021 in Kraft getreten und tritt am 25. April 
2021 außer Kraft. Die Landesverordnung zur Absonderung von mit 
dem Coronavirus SARS-CoV-2 infizierten oder krankheitsverdächti-
gen Personen und deren Hausstandsangehörigen und Kontaktperso-
nen vom 10. April 2021, trat am 12. April 2021 in Kraft und tritt mit 
Ablauf des 10. Mai 2021 außer Kraft.
Wesentlichen Änderungen durch die 2. Änderungsverordnung zur 
18. Corona-Bekämpfungsverordnung:

Nichtamtlicher Teil
„Informationen zum Coronavirus“

Wichtige Internetseiten zum Corona-Virus
Die derzeit geltenden gesetzlichen Verordnungen und Bestimmun-
gen, wichtige Telefonnummern, sonstige Empfehlungen usw., fin-
den Sie im Internet unter:

www.kreis-germersheim.de/Coronavirus

oder

www.corona.rlp.de

Unterstützen Sie die örtliche Gastronomie
Durch die aktuellen Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavi-
rus und die damit verbundene notwendige Schließung der Lokale, 
ist die Gastronomie wieder besonders betroffen.

Viele Gastronomen in unserer Verbandsgemeinde bieten deswe-
gen „Speisen zum Mitnehmen“ und/oder einen Lieferdienst an.

Eine Liste der Gastronomen, welche einen solchen Dienst anbie-
ten, finden Sie immer aktuell auf unserer Homepage:

www.bellheim.de.

Genießen Sie die gewohnt feinen Speiseangebote unserer örtli-
chen Lokalitäten in unserer Verbandsgemeinde.

Neue Allgemeinverfügung  
für den Landkreis Germersheim  

ab 12. April
Weiterführende Schulen  

wechseln in Präsenz-Wechselunterricht
Die weiterführenden Schulen im Landkreis Germersheim star-
ten am 12. April mit Präsenz-Wechselunterricht. Dies ist die zen-
trale Änderung in der neuen Allgemeinverfügung für den Landkreis 
Germersheim.
Diese gilt ab dem 12. April bis einschließlich 18. April 2021.
Entsprechend den zwingenden Landesvorgaben gelten auf-
grund der weiterhin hohen Inzidenzwerte von über 100 weiter-
hin die bereits bekannten Regelungen der letzten Verfügung:
Im Landkreis Germersheim besteht weiterhin eine

• Ausgangssperre von 21 bis 5 Uhr sowie
• eine verschärfte Maskenpflicht auf ausgewiesenen Plätzen inner-

halb des Kreises,
• körpernahe Dienstleistungen bleiben geschlossen, wenn das 

Abstandsgebot der Landesverordnung nicht eingehalten werden 
kann, bspw. in Kosmetikstudios, Wellnessmassagesalons, Tattoo- 
oder Piercing-Studios und ähnlichen Betrieben.

• Erlaubt sind Dienstleistungen, die medizinischen oder hygieni-
schen Gründen dienen.

• Gastronomische Einrichtungen bleiben, auch im Außenbereich, 
geschlossen.

• Training und Wettkampf im Amateur- und Freizeitsport in Mann-
schaftsportarten und im Kontaktsport sind untersagt. Die sportli-
che Betätigung im Amateur- und Freizeitsport in Einzelsportarten 
auf und in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen ist nur im 
Freien und nur alleine, zu zweit oder mit Personen, die dem eige-
nen Hausstand angehören, zulässig.

• In den Kindertagesstätten im Landkreis gibt es - wie gehabt - 
eine Betreuung im Rahmen des „Regelbetriebs bei dringendem 
Bedarf“.

Die neue Allgemeinverfügung tritt am 12. April 2021 in Kraft 
und gilt zunächst bis 18. April 2021. Die aktuellen Allgemeinver-
fügungen, also die geltenden Regelungen für den Landkreis Ger-
mersheim, finden Interessierte unter www.kreis-germersheim.de/
coronavirus oder unter www.bellheim.de sowie unten abgedruckt.
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4. Dem § 23 wird folgender Absatz 7 angefügt:
„(7) Landkreise und kreisfreie Städte, die als Modellkommune 
RLP anerkannt sind und in denen die 7-Tages-Inzidenz unter 50 
liegt, können bei Vorliegen eines schlüssigen Hygienekonzepts im 
Einvernehmen mit dem für die gesundheitlichen Angelegenheiten 
zuständigen Ministerium für das Gebiet des Landkreises oder der 
kreisfreien Stadt oder für Teile davon Allgemeinverfügungen erlas-
sen, die von den Bestimmungen dieser Verordnung abweichende 
Regelungen enthalten. Das schlüssige Hygienekonzept nach Satz 
1 muss insbesondere Regelungen über die lückenlose Vornahme 
von Testungen auf das Vorliegen des Coronavirus SARS- CoV-2, 
die Nachverfolgung von Infektionsketten, Zugangsregulierungen 
zu Einrichtungen sowie die Kontrolle dieser Maßnahmen enthal-
ten. Die nach Satz 1 erforderliche 7-Tages-Inzidenz unter 50 muss 
zum Zeitpunkt des Erlasses der Allgemeinverfügungen vorliegen. 
Die Allgemeinverfügungen nach Satz 1 sind unverzüglich auf-
zuheben, wenn die 7-Tages-Inzidenz des Landkreises oder der 
kreisfreien Stadt drei Tage in Folge einen Wert von 100 übersteigt; 
in diesem Fall ist am darauffolgenden Werktag mit Wirkung zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt eine Allgemeinverfügung nach Absatz 
4 zu erlassen. Die Allgemeinverfügungen nach Satz 1 sind eben-
falls aufzuheben, wenn die in dem schlüssigen Hygienekonzept 
festgeschriebenen Regelungen nicht eingehalten werden.“

5. § 24 Satz 1 wird wie folgt geändert:
a) Nr. 7 erhält die folgende Fassung:
„7. entgegen § 1 Abs. 9 Satz 7 oder Satz 10 einer Besucherin 
oder einem Besucher Zutritt zu einer Einrichtung ohne negatives 
Testergebnis oder Nachweis über einen vollständigen Impfschutz 
gewährt,“.
b) Nr. 63 erhält die folgende Fassung: „63. entgegen § 13 Abs. 4 
Satz 1 oder Satz 2 die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 4 nicht 
einhält,“.

6. In § 25 Abs. 1 wird das Datum „11. April 2021“ durch das Datum 
„25. April 2021“ ersetzt.

Artikel 2
Diese Verordnung tritt am 11. April 2021 in Kraft.

Mainz, den 10. April 2021
Die Ministerin
für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie

Landesverordnung
zur Absonderung von mit dem Coronavirus  

SARS-CoV-2 infizierten oder krankheitsverdächtigen 
Personen und deren Hausstandsangehörigen  

und Kontaktpersonen vom 10. April 2021
Aufgrund des § 32 Satz 1 in Verbindung mit § 28 Abs. 1 Satz 1 und 
2 und den §§ 29 und 30 Abs. 1 Satz 2 des Infektionsschutzgesetzes 
vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 29. März 2021 (BGBl. I S. 370), in Verbindung mit § 
1 Nr. 1 der Landesverordnung zur Durchführung des Infektionsschutz-
gesetzes vom 10. März 2010 (GVBl. S. 55), zuletzt geändert durch § 
7 des Gesetzes vom 15. Oktober 2012 (GVBl. S. 341), BS 2126-10, 
wird verordnet:

§ 1
Begriffsbestimmungen

Für die Zwecke dieser Verordnung ist

1. „Absonderung“ im Sinne des § 30 des Infektionsschutzgesetzes 
(IfSG) das Fernhalten von anderen Personen zum Schutze der 
Allgemeinheit oder einzelner Personen vor ansteckenden Krank-
heiten und umfasst sowohl die Quarantäne als auch die Isolation 
von Personen,

2. „Covid 19-Krankheitsverdächtiger“ jede Person, die typische 
Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2, 
insbesondere Husten, Fieber, Schnupfen, Geruchs- oder 
Geschmacksverlust, aufweist und für die entweder das zustän-
dige Gesundheitsamt eine molekularbiologische Testung mittels 
Polymerase-Kettenreaktion auf das Coronavirus SARS-CoV-2 
(PCR-Test) angeordnet oder die sich aufgrund der typischen Sym-
ptome einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 einem 
PCR-Test unterzogen hat,

3. „positiv getestete Person“ jede Person, die die Mitteilung eines 
positiven Testergebnisses aufgrund eines bei ihr vorgenommenen 
PCR-Tests oder eines bei ihr durch geschultes Personal vorge-
nommenen PoC-Antigentests für den direkten Erregernachweis 
des Coronavirus SARS-CoV-2 (durch geschultes Personal vorge-
nommener PoC-Antigentest) von dem zuständigen Gesundheits-
amt oder von der die Testung vornehmenden oder auswertenden 
Stelle erhalten hat,

• Testpflicht, wie z.B. bei der Inanspruchnahme bestimmter körper-
naher Dienstleistungen oder bei Besuch der Außengastronomie, 
gilt nicht für vollständig geimpfte und symptomlose Personen.

• Kinderbetreuung in KITAs soll grundsätzlich in festen Angeboten 
und bei konstanten Personalzuordnungen erfolgen + einzuhalten-
den Hygieneregelungen wie Maskenpflicht in der Einrichtung ein-
schließlich des Außengeländes auch während der pädagogischen 
Interaktion

• Modellkommune, können bei einer 7-Tages-Inzidenz unter 50 in 
Abstimmung mit dem Gesundheitsministerium Abweichungen 
von den Bestimmungen der 18. Corona-Bekämpfungsverordnung 
erlassen, z.B. weitergehende Öffnungen.

Wesentliche Änderungen der neuen Absonderungsverordnung:

• Die Pflicht zur Absonderung von Hausstandsangehörigen und 
Kontaktpersonen gilt nicht für vollständig geimpfte und symptom-
lose Personen, es sei denn, sie sind Patientinnen und Patienten 
oder Bewohnerinnen und Bewohner von stationären Einrichtun-
gen wie Krankenhäusern oder Pflegeheimen.

Beide oben genannten Verordnungen sowie die konsolidierte Fassung 
der 18. CoBeLVO finden Sie unten abgedruckt oder auf unserer 
Homepage: www.bellheim.de

Zweite Landesverordnung
zur Änderung  

der Achtzehnten Corona-Bekämpfungsverordnung 
Rheinland-Pfalz vom 10. April 2021

Aufgrund des § 32 Satz 1 in Verbindung mit § 28 Abs. 1 Satz 1 und 
2, § 28 a Abs. 1 und den §§ 29 und 30 Abs. 1 Satz 2 des Infektions-
schutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 29. März 2021 (BGBl. I S. 370), in 
Verbindung mit § 1 Nr. 1 der Landesverordnung zur Durchführung des 
Infektionsschutzgesetzes vom 10. März 2010 (GVBl. S. 55), zuletzt 
geändert durch § 7 des Gesetzes vom 15. Oktober 2012 (GVBl. S. 
341), BS 2126-10, wird verordnet:

Artikel 1
Die Achtzehnte Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz 
vom 20. März 2021 (GVBl. S. 173), geändert durch Verordnung vom 
31. März 2021 (GVBl. S. 211), BS 2126- 13, wird wie folgt geändert:

1. Dem § 1 Abs. 9 werden folgende Sätze angefügt:
„Sofern in dieser Verordnung eine Testpflicht angeordnet wird, ist eine 
Testung nach Satz 1 bei symptomlosen, geimpften Personen nicht 
erforderlich. Symptomlose, geimpfte Personen nach Satz 8 sind sol-
che Personen, die

1. über einen vollständigen Impfschutz gegen das Coronavirus 
SARS-CoV-2 verfügen; ein vollständiger Impfschutz gegen das 
Coronavirus SARS-CoV-2 liegt nach Ablauf von 14 Tagen nach 
der letzten Impfung vor, die nach der Empfehlung der Ständigen 
Impfkommission beim Robert Koch-Institut für ein vollständiges 
Impfschema erforderlich ist, und
2. keine typischen Symptome einer Infektion mit dem Coronavi-
rus SARS-CoV-2 wie Husten, Fieber, Schnupfen, Geruchs- oder 
Geschmacksverlust aufweisen.

Das Vorliegen des vollständigen Impfschutzes ist dem Betreiber der 
Einrichtung schriftlich oder elektronisch nachzuweisen.“

2. § 13 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 Satz 1 und 2 wird durch folgende Sätze 1 bis 4 ersetzt: 
„An allen Kindertagesstätten findet der Regelbetrieb unter Pan-
demiebedingungen nach Maßgabe der Sätze 2 bis 6 statt. Zur 
Einhaltung der Hygieneregelungen und der Aufrechterhaltung 
eines planbaren Angebots der Kinderbetreuung soll im Einverneh-
men zwischen den Beteiligten vor Ort (Träger, Leitung, Elternaus-
schuss) die Kinderbetreuung in möglichst (teil-) festen Angeboten 
erfolgen. Dabei soll pädagogisches Personal möglichst fest die-
sen Angeboten zugeordnet werden. Zugunsten der Umsetzung 
möglichst konstanter Angebots- und Personalzuordnungen kann 
das Betreuungsangebot insbesondere in den Bring- und Holzei-
ten eingeschränkt werden.“
b) Absatz 4 Satz 2 erhält folgende Fassung: „Die Maskenpflicht 
nach Satz 1 gilt im Einrichtungsbetrieb, zu dem auch das Außen-
gelände zählt, ebenfalls während der pädagogischen Interaktion 
mit den in der Einrichtung betreuten Kindern, soweit dadurch die 
Interaktion im Einzelfall nicht undurchführbar wird.“

3. § 20 Abs. 3 Satz 1wird wie folgt geändert:
a) In Nummer 6 Buchst. c wird das Wort „oder“ gestrichen.
b) In Nummer 7 wird der Schlusspunkt durch das Wort „oder“ 
ersetzt.
c) Folgende Nummer 8 wird angefügt:
„8. symptomlose, geimpfte Personen nach § 1 Abs. 9 Satz 9.“
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4. positiv getestete Personen, bei denen das positive Testergebnis 
auf einem durch geschultes Personal vorgenommenen PoC-Anti-
gentest beruht, wenn der erste nach diesem Test vorgenommene 
PCR-Test ein negatives Ergebnis aufweist, mit dem Vorliegen die-
ses negativen Testergebnisses; wird kein PCR-Test durchgeführt, 
gelten die Nummern 2 und 3 entsprechend.

Für Zwecke der Berechnung der Absonderungsdauer wird der Tag der 
Vornahme der Testung nicht mitgezählt.

§ 3
Absonderung von Hausstandsangehörigen  

und engen Kontaktpersonen
(1) Hausstandsangehörige müssen sich unverzüglich nach Kennt-
niserlangung von dem positiven Testergebnis der im Hausstand woh-
nenden positiv getesteten Person in Absonderung begeben und sich 
einer Testung mittels eines PCR-Tests unterziehen. Satz 1 gilt nicht für 
Hausstandsangehörige, die

1. bereits selbst positiv getestete Personen waren, symptomfrei sind 
und deren Absonderung beendet ist,

2. seit dem Zeitpunkt der Testung sowie in den letzten zehn Tagen 
vor diesem Zeitpunkt keinen Kontakt zu der positiv getesteten 
Person hatten und ihrerseits keine typischen Symptome aufwei-
sen oder

3. symptomlose, geimpfte Personen sind; dies gilt nicht für Patien-
tinnen und Patienten in Einrichtungen nach § 23 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 
und 3 IfSG oder ähnlichen stationären Einrichtungen des Gesund-
heitswesens sowie für Bewohnerinnen und Bewohner in Einrich-
tungen nach den §§ 4 und 5 Satz 1 Nr. 6 des Landesgesetzes 
über Wohnformen und Teilhabe (LWTG) vom 22. Dezember 2009 
(GVBI. S. 399, BS 217-1) in der jeweils geltenden Fassung für die 
Dauer des Aufenthalts in diesen Einrichtungen; das Vorliegen des 
vollständigen Impfschutzes ist dem zuständigen Gesundheitsamt 
auf Verlangen schriftlich oder elektronisch nachzuweisen.

(2) Enge Kontaktpersonen müssen sich unverzüglich nach der Mittei-
lung durch das zuständige Gesundheitsamt über die Einstufung nach 
§ 1 Nr. 5 oder nach Kenntniserlangung in sonstiger Weise in Absonde-
rung begeben und sich einer Testung mittels eines PCR-Tests unter-
ziehen. Satz 1 gilt nicht für enge Kontaktpersonen, die

1. bereits selbst positiv getestete Personen waren, symptomfrei sind 
und deren Absonderung beendet ist oder

2. symptomlose, geimpfte Personen sind; dies gilt nicht für Pati-
entinnen und Patienten in Einrichtungen nach § 23 Abs. 3 Satz 
1 Nr. 1 und 3 IfSG oder ähnlichen stationären Einrichtungen des 
Gesundheitswesens sowie für Bewohnerinnen und Bewohner in 
Einrichtungen nach den §§ 4 und 5 Satz 1 Nr. 6 LWTG für die 
Dauer des Aufenthalts in diesen Einrichtungen; das Vorliegen des 
vollständigen Impfschutzes ist dem zuständigen Gesundheitsamt 
auf Verlangen schriftlich oder elektronisch nachzuweisen.

(3) Die Absonderung endet für

1. Hausstandsangehörige, deren PCR-Test nach Absatz 1 Satz 1 
ein negatives Ergebnis aufweist und die während der Dauer der 
Absonderung keine typischen Symptome einer Infektion mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2 entwickelt haben, nach Ablauf von 14 
Tagen nach Vornahme des PCR-Tests bei der positiv getesteten 
Person,

2. enge Kontaktpersonen, deren PCR-Test nach Absatz 2 Satz 1 
ein negatives Ergebnis aufweist und die während der Dauer der 
Absonderung keine typischen Symptome einer Infektion mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2 entwickelt haben, nach Ablauf von 14 
Tagen nach dem letzten Kontakt mit der positiv getesteten Person 
gemäß Mitteilung des zuständigen Gesundheitsamts.

Bei Auftreten von typischen Symptomen einer Infektion mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2, sind die Personen nach Satz 1 verpflichtet, 
eine nochmalige Testung mittels eines PCR-Tests oder eines durch 
geschultes Personal vorgenommenen PoC-Antigentests vornehmen 
zu lassen. Ist das Ergebnis des Tests nach Satz 2 negativ, bestimmt 
sich die Beendigung der Absonderung nach Satz 1. Ist das Ergebnis 
des Tests nach Satz 2 positiv, gilt § 2 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2. Im Falle 
des Hinweises auf das Vorliegen einer Virusmutation beim Primärfall, 
setzt die Beendigung der Absonderung für Hausstandsangehörige 
und enge Kontaktpersonen zusätzlich einen PCR-Test mit negativem 
Ergebnis voraus, der frühestens am elften Tag der Absonderung vor-
genommen worden sein darf. Für die Zwecke der Berechnung der 
Absonderungsdauer wird im Fall des Satzes 1 Nr. 1 der Tag der Vor-
nahme der Testung und im Fall des Satzes 1 Nr. 2 der Tag des letzten 
Kontakts mit der positiv getesteten Person nicht mitgezählt.
(4) Für Hausstandsangehörige und enge Kontaktpersonen, deren 
PCR-Test nach Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 2 Satz 1 ein positives 
Ergebnis aufweist, gilt § 2 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 oder Nr. 3.

4. „Hausstandsangehöriger“ jede Person, die mit der positiv getes-
teten Person in einer faktischen Wohngemeinschaft zusammen-
lebt,

5. „enge Kontaktperson“ jede Person, die nach den jeweils gelten-
den Kriterien des Robert-Koch-Instituts von dem zuständigen 
Gesundheitsamt als solche eingestuft wird; für Personen, bei 
denen eine solche Einstufung noch nicht erfolgt ist oder die eine 
Mitteilung über die Einstufung noch nicht erhalten haben, die 
jedoch in sonstiger Weise davon Kenntnis erlangt haben, dass sie 
die Kriterien des Robert Koch-Instituts zur Einstufung als enge 
Kontaktperson erfüllen, gelten die Regelungen für enge Kontakt-
personen entsprechend,

6. „Virusmutation“ eine polymorphe Nukleotidposition der Varianten 
B.1.1.7 (501Y.V1), B.1.351 (501Y.V2) oder B.1.1.28 P.1 (501Y.V.3),

7. „Selbsttest“ ein PoC-Antigentest für den direkten Erregernach-
weis des Coronavirus SARS-CoV-2, der nicht durch geschultes 
Personal an sich selbst vorgenommen wird,

8. „symptomlose, geimpfte Person“ jede Person, die
a) über einen vollständigen Impfschutz gegen das Coronavirus 
SARS-CoV-2 verfügt; ein vollständiger Impfschutz gegen das 
Coronavirus SARS-CoV-2 liegt nach Ablauf von 14 Tagen nach 
der letzten Impfung vor, die nach der Empfehlung der Ständigen 
Impfkommission beim Robert Koch-Institut für ein vollständiges 
Impfschema erforderlich ist, und
b) keine typischen Symptome einer Infektion mit dem Coronavi-
rus SARS-CoV-2 wie Husten, Fieber, Schnupfen, Geruchs- oder 
Geschmacksverlust aufweist.

§ 2
Absonderung von Covid 19-Krankheitsverdächtigen 

und positiv getesteten Personen
(1) Covid 19-Krankheitsverdächtige müssen sich unverzüglich in 
Absonderung begeben.
(2) Positiv getestete Personen, die sich nicht bereits nach Absatz 1 in 
Absonderung befinden, müssen sich unverzüglich nach Kenntniser-
langung des positiven Testergebnisses in Absonderung begeben.
(3) Die Absonderung endet für

1. Covid 19-Krankheitsverdächtige mit dem Vorliegen eines negati-
ven PCR-Testergebnisses, soweit sie nicht enge Kontaktpersonen 
oder Hausstandsangehörige sind;

2. positiv getestete Personen mit typischen Symptomen, bei denen 
die Testung mittels eines PCR-Tests erfolgt ist, frühestens nach 
Ablauf von 14 Tagen nach der Vornahme des PCR-Tests, mit dem 
der Krankheitserreger erstmals nachgewiesen wurde, jedoch nicht 
vor Ablauf eines ununterbrochenen Zeitraums von 48 Stunden, 
in dem die positiv getestete Person frei von typischen Sympto-
men ist, wobei der Zeitraum der Symptomfreiheit der Beendigung 
der Absonderung unmittelbar vorausgehen muss; bei einem 
schweren Krankheitsverlauf, der eine zusätzliche Sauerstoffzu-
fuhr erfordert oder aus anderen Gründen nach Einschätzung des 
Gesundheitsamts als schwerer Krankheitsverlauf einzustufen ist, 
oder bei Personen mit dem Hinweis auf das Vorliegen einer Virus-
mutation setzt die Beendigung der Absonderung zusätzlich einen 
PCR-Test mit negativem Ergebnis voraus, der ab dem ersten Tag 
der Symptomfreiheit, frühestens jedoch am elften Tag der Abson-
derung, vorgenommen worden sein darf; im Falle eines schweren 
Krankheitsverlaufs ist auch ein durch geschultes Personal vorge-
nommener PoC-Antigentest mit negativem Ergebnis ausreichend, 
der ab dem ersten Tag der Symptomfreiheit, frühestens jedoch 
am 14. Tag der Absonderung, vorgenommen worden sein darf; im 
Falle eines positiven Ergebnisses des PCR-Tests oder des durch 
geschultes Personal vorgenommenen PoC-Antigentests verlän-
gert sich die Dauer der Absonderungspflicht um weitere sieben 
Tage, beginnend mit dem Tag nach Vornahme der Testung, frü-
hestens jedoch beginnend mit dem 15. Tag der Absonderung; die 
Absonderung endet im Falle des Halbsatzes 4 nach Ablauf der 
sieben Tage, ohne dass es einer weiteren Testung bedarf;

3. positiv getestete Personen ohne typische Symptome, bei denen 
die Testung mittels eines PCR-Tests erfolgt ist, frühestens nach 
Ablauf von 14 Tagen nach der Vornahme des PCR-Tests, mit dem 
der Krankheitserreger erstmals nachgewiesen wurde; bei Perso-
nen mit dem Hinweis auf das Vorliegen einer Virusmutation setzt 
die Beendigung der Absonderung zusätzlich einen PCR-Test mit 
negativem Ergebnis voraus, der frühestens am elften Tag der 
Absonderung vorgenommen worden sein darf; im Falle eines 
positiven Ergebnisses des PCR-Tests verlängert sich die Dauer 
der Absonderungspflicht um weitere sieben Tage, beginnend mit 
dem Tag nach Vornahme der Testung, frühestens jedoch begin-
nend mit dem 15. Tag der Absonderung, und endet nach deren 
Ablauf, ohne dass es einer weiteren Testung bedarf;
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Konsolidierte Fassung der Achtzehnten 
Corona-Bekämpfungsverordnung 

Rheinland-Pfalz (18. CoBeLVO)  
vom 20. März 2021

Achtzehnte Corona-Bekämpfungsverordnung 
Rheinland-Pfalz1 (18. CoBeLVO)

vom 20. März 2021
1 nichtamtliche konsolidierte Fassung nach Erlass der Zweiten Lan-
desverordnung zur Änderung der Achtzehnten Corona-Bekämpfungs-
verordnung Rheinland-Pfalz vom 10. April 2021 in der ab 11. April 
2021 geltenden Fassung
Aufgrund des § 32 Satz 1 in Verbindung mit § 28 Abs. 1 Satz 1 und 2, § 
28 a Abs. 1 und den §§ 29 und 30 Abs. 1 Satz 2 des Infektionsschutz-
gesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), zuletzt geändert durch 
Artikel 4 a des Gesetzes vom 21. Dezember 2020 (BGBl. I S. 3136), in 
Verbindung mit § 1 Nr. 1 der Landesverordnung zur Durchführung des 
Infektionsschutzgesetzes vom 10. März 2010 (GVBl. S. 55), zuletzt 
geändert durch § 7 des Gesetzes vom 15. Oktober 2012 (GVBl. S. 
341), BS 2126-10, wird verordnet:

Teil 1
Allgemeine Schutzmaßnahmen

§ 1
(1) Jede Person wird angehalten, nähere und längere Kontakte zu 
anderen Personen auf ein Minimum zu reduzieren und den Kreis der 
Personen, zu denen nähere oder längere Kontakte bestehen, mög-
lichst konstant zu lassen. Private Zusammenkünfte, die in der eigenen 
Wohnung oder anderen eigenen geschlossenen Räumlichkeiten statt-
finden, sollen neben den Angehörigen des eigenen Hausstands auf 
Personen eines weiteren Hausstands, insgesamt auf höchstens fünf 
Personen, beschränkt werden, wobei Kinder beider Hausstände bis 
einschließlich 14 Jahre bei der Bestimmung der Personenanzahl außer 
Betracht bleiben. Als ein Hausstand zählen auch die und der nicht im 
gleichen Hausstand lebende Ehegattin und Ehegatte, Lebenspartnerin 
und Lebenspartner oder Lebensgefährtin und Lebensgefährte. Dem 
nicht in häuslicher Gemeinschaft lebenden Elternteil ist es erlaubt, 
sein Umgangsrecht weiterhin auszuüben. Soweit es zwingende per-
sönliche Gründe erfordern, insbesondere wenn eine angemessene 
Betreuung für Minderjährige oder pflegebedürftige Personen unter 
Ausschöpfung aller zumutbaren Möglichkeiten nicht umsetzbar ist, ist 
auch die Anwesenheit mehrerer Personen eines weiteren Hausstands 
gestattet. Wo die Möglichkeit besteht, sollen Zusammenkünfte vor-
zugsweise im Freien abgehalten werden. Personen mit Symptomen 
einer Atemwegsinfektion (insbesondere Husten, Erkältungssympto-
matik, Fieber) sollen möglichst zu Hause bleiben; ihnen ist im Regelfall 
der Zutritt zu Einrichtungen, Veranstaltungen und Versammlungen zu 
verwehren.
(2) Bei Begegnungen mit anderen Personen im öffentlichen Raum 
ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten, soweit in dieser 
Verordnung nichts Abweichendes bestimmt ist (Abstandsgebot). Satz 
1 gilt auch, wenn eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen wird. Satz 
1 gilt nicht für Kontakte, bei denen Personen bestimmungsgemäß 
zumindest kurzfristig zusammenkommen müssen, beispielsweise bei 
Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs sowie bei ehrenamtli-
chem Engagement zur Versorgung der Bevölkerung.
(3) In geschlossenen Räumen, die öffentlich oder im Rahmen eines 
Besuchs- oder Kundenverkehrs zugänglich sind, ist eine Mund-
Nasen-Bedeckung zu tragen. Dies gilt darüber hinaus an allen Orten 
mit Publikumsverkehr, so auch an Örtlichkeiten in der Öffentlichkeit 
unter freiem Himmel, an denen sich Menschen entweder auf engem 
Raum oder nicht nur vorübergehend begegnen. Die Bestimmung der 
Orte nach Satz 2 sowie die Bestimmung eines zeitlichen Umfangs 
der Verpflichtung, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, obliegt 
der zuständigen Kreisverwaltung, in kreisfreien Städten der Stadtver-
waltung als Kreisordnungsbehörde. Im Übrigen ist eine Mund-Nasen-
Bedeckung zu tragen, soweit dies in dieser Verordnung angeordnet 
wird (Maskenpflicht).
(4) Das Abstandsgebot sowie die Maskenpflicht gelten nicht
1. für Kinder bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahres,
2. für Personen, denen dies wegen einer Behinderung oder aus 
gesundheitlichen Gründen nicht möglich oder unzumutbar ist; dies ist 
durch ärztliche Bescheinigung nachzuweisen,
3. soweit und solange es zur Kommunikation mit Menschen mit einer 
Hör- oder Sehbehinderung, zu Identifikationszwecken oder im Zusam-
menhang mit der Wahrnehmung von Aufgaben der Rechtspflege (ein-
schließlich der Notariate und Rechtsanwaltskanzleien) erforderlich ist,
4. für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Einrichtungen, wenn 
anderweitige geeignete Schutzmaßnahmen getroffen werden oder 
solange kein Kontakt zu Kundinnen und Kunden oder Besucherinnen 
und Besuchern besteht.
(5) Sofern in öffentlichen oder gewerblichen Einrichtungen oder im 
unmittelbaren Umfeld solcher Einrichtungen mit der Ansammlung von 

(5) Entfällt die Absonderungspflicht von Personen nach § 2 Abs. 3 
Satz 1 Nr. 4 Halbsatz 1, entfällt zugleich die Absonderungspflicht 
von deren Hausstandsangehörigen und engen Kontaktpersonen. Die 
getestete Person hat das negative Testergebnis nach § 2 Abs. 3 Satz 
1 Nr. 4 Halbsatz 1 unverzüglich dem zuständigen Gesundheitsamt zu 
melden. Das zuständige Gesundheitsamt hat enge Kontaktpersonen 
im Sinne des Satzes 1 unverzüglich über das Entfallen der Absonde-
rungspflicht zu benachrichtigen.

§ 4
Absonderungsort, Entscheidung im Einzelfall

(1) Die Absonderung hat in der Regel in einer Wohnung oder in sonst 
geeigneter Weise im Sinne des § 30 Abs. 1 Satz 2 IfSG (Absonde-
rungsort) zu erfolgen. Der abgesonderten Person ist es während der 
Zeit ihrer Absonderung nicht gestattet, Besuch von Personen, die 
nicht dem eigenen Hausstand angehören, zu empfangen oder den 
Absonderungsort ohne ausdrückliche Zustimmung des zuständigen 
Gesundheitsamts zu verlassen. Sofern an die Wohnung ein Balkon, 
eine Terrasse oder ein Garten anschließt, darf sich die abgesonderte 
Person auch in diesem Bereich aufhalten, wenn der Bereich aus-
schließlich von ihr oder mit ihr zusammenlebenden Personen genutzt 
wird (erlaubter Außenbereich).
(2) Absatz 1 gilt nicht, sofern ein Verlassen oder Betreten des Abson-
derungsortes zum Schutz von Leben und Gesundheit, wie insbeson-
dere bei medizinischen Notfällen oder dringenden Arztbesuchen, oder 
aus anderen gewichtigen Gründen zwingend erforderlich ist.
(3) Im Übrigen wird auf die Verhaltensregeln im Hinweisblatt des 
Robert Koch-Instituts „Häusliche Isolierung bei bestätigter Covid 
19-Infektion“ (https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_
Coronavirus/Quarantaene/haeusl-Isolierung.html) in der jeweils gel-
tenden Fassung verwiesen, die auch bei einer Absonderung nach den 
Bestimmungen dieser Verordnung beachtet werden sollen.
(4) Das Recht des zuständigen Gesundheitsamts, von dieser Ver-
ordnung abweichende oder weitergehende Maßnahmen zu erlas-
sen, bleibt unberührt. Für die Zeit der Absonderung unterliegen die 
abgesonderten Personen der Beobachtung nach § 29 IfSG durch das 
zuständige Gesundheitsamt.

§ 5
Information von Kontaktpersonen

(1) Positiv getestete Personen sollen unverzüglich alle Personen unter-
richten, zu denen in den letzten zwei Tagen vor oder seit der Durch-
führung des Tests oder seit dem Beginn von typischen Symptomen, 
die dem Test vorausgegangen sind, ein enger persönlicher Kontakt 
bestand. Dies sind diejenigen Personen, mit denen für einen Zeitraum 
von mehr als 10 Minuten und mit einem Abstand von weniger als 1,5 
Metern ein Kontakt ohne das beiderseitige Tragen einer Mund-Nasen-
Bedeckung bestand oder Personen, mit denen ein schlecht oder nicht 
belüfteter Raum über eine längere Zeit geteilt wurde.
(2) Das zuständige Gesundheitsamt entscheidet über das weitere Vor-
gehen. Es ist bei seinen Ermittlungen dabei nicht an die zeitlichen Vor-
gaben nach Absatz 1 Satz 1 gebunden.

§ 6
Selbsttest

Personen, deren Selbsttest ein positives Ergebnis aufweist, sind 
verpflichtet, einen PoC-Antigentest durch geschultes Personal vor-
nehmen zu lassen. Ist das Ergebnis des durch geschultes Personal 
vorgenommenen PoC-Antigentests nach Satz 1 positiv, hat sich diese 
Person nach § 2 Abs. 2 unverzüglich in Absonderung zu begeben.

§ 7
Bescheinigung

Personen, für die nach den Bestimmungen dieser Verordnung eine 
Pflicht zur Absonderung bestand, ist von dem zuständigen Gesund-
heitsamt eine Bescheinigung auszustellen, aus der die Pflicht zur 
Absonderung und die tatsächliche Absonderungsdauer hervorgeht.

§ 8
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Abs. 1 a Nr. 24 IfSG handelt, wer 
vorsätzlich oder fahrlässig einer nach § 2, § 3 oder § 6 bestehenden 
Pflicht zur Absonderung oder Testung nicht, nicht in der vorgeschrie-
benen Weise oder nicht rechtzeitig nachkommt oder die unverzügliche 
Meldung nach § 3 Abs. 5 Satz 2 unterlässt.

§ 9
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 12. April 2021 in Kraft und mit Ablauf des 
10. Mai 2021 außer Kraft.

Mainz, den 10. April 2021
Die Ministerin
für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie
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dem Betreten der Einrichtung vorzulegen. Im Fall einer Testung nach 
Satz 1 Nr. 2 ist der Test vor dem Betreten der Einrichtung in Anwe-
senheit einer von dem Betreiber der Einrichtung beauftragten Person 
von der Besucherin oder dem Besucher durchzuführen. Der Betreiber 
der Einrichtung hat der Besucherin oder dem Besucher auf Verlangen 
das Ergebnis und den Zeitpunkt der Testung nach Satz 1 Nr. 2 zu 
bestätigen. Für die Bestätigung des Testergebnisses des Schnelltests 
oder Selbsttests ist das dieser Verordnung als Anlage 1 beigefügte 
Formular zu verwenden. Die Testpflicht gilt als erfüllt, wenn die Besu-
cherin oder der Besucher dem Betreiber der Einrichtung eine Bestä-
tigung gemäß Satz 4 über eine höchstens 24 Stunden alte negative 
Testung nach Satz 1 Nr. 2 vorlegt. Der Betreiber einer Einrichtung darf 
der Besucherin oder dem Besucher nur im Fall eines negativen Test-
ergebnisses Zutritt zur Einrichtung gewähren. Sofern in dieser Verord-
nung eine Testpflicht angeordnet wird, ist eine Testung nach Satz 1 bei 
symptomlosen, geimpften Personen nicht erforderlich.
Symptomlose, geimpfte Personen nach Satz 8 sind solche Personen, 
die
1. über einen vollständigen Impfschutz gegen das Coronavirus SARS-
CoV-2 verfügen; ein vollständiger Impfschutz gegen das Coronavirus 
SARS-CoV-2 liegt nach Ablauf von 14 Tagen nach der letzten Impfung 
vor, die nach der Empfehlung der Ständigen Impfkommission beim 
Robert Koch-Institut für ein vollständiges Impfschema erforderlich ist, 
und
2. keine typischen Symptome einer Infektion mit dem Coronavi-
rus SARS-CoV-2 wie Husten, Fieber, Schnupfen, Geruchs- oder 
Geschmacksverlust aufweisen.
Das Vorliegen des vollständigen Impfschutzes ist dem Betreiber der 
Einrichtung schriftlich oder elektronisch nachzuweisen.
(10) Die auf der Internetseite der Landesregierung (www.corona.rlp.de) 
veröffentlichten Hygienekonzepte in ihrer jeweils geltenden Fassung 
sind zu beachten. Sofern für einzelne Einrichtungen oder Maßnahmen 
keine Hygienekonzepte auf der Internetseite der Landesregierung 
oder der fachlich zuständigen Ministerien veröffentlicht sind, gelten 
die Hygienekonzepte vergleichbarer Einrichtungen oder Lebenssach-
verhalte entsprechend.
(11) Ausnahmegenehmigungen von den Bestimmungen der Absätze 
2 bis 9 können in begründeten Einzelfällen auf Antrag von der zustän-
digen Kreisverwaltung, in kreisfreien Städten der Stadtverwaltung 
als Kreisordnungsbehörde unter Auflagen erteilt werden, soweit das 
Schutzniveau vergleichbar, dies aus epidemiologischer Sicht, ins-
besondere unter Berücksichtigung des jeweils aktuellen Infektions-
geschehens, vertretbar ist und der Zweck dieser Verordnung nicht 
beeinträchtigt wird.

Teil 2
Versammlungen, Veranstaltungen  

und Zusammenkünfte von Personen
§ 2

(1) Der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist nur gestattet
1. alleine oder mit den Angehörigen des eigenen Hausstands oder
2. zusätzlich mit Personen eines weiteren Hausstands, höchstens 
jedoch mit insgesamt fünf Personen,
wobei Kinder beider Hausstände bis einschließlich 14 Jahre bei der 
Ermittlung der Personenanzahl außer Betracht bleiben.
Als ein Hausstand zählen auch die und der nicht im gleichen Haus-
stand lebende Ehegattin und Ehegatte, Lebenspartnerin und 
Lebenspartner oder Lebensgefährtin und Lebensgefährte. Dem nicht 
in häuslicher Gemeinschaft lebenden Elternteil ist es erlaubt, sein 
Umgangsrecht weiterhin auszuüben. § 1 Abs. 2 Satz 1 findet keine 
Anwendung. Soweit es zwingende persönliche Gründe erfordern, 
insbesondere wenn eine angemessene Betreuung für Minderjährige 
oder pflegebedürftige Personen unter Ausschöpfung aller zumutbaren 
Möglichkeiten nicht umsetzbar ist, ist auch die Anwesenheit mehrerer 
minderjähriger Personen eines weiteren Hausstands gestattet.
(2) Erlaubt sind
1. Zusammenkünfte aus geschäftlichen, beruflichen oder dienstli-
chen Anlässen, bei denen Personen unmittelbar zusammenarbeiten 
müssen, einschließlich Personal- und Betriebsversammlungen und 
Zusammenkünfte der Tarifpartner, der erforderlichen Bewirtschaftung 
landwirtschaftlicher und forstwirtschaftlicher Flächen, sowie ausbil-
dungs-, prüfungs- oder betreuungsrelevanten Gründen,
2. Zusammenkünfte bei Stellen und Einrichtungen, die öffentlich-
rechtliche Aufgaben wahrnehmen.
Für Zusammenkünfte nach Satz 1 gilt § 1 Abs. 2 Satz 1 nicht. Es gilt 
die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 4. In mehrstündigen schrift-
lichen Prüfungen im Rahmen von Staatsexamina, die in Präsenzform 
stattfinden, kann nach Entscheidung der prüfenden Stelle die Mas-
kenpflicht am Platz entfallen; in diesem Fall gilt das Abstandsgebot 
nach § 1 Abs. 2 Satz 1.
(3) Versammlungen unter freiem Himmel können durch die nach dem 
Versammlungsgesetz zuständige Behörde unter Auflagen, insbeson-
dere zum Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2 Satz 1 sowie zur Masken-
pflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 4 zugelassen werden, soweit dies im 
Einzelfall aus epidemiologischer Sicht vertretbar ist.

Personen zu rechnen ist, sind durch den Betreiber der Einrichtung 
oder Veranlasser einer Versammlung, Ansammlung oder sonstigen 
Zusammenkunft Maßnahmen zur Einhaltung des Abstandsgebots, 
insbesondere zur Steuerung des Zutritts, zu ergreifen, wie beispiels-
weise durch Anbringen von gut sichtbaren Abstandsmarkierungen im 
Abstand von mindestens 1,5 Metern. In Wartesituationen gilt die Mas-
kenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 4.
(6) In öffentlichen oder gewerblichen Einrichtungen sind besondere 
Hygienemaßnahmen, wie beispielsweise die Bereitstellung von Desin-
fektionsmittel, erhöhte Reinigungsintervalle, Trennvorrichtungen und 
ähnliche Maßnahmen, vorzusehen.
(7) Soweit in dieser Verordnung eine Personenbegrenzung angeordnet 
wird, gilt, dass sich in einer Einrichtung
a) mit einer Verkaufs- oder Besucherfläche von bis zu 800 qm ins-
gesamt höchstens eine Person pro 10 qm Verkaufs- oder Besucher-
fläche,
b) mit einer Verkaufs- oder Besucherfläche ab 801 qm bis 2.000 qm 
insgesamt auf einer Fläche von 800 qm höchstens eine Person pro 10 
qm Verkaufs- oder Besucherfläche und auf der 800 qm übersteigen-
den Fläche höchstens eine Person pro 20 qm Verkaufs- oder Besu-
cherfläche und
c) mit einer Verkaufs- oder Besucherfläche ab 2.001 qm insgesamt 
auf einer Fläche von 800 qm höchstens eine Person pro 10 qm Ver-
kaufs- oder Besucherfläche, auf der 800 qm übersteigenden Fläche 
bis zu einer Fläche von 2.000 qm höchstens eine Person pro 20 qm 
Verkaufs- oder Besucherfläche und auf der 2.000 qm übersteigenden 
Fläche höchstens eine Person pro 40 qm Verkaufs- oder Besucherflä-
che aufhalten darf (Personenbegrenzung).
(8) Der Betreiber einer Einrichtung oder Veranlasser einer Ansamm-
lung oder sonstigen Zusammenkunft hat die Kontaktnachverfolgbar-
keit sicherzustellen, sofern dies in dieser Verordnung bestimmt wird; 
werden gegenüber der oder dem zur Datenerhebung Verpflichteten 
Kontaktdaten angegeben, müssen diese wahrheitsgemäß sein und 
eine Kontaktnachverfolgung ermöglichen (Kontakterfassung). Unter 
Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen sind die Kon-
taktdaten, die eine Erreichbarkeit der Person sicherstellen (Name, 
Vorname, Anschrift, Telefonnummer), sowie Datum und Zeit der 
Anwesenheit der Person zu erheben. Die oder der zur Datenerhe-
bung Verpflichtete hat zu prüfen, ob die angegebenen Kontaktdaten 
vollständig sind und ob diese offenkundig falsche Angaben enthalten 
(Plausibilitätsprüfung). Personen, die die Erhebung ihrer Kontaktdaten 
verweigern oder offenkundig falsche oder unvollständige Angaben 
machen, sind von dem Besuch oder der Nutzung der Einrichtung oder 
von der Teilnahme an der Ansammlung oder Zusammenkunft durch 
den Betreiber der Einrichtung oder Veranlasser der Ansammlung oder 
sonstigen Zusammenkunft auszuschließen. Die zur Datenerhebung 
Verpflichteten haben sicherzustellen, dass eine Kenntnisnahme der 
erfassten Daten durch Unbefugte ausgeschlossen ist. Die Daten dür-
fen zu einem anderen Zweck als der Aushändigung auf Anforderung 
an das zuständige Gesundheitsamt nicht verwendet werden und sind 
vier Wochen nach Erhebung zu löschen. Sich aus anderen Rechtsvor-
schriften ergebende Datenaufbewahrungspflichten bleiben unberührt. 
Die oder der zur Datenerhebung Verpflichtete kann eine digitale Erfas-
sung der Daten nach Satz 2 anbieten.
Dabei sind die Vorgaben des Datenschutzes (insbesondere bei der 
Fremdspeicherung von Daten) und die vollständige datenschutzkon-
forme Löschung der Daten nach vier Wochen in eigener Verantwor-
tung sicherzustellen. Zudem sind die Daten im Bedarfsfall jederzeit 
dem zuständigen Gesundheitsamt auf Verlangen kostenfrei in einem 
von diesem nutzbaren Format, auf Anforderung auch papiergebunden, 
zur Verfügung zu stellen. Personen, die in die digitale Datenerfassung 
nicht einwilligen, ist in jedem Fall eine papiergebundene Datenerfas-
sung anzubieten. Das zuständige Gesundheitsamt kann, soweit dies 
zur Erfüllung seiner nach den Bestimmungen des Infektionsschutz-
gesetzes (IfSG) und dieser Verordnung obliegenden Aufgaben erfor-
derlich ist, Auskunft über die Kontaktdaten verlangen; die Daten sind 
unverzüglich zu übermitteln. Eine Weitergabe der übermittelten Daten 
durch das zuständige Gesundheitsamt oder eine Weiterverwendung 
durch dieses zu anderen Zwecken als der Kontaktnachverfolgung ist 
ausgeschlossen. An das zuständige Gesundheitsamt übermittelte 
Daten sind von diesem unverzüglich irreversibel zu löschen, sobald 
die Daten für die Aufgabenerfüllung nicht mehr benötigt werden.
(9) In den in dieser Verordnung bestimmten Fällen, in denen auf diese 
Vorschrift Bezug genommen wird, muss der dort vorgesehene Test auf 
das Vorliegen des Corona-Virus SARS CoV-2 durch
1. einen PoC-Antigen-Test durch geschultes Personal (Schnelltest), 
der durch das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte 
zugelassen und auf der Website https://www.bfarm.de/DE/Medizin-
produkte/Antigentests/_node.html gelistet ist, oder
2. einen PoC-Antigen-Test zur Eigenanwendung (Selbsttest), der durch 
das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte zugelassen 
und auf der Website https://www.bfarm.de/DE/Medizinprodukte/Anti-
gentests/_node.html gelistet ist, durchgeführt werden (Testpflicht). Im 
Fall der Testung nach Satz 1 Nr. 1 darf der Test nicht vor mehr als 24 
Stunden vorgenommen worden sein und das Ergebnis muss durch die 
den Test durchführende Stelle bestätigt sein; die Bestätigung ist vor 
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1 zulässig. Gemeinde- oder Chorgesang ist nicht zulässig. Werden 
mehrere Gottesdienste in Folge abgehalten, so soll ein Zeitraum von 
mindestens einer Stunde zwischen Ende und Beginn des jeweiligen 
Gottesdienstes freigehalten werden. Der Einsatz von Instrumentalmu-
sik ohne verstärkten Aerosolausstoß ist zulässig.
(2) Die Religions- oder Glaubensgemeinschaften stellen sicher, dass 
Infektionsketten für die Dauer von vier Wochen rasch und vollständig 
nachvollzogen werden können. Gottesdienste und Zusammenkünfte 
von Religions- oder Glaubensgemeinschaften, die den Charakter 
einer größeren Veranstaltung erreichen, sind untersagt. Bei Zusam-
menkünften, in denen Besucherzahlen erwartet werden, die zu einer 
Auslastung der Kapazitäten führen könnten, ist ein Anmeldungser-
fordernis einzuführen. Die Religions- und Glaubensgemeinschaften 
stellen durch Steuerung des Zutritts sicher, dass Ansammlungen von 
Personen in öffentlich zugänglichen oder Gästen vorbehaltenen Berei-
chen der Einrichtung, die von einer Mehrzahl von Personen benutzt 
werden, vermieden werden. Sie sind zur Zusammenarbeit mit dem 
zuständigen Gesundheitsamt hinsichtlich der Kontaktnachverfolgung 
im Falle von Infektionen verpflichtet.
(3) In geschlossenen Räumen gilt für Teilnehmende die Maskenpflicht 
nach § 1 Abs. 3 Satz 4 mit der Maßgabe, dass eine medizinische 
Gesichtsmaske (OP-Maske) oder eine Maske der Standards KN95/
N95 oder FFP2 oder eines vergleichbaren Standards zu tragen ist.
Ausgenommen sind Geistliche sowie Lektorinnen und Lektoren, Vor-
beterinnen und Vorbeter, Kantorinnen und Kantoren, Vorsängerinnen 
und Vorsänger unter Einhaltung zusätzlicher Schutzmaßnahmen, die 
sich aus den Infektionsschutzkonzepten der Religions- oder Glau-
bensgemeinschaften ergeben.
(4) Die Religions- oder Glaubensgemeinschaften oder ihre Dachorga-
nisationen erstellen Infektionsschutzkonzepte, in denen das Nähere 
zu den Schutzmaßnahmen, insbesondere die Sicherstellung der Kon-
taktnachverfolgung, geregelt wird und legen diese nach Aufforderung 
dem zuständigen Gesundheitsamt vor.

Teil 4
Wirtschaftsleben

§ 4
Untersagung der Öffnung oder Durchführung

Untersagt ist die Öffnung oder Durchführung von
1. Clubs, Diskotheken und ähnlichen Einrichtungen,
2. Kirmes, Volksfesten und ähnlichen Einrichtungen,
3. Prostitutionsgewerbe im Sinne des § 2 Abs. 3 des Prostituierten-
schutzgesetzes vom 21. Oktober 2016 (BGBl. I S. 2372) in der jeweils 
geltenden Fassung.

§ 5
Voraussetzungen für die Öffnung von öffentlichen 

oder gewerblichen Einrichtungen
Öffentliche oder gewerbliche Einrichtungen sind unter Beachtung der 
allgemeinen Schutzmaßnahmen geöffnet, soweit in dieser Verordnung 
nichts Abweichendes bestimmt ist. Sowohl in geschlossenen Räumen 
als auch im Freien, insbesondere in Wartesituationen, gelten vorbe-
haltlich der Bestimmungen des § 2 Abs. 4 das Abstandsgebot nach § 
1 Abs. 2 Satz 1, die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 4 mit der Maß-
gabe, dass eine medizinische Gesichtsmaske (OP-Maske) oder eine 
Maske der Standards KN95/N95 oder FFP2 oder eines vergleichbaren 
Standards zu tragen ist, und die Personenbegrenzung nach § 1 Abs. 
7. Die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 4 gilt auch im unmittelbaren 
Umfeld der Einrichtung oder auf Parkplätzen. Die Personenbegren-
zung nach § 1 Abs. 7 gilt abweichend von Satz 2 nicht
1. für Stellen und Einrichtungen, die öffentlich-rechtliche Aufgaben 
wahrnehmen,
2. auf Wochenmärkten sowie
3. in persönlichen Beratungsgesprächen, wenn sich ausschließlich 
Personen, die höchstens zwei Hausständen angehören, in einem 
Raum aufhalten.

§ 6
Betriebs- und Dienstleistungsbeschränkungen, 

Betriebsverbote
(1) In allen Arbeits- und Betriebsstätten sowie Lernorten nach § 5 Abs. 
2 Nr. 6 des Berufsbildungsgesetzes (BBiG) vom 4. Mai 2020 (BGBl. I 
920) in der jeweils geltenden Fassung oder nach § 26 Abs. 2 Nr. 6 der 
Handwerksordnung (HwO) in der Fassung vom 24. September 1998 
(BGBl. I S. 3074; 2006 I S. 2095) in der jeweils geltenden Fassung 
gilt die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 4. Satz 1 gilt zwischen 
den dort beschäftigten Personen nicht, sofern am jeweiligen Platz der 
Arbeits- oder Betriebsstätte der Mindestabstand von 1,5 Metern im 
Sinne des § 1 Abs. 2 eingehalten werden kann. Bestimmungen des 
Arbeitsschutzes bleiben unberührt.
(2) Dienstleistungs- und Handwerksbetriebe sind unter Beachtung der 
allgemeinen Schutzmaßnahmen befugt, ihre Tätigkeit auszuüben. Das 
Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2 Satz 1 sowie die Maskenpflicht nach 
§ 1 Abs. 3 Satz 4 sind einzuhalten.

(4) Zusammenkünfte von Personen, die der Aufrechterhaltung der 
öffentlichen Sicherheit und Ordnung, der Rechtspflege (einschließ-
lich der Notariate und Rechtsanwaltskanzleien), der Vorbereitung 
und Durchführung von öffentlichen Wahlen, insbesondere von Wahl-
kreiskonferenzen und Vertreterversammlungen, der Durchführung von 
Blutspendeterminen, der Durchführung von Prüfungen an Hochschu-
len sowie der Durchführung von Auswahlverfahren für zulassungsbe-
schränkte Studiengänge, insbesondere Studieneignungstests, oder 
der Daseinsvorsorge zu dienen bestimmt sind, sind unter Berück-
sichtigung der allgemeinen Schutzmaßnahmen nach § 1 erlaubt. In 
der Rechtspflege dienenden Einrichtungen (einschließlich der Nota-
riate und Rechtsanwaltskanzleien) und bei Zusammenkünften der 
Rechtspflege soll grundsätzlich bei Begegnung mit anderen Personen 
eine medizinische Gesichtsmaske (OP-Maske) oder eine Maske der 
Standards KN95/N95 oder FFP2 oder eines vergleichbaren Standards 
getragen werden. Bei öffentlichen Wahlen in Wahlräumen und deren 
unmittelbaren Zugängen gilt die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 4 
mit der Maßgabe, dass eine medizinische Gesichtsmaske (OP-Maske) 
oder eine Maske der Standards KN95/N95 oder FFP2 oder eines ver-
gleichbaren Standards zu tragen ist; § 1 Abs. 4 bleibt unberührt. In 
den übrigen Fällen gilt die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 4. Bei 
öffentlichen Wahlen hat der Wahlvorstand die Pflicht zur Kontakterfas-
sung gemäß § 1 Abs. 8 Satz 1 bei Personen, die sich auf der Grund-
lage des Öffentlichkeitsgrundsatzes im Wahlraum aufhalten.
(5) An Zusammenkünften von Personen anlässlich Bestattungen dür-
fen als Trauergäste folgende Personen teilnehmen:
1. die Ehegattin oder der Ehegatte, die Lebenspartnerin oder der 
Lebenspartner, die Verlobte oder der Verlobte der Verstorbenen oder 
des Verstorbenen,
2. Personen, die mit der Verstorbenen oder dem Verstorbenen im ers-
ten oder zweiten Grad verwandt sind sowie deren Ehegattinnen oder 
Ehegatten oder Lebenspartnerinnen oder Lebenspartner, und
3. Personen eines weiteren Hausstands.
Über den Personenkreis nach Satz 1 hinaus dürfen auch weitere Per-
sonen teilnehmen, wenn sichergestellt ist, dass die Personenbegren-
zung nach § 1 Abs. 7 eingehalten wird. Es gilt die Maskenpflicht nach 
§ 1 Abs. 3 Satz 4.
(6) An standesamtlichen Trauungen dürfen neben den Eheschließen-
den, der Standesbeamtin oder dem Standesbeamten sowie weiterer 
für die Eheschließung notwendiger Personen und zwei Trauzeuginnen 
oder Trauzeugen folgende Personen teilnehmen:
1. Personen, die mit einem der Eheschließenden im ersten oder zwei-
ten Grad verwandt sind sowie deren Ehegattinnen oder Ehegatten 
oder Lebenspartnerinnen oder
Lebenspartner, und
2. Personen eines weiteren Hausstands.
Es gilt für alle anwesenden Personen mit Ausnahme der Eheschlie-
ßenden die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 4.
(7) Zusammenkünfte von Selbsthilfegruppen, die
1. einem Wohlfahrtsverband der LIGA der Freien Wohlfahrtspflege in 
Rheinland-Pfalz e. V. angehören,
2. in den Datenbanken der Mitglieder der LAG KISS geführt werden,
3. Mitgliedsorganisationen der Landesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe 
Behinderter Rheinland-Pfalz e. V. oder
4. Organisationen von Menschen mit Behinderungen nach § 3 Abs. 
5 des Landesinklusionsgesetzes vom 17. Dezember 2020 (GVBl. S. 
719, BS 87-1) in der jeweils geltenden Fassung sind und der Bewäl-
tigung einer psychischen Belastungssituation, der Bewältigung einer 
eigenen Erkrankung oder der Erkrankung eines Angehörigen dienen, 
sind unter Beachtung der allgemeinen Schutzmaßnahmen zulässig. 
Es gelten das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2 Satz 1, die Masken-
pflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 4 und die Pflicht zur Kontakterfassung 
nach § 1 Abs. 8 Satz 1.
(8) Jede weitere Veranstaltung oder Zusammenkunft von Personen im 
öffentlichen Raum oder in angemieteten oder zur Verfügung gestellten 
Räumen, die nicht unter besondere Regelungen dieser Verordnung 
fallen, ist, vorbehaltlich des Selbstorganisationsrechts des Landtags 
und der Gebietskörperschaften, untersagt.
(9) Der Konsum von alkoholischen Getränken im öffentlichen Raum 
ist untersagt.
(10) Ausnahmegenehmigungen von den Bestimmungen der Absätze 1 
bis 8 können im begründeten Einzelfall auf Antrag von der zuständigen 
Kreisverwaltung, in kreisfreien Städten der Stadtverwaltung als Kreis-
ordnungsbehörde unter Auflagen erteilt werden, soweit das Schutzni-
veau vergleichbar, dies aus epidemiologischer Sicht, insbesondere unter 
Berücksichtigung des jeweils aktuellen Infektionsgeschehens, vertretbar 
ist und der Zweck dieser Verordnung nicht beeinträchtigt wird.

Teil 3
Religionsausübung

§ 3
(1) Gottesdienste von Religions- oder Glaubensgemeinschaften oder 
deren Versammlungen, die für die Selbstorganisation oder Rechtsset-
zung erforderlich sind, sind unter Beachtung der allgemeinen Schutz-
maßnahmen, insbesondere des Abstandsgebots nach § 1 Abs. 2 Satz 



VERBANDSGEMEINDE-KURIER BELLHEIM - 15 - Ausgabe 15/2021

schließlich für den nicht touristischen Reiseverkehr unter Beachtung 
der allgemeinen Schutzmaßnahmen öffnen.
(2) Es gilt die Pflicht zur Kontakterfassung nach § 1 Abs. 8 Satz 1 für 
die Kontaktdaten sämtlicher Gäste. Die Aufbewahrungspflicht nach § 
30 Abs. 4 des Bundesmeldegesetzes bleibt unberührt.
(3) In allen öffentlich zugänglichen Bereichen der Einrichtung gilt das 
Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2 Satz 1 sowie innerhalb der Räumlich-
keiten der Einrichtung die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 4. Der 
Betreiber der Einrichtung hat durch Steuerung des Zutritts Ansamm-
lungen von Personen in öffentlich zugänglichen oder Gästen vorbehal-
tenen Bereichen der Einrichtung, die von einer Mehrzahl von Personen 
benutzt werden, zu vermeiden.
(4) Für die gastronomischen Angebote zur Versorgung von nicht tou-
ristisch Reisenden in der Einrichtung gelten das Abstandsgebot nach 
§ 1 Abs. 2 Satz 1, die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 4 und die 
Pflicht zur Kontakterfassung nach § 1 Abs. 8 Satz 1. Die Masken-
pflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 4 entfällt nur am Platz. Bei der Erbringung 
von Dienstleistungen, dem Angebot von Freizeitaktivitäten, Sport oder 
Wellnessangeboten gelten die übrigen Bestimmungen dieser Verord-
nung.

§ 9
Nutzung von Verkehrsmitteln, Schülerbeförderung

(1) Bei Nutzung von Verkehrsmitteln des öffentlichen Personennah- 
und Fernverkehrs und des gewerblichen Passagierverkehrs auf Flug-
häfen und der hierzu gehörenden Einrichtungen, wie beispielsweise 
dem Aufenthalt an Haltestellen, Bahnsteigen oder Einrichtungen der 
Fluggastabfertigung, gelten die allgemeinen Schutzmaßnahmen, ins-
besondere die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 4 mit der Maßgabe, 
dass eine medizinische Gesichtsmaske (OP-Maske) oder eine Maske 
der Standards KN95/N95 oder FFP2 oder eines vergleichbaren Stan-
dards zu tragen ist. Satz 1 gilt auch für den freigestellten Schülerver-
kehr und andere Personenverkehre gemäß Freistellungs- Verordnung 
vom 30. August 1962 (BGBl. I S. 601) in der jeweils geltenden Fassung 
sowie für Taxi- und Mietwagenverkehre. Ein Fahrscheinverkauf bei der 
Fahrerin oder dem Fahrer ist nur zulässig, wenn Trennvorrichtungen in 
den Fahrzeugen vorhanden sind. Der Verkauf und Verzehr von alkoho-
lischen Getränken in den Verkehrsmitteln des öffentlichen Personen-
nahverkehrs ist untersagt.
(2) Die Beförderung von Schülerinnen und Schülern gemäß § 69 des 
Schulgesetzes (SchulG) oder § 33 des Privatschulgesetzes (PrivSchG) 
darf nicht mit der Begründung verweigert werden, dass diese keine 
Maske tragen.
(3) Seilbahnen, Sesselbahnen und ähnliche Einrichtungen sind 
geschlossen.
(4) Die Durchführung von Reisebusreisen, Schiffsreisen oder ähnlichen 
Angeboten ist unzulässig.

Teil 5
Sport und Freizeit

§ 10
Sport

(1) Training und Wettkampf im Amateur- und Freizeitsport sind unter-
sagt, soweit in dieser Verordnung nichts Abweichendes bestimmt ist. 
Abweichend von Satz 1 sind zulässig
1. kontaktfreies Training und Wettkampf einzeln oder unter Wahrung 
der Kontaktbeschränkung nach § 2 Abs. 1,
2. kontaktfreies Training in kleinen Gruppen bis maximal zehn Per-
sonen und einer Trainerin oder einem Trainer unter Einhaltung des 
Abstandsgebots nach § 1 Abs. 2 Satz 1 oder
3. Training in Gruppen von bis zu 20 Kindern bis einschließlich 14 
Jahre und einer Trainerin oder einem Trainer im Freien und auf allen 
öffentlichen und privaten ungedeckten Sportanlagen.
Bei der Sportausübung nach Satz 2
1. sind Zuschauerinnen und Zuschauer nicht zugelassen; ausgenom-
men sind Verwandte ersten und zweiten Grades bei der sportlichen 
Betätigung Minderjähriger,
2. ist die Nutzung von Gemeinschaftsräumen, einschließlich Räumen 
zum Umkleiden und Duschen, nicht zulässig; die Einzelnutzung von 
Toilettenräumen ist gestattet,
3. gilt für das Training nach den Nummern 2 und 3 die Pflicht zur Kon-
takterfassung nach § 1 Abs. 8 Satz 1.
(2) Schwimm- und Spaßbäder, Saunen, Thermen, Fitnessstudios, 
Tanzschulen und ähnliche Einrichtungen sind geschlossen.
(3) Der Trainings- und Wettkampfbetrieb des Profi- und Spitzensports 
ist auf und in öffentlichen und privaten Sportanlagen zulässig, sofern 
ein von den Sportfachverbänden oder Ligaverantwortlichen erstell-
tes Hygienekonzept vorliegt und beachtet wird. Zuschauerinnen und 
Zuschauer sind nicht gestattet. Spitzen- und Profisport im Sinne des 
Satzes 1 betreiben:
1. Bundes- und Landeskaderathletinnen und -athleten in olympischen 
Disziplinen (Olympiakader, Perspektivkader, Ergänzungskader, Team-
kader, Nachwuchskader 1, Nachwuchskader 2, Landeskader), Bun-
des- und Landeskaderathletinnen und -athleten in paralympischen 
Disziplinen (Paralympicskader, Perspektivkader, Ergänzungskader, 

(3) Zulässig ist die Erbringung körpernaher Dienstleistungen aus medi-
zinischen und hygienischen Gründen, wie insbesondere solche von 
Optikern, Hörgeräteakustikern, Friseuren, bei der Fußpflege sowie bei 
der Podologie, Logopädie, Physio- und Ergotherapie, beim Rehabili-
tationssport und Funktionstraining im Sinne des § 64 Abs. 1 Nr. 3 und 
4 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch oder Ähnliches. Über Satz 
1 hinaus sind Dienstleistungen im Bereich der Körperpflege zulässig, 
wie beispielsweise in Nagelstudios, Kosmetiksalons, Massagesa-
lons, Tattoostudios, Piercingstudios und ähnlichen Einrichtungen. Für 
Dienstleistungen nach den Sätzen 1 und 2 gelten das Abstandsgebot 
nach § 1 Abs. 2 Satz 1 zwischen Kundinnen und Kunden, die Mas-
kenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 4, mit der Maßgabe, dass eine medi-
zinische Gesichtsmaske (OP-Maske) oder eine Maske der Standards 
KN95/N95 oder FFP2 oder eines vergleichbaren Standards zu tragen 
ist, sowie die Pflicht zur Kontakterfassung nach § 1 Abs. 8 Satz 1.
(4) Kann wegen der Art einer in Absatz 3 genannten Dienstleistung 
eine Maske nicht getragen werden, wie zum Beispiel bei bestimmten 
Kosmetikanwendungen oder der Bartrasur, gilt die Testpflicht nach § 
1 Abs. 9 Satz 1. Außerdem ist ein Testkonzept für das Personal erfor-
derlich. Satz 1 gilt nicht für Dienstleistungen, die aus medizinischen 
Gründen erbracht werden.
(5) Alle ärztlichen Behandlungen sind zulässig. Einrichtungen des 
Gesundheitswesens bleiben unter Beachtung der notwendigen Hygi-
ene- und Schutzmaßnahmen geöffnet. In Wartesituationen gemein-
sam mit anderen Personen gilt die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 
4, mit der Maßgabe, dass eine medizinische Gesichtsmaske (OP-
Maske) oder eine Maske der Standards KN95/N95 oder FFP2 oder 
eines vergleichbaren Standards zu tragen ist.

§ 7
Gastronomie

(1) Gastronomische Einrichtungen, insbesondere
1. Restaurants, Speisegaststätten, Bars, Kneipen, Cafés, Shisha-Bars 
und ähnliche Einrichtungen,
2. Eisdielen, Eiscafés und ähnliche Einrichtungen,
3. Vinotheken, Probierstuben und ähnliche Einrichtungen,
4. Angebote von Tagesausflugsschiffen einschließlich des gastro-
nomischen Angebots und ähnliche Einrichtungen sind geschlossen. 
Abhol-, Liefer- und Bringdienste sowie der Straßenverkauf (ohne Alko-
holausschank) und Ab-Hof-Verkauf sind erlaubt. Für sie gelten die 
allgemeinen Schutzmaßnahmen, insbesondere das Abstandsgebot 
nach § 1 Abs. 2 Satz 1 und die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 4.
(2) Abweichend von Absatz 1 ist die Öffnung gastronomischer Einrich-
tungen nach Absatz 1 im Außenbereich unter Beachtung der allge-
meinen Schutzmaßnahmen, Vorhaltung eines Hygienekonzepts und 
nach Maßgabe der Regelungen der Sätze 2 und 3 zulässig. Es gelten
1. zwischen den Gästen unterschiedlicher Tische sowie in Wartesitua-
tionen das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2 Satz 1,
2. für Gäste und Personal die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 4 
mit der Maßgabe, dass eine medizinische Gesichtsmaske (OP-Maske) 
oder eine Maske der Standards KN95/N95 oder FFP2 oder eines ver-
gleichbaren Standards zu tragen ist; für Gäste ist die Maske unmittel-
bar am Platz entbehrlich,
3. die Pflicht zur Kontakterfassung nach § 1 Abs. 8 Satz 1,
4. zur Steuerung des Zutritts eine Vorausbuchungspflicht und
5. die Testpflicht nach § 1 Abs. 9 Satz 1.
Eine Bewirtung darf ausschließlich an Tischen mit festem Sitzplatz 
und unter Beachtung der Kontaktbeschränkungen nach § 2 Abs. 1 
erfolgen. Eine Bewirtung an der Theke ist nicht zulässig.
(3) Kantinen und Mensen, die ausschließlich die Versorgung der betref-
fenden Einrichtung vornehmen, sind nur nach Maßgabe der Sätze 2 
bis 6 und unter Beachtung der allgemeinen Schutzmaßnahmen geöff-
net. Ein Verzehr von Speisen und Getränken in den Räumlichkeiten 
der Kantine oder Mensa in Kindertagesstätten und Schulen ist nach 
Maßgabe der in diesen Einrichtungen geltenden Schutzmaßnahmen 
zulässig. Im Übrigen ist dieser nur zulässig, wenn die Arbeitsabläufe 
oder die räumliche Situation des Betriebes oder der Einrichtung dies 
erfordern. In den in Satz 3 genannten Fällen gelten das Abstandsge-
bot nach § 1 Abs. 2 Satz 1, die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 
4 und die Pflicht zur Kontakterfassung nach § 1 Abs. 8 Satz 1. Die 
Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 4 entfällt nur am Platz. Im Übrigen 
gilt Absatz 1 Satz 2 und 3 entsprechend.

§ 8
Hotellerie, Beherbergungsbetriebe

(1) Einrichtungen des Beherbergungsgewerbes, insbesondere
1. Hotels, Hotels garnis, Pensionen, Gasthöfe, Gästehäuser und ähn-
liche Einrichtungen,
2. Ferienhäuser, Ferienwohnungen, Privatquartiere und ähnliche Ein-
richtungen,
3. Jugendherbergen, Familienferienstätten, Jugendbildungsstätten, 
Erholungs-, Ferien- und Schulungsheime, Ferienzentren und ähnliche 
Einrichtungen,
4. Campingplätze, Reisemobilplätze, Wohnmobilstellplätze und ähn-
liche Einrichtungen sind geschlossen. Sie können bei Bedarf aus-
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Präsenzunterricht in geteilten Gruppen im Wechsel statt. Unabhängig 
von Satz 1 können stattfinden:
1. Abiturprüfungen,
2. sonstige nicht aufschiebbare Prüfungen und
3. Prüfungen für schulische Abschlüsse für Nichtschülerinnen und 
Nichtschüler sowie die Vorbereitungskurse auf diese Prüfungen.
Absatz 1 Satz 4 und 5 findet Anwendung. Es findet eine Notbetreu-
ung gemäß Absatz 6 statt, sofern der Präsenzunterricht in geteilten 
Gruppen im Wechsel erfolgt. Soweit das für die Angelegenheiten des 
Schul- und Unterrichtswesens zuständige Ministerium eine von Satz 1 
abweichende Öffnung einzelner Schularten und Klassenstufen für den 
Präsenzunterricht verfügt hat, bleibt diese Vorgabe in Kraft.
(3) Über die Regelungen in Absatz 1 hinaus gilt an allen Schulen die 
Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 4 auch während des Unterrichts; 
ausgenommen hiervon sind in den Förderschulen ohne weiteren 
Nachweis Schülerinnen und Schüler, die aufgrund ihrer Behinderung 
keine Maske tragen oder tolerieren können. Weitere Ausnahmen von 
der Maskenpflicht sind aus schulorganisatorischen oder persönlichen 
Gründen, soweit diese Gründe nicht dauerhaft bestehen, zeitlich 
begrenzt im erforderlichen Umfang zulässig. Dies gilt insbesondere 
bei Sportunterricht und in der Pause im Freien, zur Nahrungsauf-
nahme sowie bei Prüfungen und Kursarbeiten. § 1 Abs. 4 Nr. 1 bis 
3 gilt entsprechend, mit der Maßgabe, dass die Unmöglichkeit oder 
Unzumutbarkeit der Einhaltung der Maskenpflicht durch eine ärztli-
che Bescheinigung glaubhaft zu machen ist, aus der sich mindestens 
nachvollziehbar ergeben muss, auf welcher Grundlage die ärztliche 
Diagnose gestellt wurde und aus welchen Gründen das Tragen einer 
Maske im konkreten Fall eine unzumutbare Belastung darstellt. Die 
Tatsache, dass die ärztliche Bescheinigung vorgelegt wurde, die 
ausstellende Ärztin oder der ausstellende Arzt sowie ein eventueller 
Gültigkeitszeitraum der Bescheinigung darf in der Schülerakte doku-
mentiert werden. Das Fertigen einer Kopie ist nicht zulässig. In den 
Fällen des Satzes 2 ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen 
Personen einzuhalten. Näheres regelt der „Hygieneplan-Corona für 
die Schulen in Rheinland-Pfalz“.
(4) Die Regelungen zur Befreiung von der Maskenpflicht gelten ent-
sprechend für eine etwaige Befreiung von Schülerinnen und Schülern 
von der Pflicht zur Teilnahme am Präsenzunterricht.
(5) Abweichungen von den in Absatz 1 genannten Vorgaben sind für 
Schulen in freier Trägerschaft möglich; sie bedürfen der Zustimmung 
der Schulbehörde.
(6) Werden Lerngruppen in geteilten Gruppen im Wechsel unterrich-
tet, wird eine schulische Notbetreuung eingerichtet. Schülerinnen 
und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf, Schülerinnen 
und Schüler, deren häusliche Lernsituation nicht ausreichend förder-
lich ist, und Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 1 bis 7, bei 
denen eine häusliche Betreuung nicht oder nur teilweise gewährleistet 
werden kann, können die Notbetreuung in Anspruch nehmen. Soweit 
Schülerinnen und Schüler an der Notbetreuung in den Schulen teil-
nehmen, findet dort ein an die Situation angepasstes pädagogisches 
Angebot statt. Für Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte und 
andere Personen in der Notbetreuung gilt auch während der Betreu-
ungsmaßnahmen die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 4.
(7) Die Durchführung von Präsenzveranstaltungen und Prüfungen an 
den Staatlichen Studienseminaren für Lehrämter richtet sich nach den 
Vorgaben des für die Lehrerinnen- und Lehrerausbildung zuständigen 
Ministeriums und erfolgt unter Beachtung des „Hygieneplans Corona 
für die Studienseminare in Rheinland-Pfalz“, veröffentlicht auf der 
Internetseite des Ministeriums für Bildung, in seiner jeweils geltenden 
Fassung.
(8) Für Schulen für Gesundheitsfachberufe nach dem Landesgesetz 
über die Gesundheitsfachberufe vom 7. Juli 2009 (GVBl. S. 265, BS 
2124-11) in der jeweils geltenden Fassung sowie für Pflegeschulen 
nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 und 3 des Landesgesetzes zur Ausführung des 
Pflegeberufegesetzes vom 3. Juni 2020 (GVBl. S. 212, BS 2124-13) in 
der jeweils geltenden Fassung gelten die Regelungen der Absätze 1 
bis 4 entsprechend. Soweit das für die gesundheitlichen Angelegen-
heiten zuständige Ministerium eine von Absatz 2 Satz 1 abweichende 
Öffnung einzelner Klassenstufen der Schulen nach Satz 1 für den Prä-
senzunterricht verfügt hat, bleibt diese Vorgabe in Kraft.

§ 13
Kindertageseinrichtungen

(1) An allen Kindertagesstätten findet der Regelbetrieb unter Pan-
demiebedingungen nach Maßgabe der Sätze 2 bis 6 statt. Zur Ein-
haltung der Hygieneregelungen und der Aufrechterhaltung eines 
planbaren Angebots der Kinderbetreuung soll im Einvernehmen 
zwischen den Beteiligten vor Ort (Träger, Leitung, Elternausschuss) 
die Kinderbetreuung in möglichst (teil-) festen Angeboten erfolgen. 
Dabei soll pädagogisches Personal möglichst fest diesen Angeboten 
zugeordnet werden. Zugunsten der Umsetzung möglichst konstanter 
Angebots- und Personalzuordnungen kann das Betreuungsangebot 
insbesondere in den Bring- und Holzeiten eingeschränkt werden. 
Diese Einschränkung darf nur befristet und im Einvernehmen der 
genannten Beteiligten erfolgen. Die Entscheidung ist allen Beteiligten 
mitzuteilen und nach Fristablauf zu überprüfen.

Teamkader, Nachwuchskader 1, Nachwuchskader 2, Landeskader), 
Bundeskaderathletinnen und -athleten in deaflympischen Sportarten 
(Deaflympicskader, Erweiterungskader, Nachwuchskader) sowie Bun-
des- und Landeskaderathletinnen und -athleten in nichtolympischen 
Sportarten (A-Kader, B-Kader, C-Kader und D/C-Kader), welche von 
den zuständigen Bundes- oder Landesverbänden anerkannt sind;
2. Mannschaften aller olympischen und paralympischen Sportarten 
der 1. bis 3. Ligen sowie der Regionalliga im Männerfußball; darüber 
hinaus Profimannschaften in nicht olympischen und nicht paralympi-
schen Sportarten; unter Profisport ist die bezahlte Vollzeittätigkeit von 
Berufssportlern in Kapitalgesellschaften oder in den Wirtschaftsbe-
trieben von Vereinen zu verstehen;
3. Mannschaften der höchsten Spielklassen der Jugend- und Nach-
wuchsaltersklassen U 17 oder älter sowie Spieler und Spielerinnen 
der Bundes- und Landeskader der Altersklassen U 15 und U 16, 
sofern die Mannschaften oder Spielerinnen und Spieler an einem vom 
zuständigen Spitzenfachverband zertifizierten Nachwuchsleistungs-
zentrum trainieren;
4. wirtschaftlich selbstständige, vereins- oder verbandsungebundene 
Profisportlerinnen und -sportler ohne Bundeskaderstatus sowie
5. sonstige Athletinnen und Athleten, die sich bereits für die Teilnahme 
an bevorstehenden Europa- und Weltmeisterschaften qualifiziert 
haben oder im Jahr 2021 qualifizieren können.

§ 11
Freizeit

(1) Geschlossen sind:
1. Messen, Spezialmärkte und ähnliche Einrichtungen,
2. Freizeitparks und ähnliche Einrichtungen,
3. Spielhallen, Spielbanken, Wettvermittlungsstellen und ähnliche Ein-
richtungen.
Abweichend von Satz 1 Nr. 3 dürfen Wettvermittlungsstellen kurzzeitig 
zur Wettabgabe betreten werden; die Betreiberin oder der Betreiber 
stellt durch geeignete Maßnahmen sicher, dass ein darüber hinausge-
hendes Verweilen unterbleibt.
(2) Zoologische Gärten, Tierparks, botanische Gärten und ähnliche 
Einrichtungen sind für den Publikumsverkehr geöffnet. Zur Steuerung 
des Zutritts gilt eine Vorausbuchungspflicht.
Die Anzahl der Personen, die sich zeitgleich auf dem Gelände der Ein-
richtungen nach Satz 1 befinden dürfen, ist vorab von der zuständigen 
Kreisverwaltung, in kreisfreien Städten der Stadtverwaltung als Kreis-
ordnungsbehörde zu genehmigen. Es gelten das Abstandsgebot nach 
§ 1 Abs. 2 Satz 1, die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 4 mit der 
Maßgabe, dass in den Innenbereichen der jeweiligen Einrichtung eine 
medizinische Gesichtsmaske (OP- Maske) oder eine Maske der Stan-
dards KN95/N95 oder FFP2 oder eines vergleichbaren Standards zu 
tragen ist, und die Pflicht zur Kontakterfassung nach § 1 Abs. 8 Satz 1.
(3) Auf Spielplätzen ist möglichst das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2 
Satz 1 zu beachten.
Für anwesende Erwachsene gilt die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 
Satz 4.

Teil 6
Bildung und Kultur

§ 12
Schulen, Staatliche Studienseminare für Lehrämter

(1) Der Schulbetrieb, einschließlich des Schulsports und der Ferien-
sprachkurse, findet gemäß den Vorgaben des für die Angelegenheiten 
des Schul- und Unterrichtswesens zuständigen Ministeriums im Ein-
vernehmen mit dem für die gesundheitlichen Angelegenheiten zustän-
digen Ministerium statt. Der „Hygieneplan-Corona für die Schulen in 
Rheinland-Pfalz“, veröffentlicht auf der Internetseite des Ministeriums 
für Bildung, in seiner jeweils geltenden Fassung, ist anzuwenden; 
dabei gelten die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 4 und die Pflicht 
zur Kontakterfassung nach § 1 Abs. 8 Satz 1 nach Maßgabe des 
„Hygieneplans-Corona für die Schulen in Rheinland-Pfalz“. Sofern der 
reguläre Unterricht wegen der in den Sätzen 1 und 2 genannten Vorga-
ben nicht im vorgesehenen Umfang als Präsenzunterricht stattfindet, 
erfüllen die Schulen ihren Bildungs- und Erziehungsauftrag durch ein 
pädagogisches Angebot, das auch in häuslicher Arbeit wahrgenom-
men werden kann. Die Schulpflicht besteht fort und wird auch durch 
die Wahrnehmung des pädagogischen Angebots zur häuslichen 
Arbeit erfüllt. Schülerinnen und Schüler, die aus Infektionsschutzgrün-
den nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, erhalten ein pädagogi-
sches Angebot zur häuslichen Arbeit.
(2) An den Schulen in Rheinland-Pfalz findet Präsenzunterricht wie 
folgt statt:
1. an Grundschulen sowie in der Unterstufe des Bildungsgangs ganz-
heitliche Entwicklung an Förderschulen und in der Primarstufe der 
anderen Bildungsgänge an Förderschulen,
2. in den Klassenstufen 5 und 6 der allgemeinbildenden Schulen,
3. in den übrigen Klassen- und Jahrgangsstufen aller Schulen.
Sofern ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen ein-
gehalten werden kann, findet regulärer Präsenzunterricht, anderenfalls 
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bar ist und der Zweck dieser Verordnung nicht beeinträchtigt wird. 
Nicht aufschiebbare Prüfungen nach den §§ 37 und 48 BBiG sowie 
nach den §§ 31, 39, 45 und 51 a HwO oder vergleichbare bundes- 
oder landesrechtlich geregelte und nicht aufschiebbare Prüfungen 
sowie die zur Durchführung dieser Prüfungen zwingend erforderlichen 
Vorbereitungsmaßnahmen, auch beispielsweise in überbetrieblichen 
Berufsbildungsstätten, sind abweichend von Satz 1 in Präsenzform 
auch mit mehr als einer Teilnehmerin oder einem Teilnehmer unter 
Beachtung der allgemeinen Schutzmaßnahmen auch in öffentlichen 
und privaten Einrichtungen zulässig. Gleiches gilt für
1. nicht aufschiebbare Prüfungen, die auf Grundlage einer Verordnung 
nach den §§ 53, 54 oder 58 BBiG oder den §§ 42 oder 42 j HwO vor-
genommen werden,
2. Kurse und Prüfungen der Landeskurse „Sprachziel: Deutsch“,
3. Kurse und Prüfungen der Integrationskurse, der Berufssprachkurse, 
der Erstorientierungskurse und der MiA-Kurse des Bundesamts für 
Migration und Flüchtlinge, einschließlich der Einstufungstests,
4. Sprachkurse und Prüfungen, die den Zugang zu Hochschulen oder 
Berufsausbildungen in Deutschland ermöglichen (sogenannte Selbst-
zahlerkurse),
5. Einbürgerungstests sowie Deutschkurse und Prüfungen, die Vor-
aussetzung sind für das Ablegen eines Einbürgerungstests,
6. Alphabetisierungs- und Grundbildungsmaßnahmen und
7. abschließende Prüfungen an den Verwaltungs- und Wirtschaftsaka-
demien, die den Zugang zu Hochschulen ermöglichen,
8. Erste-Hilfe-Kurse.
Für sämtliche nach den Sätzen 1 bis 4 zulässigen Angebote in Prä-
senzform gilt das Hygienekonzept für außerschulische Bildungsmaß-
nahmen, Aus-, Fort- und Weiterbildung; insbesondere gelten das 
Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2 Satz 1, die Maskenpflicht nach § 1 
Abs. 3 Satz 4 mit der Maßgabe, dass eine medizinische Gesichts-
maske (OP-Maske) oder eine Maske der Standards KN95/N95 oder 
FFP2 oder eines vergleichbaren Standards zu tragen ist, und die 
Pflicht zur Kontakterfassung nach § 1 Abs. 8 Satz 1. § 1 Abs. 4 Nr. 
1 bis 3 gilt entsprechend, mit der Maßgabe, dass die Unmöglich-
keit oder Unzumutbarkeit der Einhaltung der Maskenpflicht durch 
eine ärztliche Bescheinigung glaubhaft zu machen ist, aus der sich 
mindestens nachvollziehbar ergeben muss, auf welcher Grundlage 
die ärztliche Diagnose gestellt wurde und aus welchen Gründen das 
Tragen einer Maske im konkreten Fall eine unzumutbare Belastung 
darstellt. Für Sport- und Bewegungsangebote in öffentlichen und pri-
vaten Einrichtungen außerhalb der allgemeinbildenden und berufsbil-
denden Schulen gilt § 10 entsprechend.
(3) Absatz 2 Satz 1 und 3 bis 6 gilt auch für entsprechende Bildungs-
angebote von Einzelpersonen und für Maßnahmen von Dienstleis-
tern, die Leistungen zur Eingliederung in Arbeit nach dem Zweiten 
Buch Sozialgesetzbuch oder Maßnahmen der aktiven Arbeitsförde-
rung nach dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch umsetzen, sowie für 
arbeitsmarktpolitische Projekte, die aus Landesmitteln oder Mitteln 
des Europäischen Sozialfonds gefördert werden.
(4) In Präsenzform zulässig sind
1. die Angebote von Fahrschulen und Bildungsträgern der Berufs-
kraftfahrerqualifikation sowie des Gefahrguts,
2. die Aus- und Weiterbildung der amtlich anerkannten Sachverstän-
digen oder Prüferinnen und Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr sowie 
der Fahrlehrerinnen und Fahrlehrer oder deren Auditierung
3. Fahrsicherheitstraining.
Es gelten das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2 Satz 1 sowie die Mas-
kenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 4 mit der Maßgabe, dass eine medi-
zinische Gesichtsmaske (OP-Maske) oder eine Maske der Standards 
KN95/N95 oder FFP2 oder eines vergleichbaren Standards zu tragen 
ist. Während des praktischen Unterrichts gilt das Erfordernis des Min-
destabstands nicht, sofern dieses nicht eingehalten werden kann. Es 
darf sich nur der für das jeweilige Angebot erforderliche Personenkreis 
im Fahrzeug aufhalten. Die Sätze 1 bis 4 gelten für die Angebote von 
Flugschulen entsprechend.
(5) Angebote der Kinder- und Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit 
sind unter Beachtung des Hygienekonzepts für Einrichtungen und 
Angebote der Kinder- und Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit, das 
auf der Internetseite der Landesregierung (www.corona.rlp.de) veröf-
fentlicht ist, grundsätzlich zulässig. Es gilt die Maskenpflicht nach § 
1 Abs. 3 Satz 4 mit der Maßgabe, dass eine medizinische Gesichts-
maske (OP-Maske) oder eine Maske der Standards KN95/N95 oder 
FFP2 oder eines vergleichbaren Standards zu tragen ist.
(6) Der außerschulische Musik- und Kunstunterricht ist bei gleichzei-
tiger Anwesenheit einer Lehrperson und einer Musikschülerin oder 
eines Musikschülers in Präsenzform zulässig.
Dies gilt nicht für Tätigkeiten, die mit einem erhöhten Aerosolausstoß 
verbunden sind, wie Gesangsunterricht oder Unterricht für Blasinst-
rumente. Tätigkeiten, die zu verstärktem Aerosolausstoß führen, wie 
Gesangsunterricht oder Unterricht für Blasinstrumente, müssen im 
Freien stattfinden. Im Freien ist außerschulischer Musik- und Kunstun-
terricht in Gruppen von bis zu 20 Kindern bis einschließlich 14 Jahre und 
einer Lehrerin oder einem Lehrer zulässig. Es gelten das Abstandsgebot 
nach § 1 Abs. 2 Satz 1, die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 4 und die 
Pflicht zur Kontakterfassung nach § 1 Abs. 8 Satz 1.

(2) Auf die jeweils gültigen Leitlinien zum Betrieb von Kindertages-
einrichtungen und die jeweils gültigen Hygiene-Empfehlungen, jeweils 
aktuell veröffentlicht auf der Internetseite der Landesregierung (www.
corona.rlp.de), wird hingewiesen.
(3) Personen, die bereits mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infiziert sind 
oder in häuslicher Gemeinschaft mit infizierten Personen leben, müssen 
dem Einrichtungsbetrieb fernbleiben. Darüber hinaus findet für Kinder-
tageseinrichtungen die Regelung des § 1 Abs. 1 Satz 7 Anwendung. 
Personen müssen dem Einrichtungsbetrieb fernbleiben, wenn sie mit 
Kontaktpersonen der Kategorie I nach der Definition durch das Robert-
Koch-Institut in einem Haushalt leben und diese Kontaktpersonen 
selbst auch eine Symptomatik einer COVID-19- Erkrankung aufweisen.
(4) Für jugendliche und erwachsene Personen, die sich im Einrich-
tungsbetrieb oder in einer unmittelbaren Hol- oder Bringsituation am 
Einrichtungsbetrieb aufhalten, gilt die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 
Satz 4 mit der Maßgabe, dass eine medizinische Gesichtsmaske (OP-
Maske) oder eine Maske der Standards KN95/N95 oder FFP2 oder 
eines vergleichbaren Standards zu tragen ist. Die Maskenpflicht nach 
Satz 1 gilt im Einrichtungsbetrieb, zu dem auch das Außengelände 
zählt, ebenfalls während der pädagogischen Interaktion mit den in der 
Einrichtung betreuten Kindern, soweit dadurch die Interaktion im Ein-
zelfall nicht undurchführbar wird. Die Maskenpflicht gilt abweichend 
von § 1 Abs. 4 Nr. 1 für Kinder auch nach Vollendung des sechsten 
Lebensjahres in der sie betreuenden Kindertageseinrichtung nicht; für 
Schulkinder in der Kindertagesbetreuung nach § 6 des Kindertages-
stättengesetzes vom 15. März 1991 (GVBl. S. 79, BS 216-10) in der 
jeweils geltenden Fassung gilt die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 
4, für Schulkinder in den Klassenstufen 1 bis 4 sowie den Unterstufen 
in den Förderschulen gilt die Maßgabe, eine medizinische Gesichts-
maske (OP-Maske) oder eine Maske der Standards KN95/N95 oder 
FFP2 oder eines vergleichbaren Standards zu tragen, nicht. Die Mas-
kenpflicht nach Satz 1 gilt nicht, soweit Ausnahmen nach § 1 Abs. 4 
Nr. 2 und 3 vorliegen.
(5) Die Wahl des Elternausschusses soll in der Regel als Briefwahl 
durchgeführt werden, wenn vor Ort die durchgängige Einhaltung der 
allgemeinen Schutzmaßnahmen, insbesondere das Abstandsgebot 
nach § 1 Abs. 2 Satz 1 sowie die Maskenpflicht nach Absatz 4, nicht 
sichergestellt werden kann. Wahlberechtigten, die aus epidemiologi-
schen Gründen nicht an den Veranstaltungen zur Stimmabgabe teil-
nehmen können, insbesondere Personen nach Absatz 3 oder § 1 Abs. 
1 Satz 7, ist die Möglichkeit zur Briefwahl zu geben.(6) Der Einsatz von 
Vertretungskräften gemäß § 6 Abs. 5 der Landesverordnung zur Aus-
führung des Kindertagesstättengesetzes vom 31. März 1998 (GVBl. 
S. 124, BS 216-10- 2) in der jeweils geltenden Fassung wird seit dem 
16. März 2020 bis auf Weiteres nicht auf die gemäß der Landesver-
ordnung zur Ausführung des Kindertagesstättengesetzes geregelte 
Maximalzeit angerechnet.

§ 14
Hochschulen, außerschulische Bildungsmaßnahmen 

und Aus-, Fort- und Weiterbildung
(1) Findet forschende und lehrende Tätigkeit an Hochschulen und 
öffentlich geförderten außeruniversitären Forschungseinrichtungen 
nicht digital statt, sind die allgemeinen Schutzmaßnahmen zu beach-
ten. Die Hochschulen haben für ihre Einrichtungen Hygienekonzepte 
zu erstellen. Insbesondere gelten das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 
2 Satz 1, die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 4 und die Pflicht zur 
Kontakterfassung nach § 1 Abs. 8 Satz 1. Vom Abstandsgebot nach § 
1 Abs. 2 Satz 1 kann abgewichen werden, wenn die forschende oder 
lehrende Tätigkeit dies zwingend erforderlich macht, insbesondere 
wenn das Studienfach praktische Elemente beinhaltet, bei denen die 
Einhaltung des Abstandsgebots nicht möglich ist.
(2) Bildungsangebote in öffentlichen oder privaten Einrichtungen 
außerhalb der allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen 
sowie außerhalb der Lernorte nach § 5 Abs. 2 Nr. 6 BBiG oder nach 
§ 26 Abs. 2 Nr. 6 HwO, die aufgrund von Ausbildungsordnungen 
oder privatrechtlicher Vereinbarungen integraler Bestandteil eines 
Ausbildungsverhältnisses nach dem Berufsbildungsgesetz oder der 
Handwerksordnung sind, sind bei gleichzeitiger Anwesenheit einer 
Lehrperson und einer Teilnehmerin oder eines Teilnehmers in Prä-
senzform zulässig; bei einem größeren Teilnehmerkreis sind diese Bil-
dungsangebote nur digital zulässig. Abweichend von Satz 1 kann die 
zuständige Kreisverwaltung, in kreisfreien Städten die Stadtverwaltung 
als Kreisordnungsbehörde Ausnahmen zulassen, insbesondere wenn 
die Bildungsangebote eine besondere Bedeutung für die nachhaltige 
Sicherung der Beschäftigungsfähigkeit, für die nachhaltige Sicherung 
der öffentlichen Sicherheit und Ordnung oder für die Aufrechterhal-
tung eines ordnungsgemäßen Betriebs der öffentlichen Verwaltung, 
der medizinischen Versorgung oder der Pandemiebewältigung oder 
des Nachhilfe- oder Förderunterrichts oder der Berufs- und Studien-
orientierung für Schülerinnen und Schüler haben, die Bildungseinrich-
tungen über ausreichende Hygienekonzepte verfügen, in der Regel 
nicht mehr als 20 Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer anwe-
send sind, und dies aus epidemiologischer Sicht, insbesondere unter 
Berücksichtigung des jeweils aktuellen Infektionsgeschehens, vertret-
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zu kontrollieren. Minderjährigen unter 16 Jahren und Personen mit 
erkennbaren Atemwegsinfektionen ist der Zutritt zu einer Einrichtung 
nach Absatz 1 untersagt.
(6) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einer in Absatz 1 genannten Ein-
richtung, die aufgrund ihrer Tätigkeit unmittelbaren Kontakt zu den 
Patientinnen oder Patienten der Einrichtung haben und sich nach der 
Landesverordnung zur Absonderung von mit dem Coronavirus SARS-
CoV-2 infizierten oder krankheitsverdächtigen Personen und deren 
Hausstandsangehörigen und Kontaktpersonen vom 12. Februar 2021 
in der jeweils geltenden Fassung in Absonderung befunden haben, 
dürfen die Einrichtung nach Beendigung der Absonderung nur bei 
Vorliegen einer molekularbiologischen Testung mittels Polymerase-
Kettenreaktion auf das Coronavirus SARS-CoV-2 (PCR-Test) oder 
eines PoC- Antigentests durch geschultes Personal mit negativem 
Ergebnis betreten. Der Nachweis nach Satz 1 ist auf Papier oder in 
einem elektronischen Dokument, jeweils in deutscher, englischer oder 
französischer Sprache zu erbringen. Die dem Testergebnis nach Satz 
1 zugrunde liegende Abstrichnahme darf
1. im Fall eines PCR-Tests ab dem ersten Tag der Symptomfreiheit, 
frühestens jedoch am elften Tag der Absonderung,
2. im Fall eines PoC-Antigentests durch geschultes Personal ab dem 
ersten Tag der Symptomfreiheit, frühestens jedoch am 14. Tag der 
Absonderung vorgenommen worden sein.
(7) Sofern das Betreten einer in Absatz 1 genannten Einrichtung nach 
den Bestimmungen der Absätze 2, 3 und 5 zulässig ist, muss dennoch 
durch entsprechende Maßnahmen sichergestellt werden, dass Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter sowie andere Personen in den jeweiligen 
Einrichtungen nicht gefährdet werden.

§ 17
Krankenhäuser

(1) Krankenhäuser, die in den Krankenhausplan des Landes Rheinland-
Pfalz 2019 bis 2025 aufgenommen sind, die Universitätsmedizin der 
Johannes Gutenberg-Universität Mainz und Krankenhäuser mit Ver-
sorgungsvertrag nach § 109 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch, 
die zum 29. April 2020 über Intensivbehandlungsbetten mit Beat-
mungsmöglichkeit verfügen und im Register der Deutschen Interdis-
ziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI-Register) 
registriert und gelistet sind, haben ihre Intensivbehandlungsbetten mit 
Beatmungsmöglichkeit im jeweils notwendigen Umfang, mindestens 
jedoch 20 v. H. ihrer jeweiligen Kapazitäten, und die Behandlungska-
pazitäten der Normalversorgung in Isolierstationen im jeweils notwen-
digen Umfang einschließlich des für die Versorgung und Behandlung 
notwendigen Personals jederzeit für die Versorgung und Behandlung 
von Patientinnen und Patienten mit einer COVID-19-Erkrankung vor-
zuhalten.
(2) Sollte ein Anstieg der Reproduktionsrate bei den Infektionen mit 
dem Coronavirus SARS- CoV-2 dies nach Feststellung des Ministe-
riums für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie erforderlich 
machen, haben die in Absatz 1 genannten Krankenhäuser innerhalb 
von 72 Stunden nach dieser Feststellung weitere Intensivbehand-
lungsbetten mit Beatmungsmöglichkeit einschließlich des für die Ver-
sorgung und Behandlung notwendigen Personals für die Versorgung 
und Behandlung von Patientinnen und Patienten mit einer COVID-
19-Erkrankung zu organisieren und vorzuhalten.
(3) Die Krankenhäuser erstellen individuelle Organisationskonzepte, 
die eine dynamische Anpassung der Kapazitäten an das Infektions-
geschehen zulassen und geben diese dem Ministerium für Soziales, 
Arbeit, Gesundheit und Demografie bekannt.
(4) Die Koordination in den fünf Versorgungsgebieten gemäß Kran-
kenhausplan des Landes Rheinland-Pfalz 2019 bis 2025, ein konti-
nuierliches Monitoring des Infektionsgeschehens, insbesondere der 
aktuellen Entwicklung der Infektionszahlen und der Reproduktions-
zahl der Informationen des DIVI-Registers, sowie der ständige Infor-
mationsaustausch mit den kooperierenden Krankenhäusern in den 
fünf Versorgungsgebieten erfolgen, in enger Abstimmung mit dem 
Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie, wei-
terhin durch die Krankenhäuser der Maximal- und Schwerpunktver-
sorgung, denen dies durch Bescheid des Ministeriums für Soziales, 
Arbeit, Gesundheit und Demografie vom 30. März 2020 als besondere 
Aufgabe zugewiesen wurde.

§ 18
Erfassung von Behandlungskapazitäten

(1) Zur zentralen landesweiten Information der Landesregierung und 
zur Koordination der Behandlungskapazitäten erfassen alle in der Ver-
sorgung von Patientinnen und Patienten mit einer COVID-19-Erkran-
kung tätigen Einrichtungen fortlaufend, mindestens einmal täglich, die 
COVID-19-Fallzahlen, die belegten und verfügbaren Intensivbetten 
sowie die belegten und verfügbaren Beatmungsplätze und melden 
diese Daten elektronisch an das Informationssystem „Zentrale Lan-
desweite Behandlungskapazitäten (ZLB)“ der Länder Rheinland-Pfalz 
und Saarland und an das COVID-19-Register Rheinland-Pfalz.
(2) Die Leitungen von Einrichtungen nach Absatz 3, die Geräte, welche 
zur invasiven oder nicht invasiven Beatmung von Menschen geeig-

§ 15
Kultur

(1) Öffentliche und gewerbliche Kultureinrichtungen, insbesondere
1. Kinos, Theater, Konzerthäuser, Kleinkunstbühnen und ähnliche Ein-
richtungen,
2. Zirkusse und ähnliche Einrichtungen
sind geschlossen, soweit in dieser Verordnung nichts Abweichendes 
bestimmt ist.
(2) Der Probenbetrieb der Breiten- und Laienkultur ist nur im Freien 
und nur im Rahmen der Kontaktbegrenzung nach § 2 Abs. 1 zulässig. 
Im Freien ist der Probenbetrieb für Gruppen von bis zu 20 Kindern 
bis einschließlich 14 Jahre und einer Person über 14 Jahre zulässig; 
es gilt die Pflicht zur Kontakterfassung nach § 1 Abs. 8 Satz 1. Im 
Musikbereich gilt das Hygienekonzept Musik im Sinne des § 1 Abs. 
10, im übrigen Kulturbereich das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2 Satz 
1 und die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 4. Der Auftrittsbetrieb 
der Breiten- und Laienkultur ist untersagt.
(3) Der Probenbetrieb sowie Aufführungen ohne Publikum zur Auf-
zeichnung oder Übertragung von professionellen Kulturangeboten 
sind unter Beachtung der allgemeinen Schutzmaßnahmen zulässig. 
Der Mindestabstand nach § 1 Abs. 2 Satz 1 zwischen den mitwirken-
den Personen kann während der Probe oder Aufführung ohne Publi-
kum unterschritten werden; dies gilt nicht für den Probenbetrieb sowie 
Aufführungen ohne Publikum zur Aufzeichnung oder Übertragung 
von Chören, Gesang, Blasorchestern, Posaunenchören und weite-
ren Ensembles mit Blasinstrumenten. Tätigkeiten, die zu verstärktem 
Aerosolausstoß führen, sollen nach Möglichkeit im Freien stattfinden.
(4) Museen, Ausstellungen, Gedenkstätten und ähnliche Einrich-
tungen sind für den Publikumsverkehr geöffnet. Zur Steuerung des 
Zutritts gilt eine Vorausbuchungspflicht. Die Anzahl der Personen, 
die sich zeitgleich auf dem Gelände der Einrichtungen nach Satz 1 
befinden dürfen, ist vorab von der zuständigen Kreisverwaltung, in 
kreisfreien Städten der Stadtverwaltung als Kreisordnungsbehörde zu 
genehmigen. Es gelten das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2 Satz 1, 
die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 4 mit der Maßgabe, dass eine 
medizinische Gesichtsmaske (OP-Maske) oder eine Maske der Stan-
dards KN95/N95 oder FFP2 oder eines vergleichbaren Standards zu 
tragen ist, und die Pflicht zur Kontakterfassung nach § 1 Abs. 8 Satz 1.

Teil 7
Krankenhäuser und ähnliche Einrichtungen

§ 16
Besuchs- und Zutrittsregelungen  

für besondere Einrichtungen
(1) Einrichtungen nach § 23 Abs. 3 Nr. 1 und 3 bis 7 IfSG, ausgenom-
men Hospize, dürfen nicht für Zwecke des Besuchs von Patientinnen 
und Patienten betreten werden.
(2) Über den Zugang zu
1. Fachkrankenhäusern für Psychiatrie mit Ausnahme der Fachkran-
kenhäuser für Gerontopsychiatrie,
2. psychosomatischen Fachkrankenhäusern sowie
3. kinder- und jugendpsychiatrischen Fachkrankenhäusern,
jeweils einschließlich der zugehörigen Tageskliniken, entscheidet die 
Leitung der jeweiligen Einrichtung.
(3) Absatz 1 gilt nicht für
1. Eltern, die ihr minderjähriges Kind besuchen,
2. die Ehegattin oder den Ehegatten, die Lebenspartnerin oder den 
Lebenspartner, die Verlobte oder den Verlobten, sonstige nahe Ange-
hörige oder nahestehende Personen,
3. Seelsorgerinnen und Seelsorger, die in dieser Funktion die Einrich-
tung aufsuchen,
4. Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte sowie Notarinnen und 
Notare, die in dieser Funktion die Einrichtung aufsuchen,
5. rechtliche Betreuerinnen und Betreuer, soweit ein persönlicher Kon-
takt zur Erfüllung der ihnen übertragenen Aufgaben nach § 1896 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs erforderlich ist; Bevollmächtigte werden 
rechtlichen Betreuerinnen und Betreuern gleichgestellt,
6. sonstige Personen, denen aufgrund hoheitlicher Aufgaben Zugang 
zu gewähren ist,
7. therapeutische oder medizinisch notwendige Besuche.
(4) Absatz 3 gilt nicht für Personen, die
1. Kontaktpersonen der Kategorien I und Il entsprechend der Defini-
tion durch das Robert-Koch-Institut sind,
2. bereits mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infiziert sind,
3. erkennbare Atemwegsinfektionen haben oder
4. nach § 19 eingereist sind, solange eine Pflicht zur Absonderung 
besteht; die Ausnahmen des § 20 sind nicht anwendbar.
(5) Die Einrichtungen haben, im Einzelfall auch unter Auflagen, Aus-
nahmen vom Betretungsverbot nach Absatz 1 oder von der Einschrän-
kung nach Absatz 4 zuzulassen, wenn ein besonderes berechtigtes 
Interesse vorliegt. Ein besonderes berechtigtes Interesse liegt insbe-
sondere bei Begleitung von Schwerkranken oder Sterbenden oder 
Begleitung von Geburten vor. Die Einrichtungen haben die notwendi-
gen hygienischen Schutzmaßnahmen zu treffen und deren Einhaltung 
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der Aufnahmeeinrichtung hierüber unverzüglich zu informieren, sich 
in eine zugewiesene, geeignete Unterkunft zu begeben und sich dort 
bis zur Vorlage eines Testergebnisses über eine mögliche Infektion mit 
dem Coronavirus SARS-CoV-2 ständig abzusondern. Die Aufnahme-
einrichtung hat das zuständige Gesundheitsamt hierüber unverzüglich 
zu informieren. Die Aufnahmeeinrichtung kann den Betroffenen jeder-
zeit neue Unterbringungsbereiche zuweisen und Ausnahmen von den 
Verpflichtungen der Sätze 1 und 2 zulassen.
(5) Personen, die neu oder nach längerer Abwesenheit erneut in eine 
Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende des Landes aufgenommen 
werden, haben unmittelbar nach der Aufnahme auf Anforderung des 
zuständigen Gesundheitsamts oder der Aufnahmeeinrichtung ein 
ärztliches Zeugnis nach Maßgabe der Sätze 2 und 3 darüber vorzule-
gen, dass bei ihnen keine Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Infek-
tion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 vorhanden sind. Das ärztliche 
Zeugnis muss in deutscher, englischer oder französischer Sprache 
verfasst sein. Der zugrunde liegende Test muss die Anforderungen des 
Robert Koch-Instituts, die im Internet unter der Adresse https://www.
rki.de/covid-19-tests veröffentlicht sind, erfüllen. Die Testung darf 
höchstens 48 Stunden vor der Aufnahme in die Aufnahmeeinrichtung 
vorgenommen worden sein. Wird ein solches Zeugnis nicht vorgelegt, 
sind die genannten Personen verpflichtet, die ärztliche Untersuchung 
auf das Vorliegen einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 
zu dulden. Dies umfasst auch eine molekularbiologische Testung auf 
das Vorliegen einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 ein-
schließlich einer Abstrichnahme zur Gewinnung des Probenmaterials.

§ 20
Ausnahmen

(1) Von § 19 Abs. 1 Satz 1 und 2 nicht erfasst sind
1. Personen, die nur zur Durchreise in das Land Rheinland-Pfalz ein-
reisen; diese haben das Gebiet des Landes Rheinland-Pfalz auf dem 
schnellsten Weg zu verlassen, um die Durchreise abzuschließen,
2. bei Einhaltung angemessener Schutz- und Hygienekonzepte Per-
sonen, die beruflich bedingt grenzüberschreitend Personen, Waren 
oder Güter auf der Straße, der Schiene, per Schiff oder per Flugzeug 
transportieren,
3. bei Aufenthalten von weniger als 72 Stunden und Einhaltung ange-
messener Schutz- und Hygienekonzepte Personen, deren Tätigkeit für 
die Aufrechterhaltung des Gesundheitswesens dringend erforderlich 
und unabdingbar ist, und dies durch den Dienstherrn, Arbeitgeber 
oder Auftraggeber bescheinigt wird, oder
4. bei Einhaltung angemessener Schutz- und Hygienekonzepte Per-
sonen,
a) die im Land Rheinland-Pfalz ihren Wohnsitz haben und die sich 
zwingend notwendig zum Zweck ihrer Berufsausübung, ihres Studi-
ums oder ihrer Ausbildung an ihre Berufsausübungs-, Studien- oder 
Ausbildungsstätte in einem Risikogebiet begeben und regelmäßig, 
mindestens einmal wöchentlich, an ihren Wohnsitz zurückkehren 
(Grenzpendler),
b) die in einem Risikogebiet ihren Wohnsitz haben und die sich 
zwingend notwendig zum Zweck ihrer Berufsausübung, ihres Stu-
diums oder ihrer Ausbildung in das Land Rheinland-Pfalz begeben 
und regelmäßig, mindestens einmal wöchentlich, an ihren Wohnsitz 
zurückkehren (Grenzgänger); die zwingende Notwendigkeit sowie die 
Einhaltung angemessener Schutz- und Hygienekonzepte sind durch 
den Arbeitgeber, den Auftraggeber oder die Bildungseinrichtung zu 
bescheinigen.
(2) Sofern es sich nicht um Einreisende handelt, die sich in den letzten 
zehn Tagen vor ihrer Einreise in einem Virusvarianten-Gebiet im Sinne 
des § 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 der Coronavirus-Einreiseverordnung aufge-
halten haben, sind von § 19 Abs. 1 Satz 1 nicht erfasst
1. Personen, die sich weniger als 72 Stunden in einem Risikogebiet 
aufgehalten haben oder aus einem Risikogebiet für bis zu 24 Stunden 
in das Bundesgebiet einreisen,
2. bei Aufenthalten von weniger als 72 Stunden
a) Personen, die einreisen aufgrund des Besuchs von Verwandten ers-
ten Grades, der oder des nicht dem gleichen Hausstand angehörigen 
Ehegattin oder Ehegatten, Lebenspartnerin oder Lebenspartners oder 
Lebensgefährtin oder Lebensgefährten oder eines geteilten Sorge-
rechts oder eines Umgangsrechts oder
b) bei Einhaltung angemessener Schutz- und Hygienekonzepte hoch-
rangige Mitglieder des diplomatischen und konsularischen Dienstes, 
von Volksvertretungen und Regierungen.
(3) Sofern es sich nicht um Einreisende handelt, die sich in den letzten 
zehn Tagen vor ihrer Einreise in einem Virusvarianten-Gebiet im Sinne 
des § 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 der Coronavirus-Einreiseverordnung aufge-
halten haben, sind von § 19 Abs. 1 Satz 1 nicht erfasst
1. Personen sowie in deren Hausstand lebende Personen, deren 
Tätigkeit für die Aufrechterhaltung
a) der Funktionsfähigkeit des Gesundheitswesens, insbesondere Ärz-
tinnen und Ärzte, Pflegekräfte, unterstützendes medizinisches Perso-
nal und 24-Stunden- Betreuungskräfte,
b) der öffentlichen Sicherheit und Ordnung,
c) der Pflege diplomatischer und konsularischer Beziehungen,

net sind (Beatmungsgeräte), besitzen, sind verpflichtet, unverzüglich 
dem für ihre Einrichtung zuständigen Gesundheitsamt Folgendes zu 
melden:
1. den Namen und die Anschrift der Einrichtung,
2. die Anzahl ihrer Beatmungsgeräte,
3. den Hersteller und die Typenbezeichnung ihrer Beatmungsgeräte,
4. Angaben zur Funktionsfähigkeit ihrer Beatmungsgeräte,
5. Ansprechpersonen und Kontaktdaten, sodass eine jederzeitige 
Erreichbarkeit der
Einrichtung sichergestellt ist, sowie
6. jede Änderung hinsichtlich der gemeldeten Angaben zu den Num-
mern 1 bis 5.
Die in Absatz 3 Nr. 4 und 5 genannten Einrichtungen sind von der 
Meldepflicht nach Satz 1
befreit, soweit sie diese Angaben bereits in anderer geeigneter Form 
dem Ministerium für
Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie zur Verfügung stellen.
(3) Einrichtungen im Sinne des Absatzes 2 Satz 1 sind insbesondere:
1. Einrichtungen für ambulantes Operieren,
2. stationäre und ambulante Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtun-
gen,
3. Dialyseeinrichtungen,
4. zugelassene Krankenhäuser nach § 108 des Fünften Buches Sozi-
algesetzbuch,
5. Privatkrankenanstalten nach § 30 Abs. 1 Satz 1 der Gewerbeord-
nung, soweit diese nicht zugleich ein zugelassenes Krankenhaus nach 
§ 108 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch sind,
6. Behandlungs- oder Versorgungseinrichtungen, die mit einer der in 
Nummer 1 bis 5 genannten Einrichtungen oder mit Krankenhäusern 
vergleichbar sind,
7. Einrichtungen für ambulante Entbindungen nach § 24 f des Fünften 
Buches Sozialgesetzbuch,
8. Arztpraxen und Zahnarztpraxen,
9. Praxen sonstiger humanmedizinischer Heilberufe,
10. Tierkliniken und ähnliche Einrichtungen,
11. Sanitätshäuser sowie
12. Kranken- und Pflegekassen.
(4) Die Gesundheitsämter sind verpflichtet, Meldungen nach Absatz 
2 Satz 1 Nr. 6 unverzüglich dem Ministerium für Soziales, Arbeit, 
Gesundheit und Demografie weiterzuleiten.

Teil 8
Quarantänemaßnahmen für Ein- und Rückreisende 

und gruppenbezogene Maßnahmen
§ 19

Absonderung für Ein- und Rückreisende, 
Beobachtung

(1) Personen, die auf dem Land-, See- oder Luftweg aus dem Ausland 
in das Land Rheinland-Pfalz einreisen und sich zu einem beliebigen 
Zeitpunkt in den letzten zehn Tagen vor Einreise in einem zum Zeit-
punkt der Einreise als Risikogebiet im Sinne des § 2 Nr. 17 IfSG mit 
einem erhöhten Risiko für eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-
CoV-2 eingestuften Gebiet (Risikogebiet) aufgehalten haben, sind ver-
pflichtet, sich unverzüglich nach der Einreise auf direktem Weg in die 
Haupt- oder Nebenwohnung oder in eine andere, eine Absonderung 
ermöglichende Unterkunft zu begeben und sich für einen Zeitraum 
von zehn Tagen nach ihrer Einreise ständig dort abzusondern; dies 
gilt auch für Personen, die zunächst in ein anderes Land der Bun-
desrepublik Deutschland eingereist sind. Sofern es sich um Einrei-
sende handelt, die sich in den letzten zehn Tagen vor ihrer Einreise in 
einem Virusvarianten-Gebiet im Sinne des § 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 der 
Coronavirus- Einreiseverordnung vom 13. Januar 2021 (BAnzAT 13. 
Januar 2021 V1) in der jeweils geltenden Fassung aufgehalten haben, 
beträgt die Dauer der Absonderung abweichend von Satz 1 14 Tage. 
Den in Satz 1 und 2 genannten Personen ist es in diesem Zeitraum 
nicht gestattet, Besuch von Personen zu empfangen, die nicht ihrem 
Hausstand angehören.
(2) Die von Absatz 1 Satz 1 und 2 erfassten Personen sind verpflichtet, 
das zuständige Gesundheitsamt unverzüglich zu informieren, wenn 
typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 
wie Husten, Fieber, Schnupfen oder Geruchs- und Geschmacksver-
lust innerhalb von zehn Tagen nach der Einreise bei ihnen auftreten.
(3) Für die Zeit der Absonderung unterliegen die von Absatz 1 Satz 
1 und 2 erfassten Personen der Beobachtung durch das zuständige 
Gesundheitsamt.
(4) Personen, die neu oder nach längerer Abwesenheit erneut in eine 
Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende des Landes aufgenommen 
werden, sind verpflichtet, sich in eine zugewiesene Unterkunft zu 
begeben und sich für einen Zeitraum von zehn Tagen ständig dort 
abzusondern; Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. Die nach § 47 des 
Asylgesetzes in einer solchen Aufnahmeeinrichtung wohnpflichtigen 
Personen sind beim Auftreten von Symptomen, die auf eine Infektion 
mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 im Sinne der dafür jeweils aktuellen 
Kriterien des Robert-Koch-Instituts hinweisen, verpflichtet, den Träger 
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Geschmacksverlust aufweisen. Treten bei einer dem Absatz 1 Nr. 2 
bis Nr. 4 oder den Absätzen 2 bis 5 unterfallenden Person binnen 
zehn Tagen nach der Einreise typische Symptome einer Infektion mit 
dem Coronavirus SARS CoV-2 wie Husten, Fieber, Schnupfen oder 
Geruchs- und Geschmacksverlust auf, so hat diese Person unverzüg-
lich zur Durchführung einer Testung auf das Vorliegen einer Infektion 
mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 eine Ärztin, einen Arzt oder ein 
Testzentrum aufzusuchen.

§ 21
Verkürzung der Absonderungsdauer

(1) Sofern es sich nicht um Einreisende handelt, die sich in den letzten 
zehn Tagen vor ihrer Einreise in einem Virusvarianten-Gebiet im Sinne 
des § 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 der Coronavirus-Einreiseverordnung aufge-
halten haben, endet die Absonderung nach § 19 Abs. 1 Satz 1 frühes-
tens ab dem fünften Tag nach der Einreise, wenn eine Person über ein 
ärztliches Zeugnis oder Testergebnis hinsichtlich des Nichtvorliegens 
einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 auf Papier oder in 
einem elektronischen Dokument in deutscher, englischer oder fran-
zösischer Sprache verfügt und sie dieses innerhalb von zehn Tagen 
nach der Einreise dem zuständigen Gesundheitsamt auf Verlangen 
unverzüglich vorlegt.
Eine vorzeitige Beendigung der Absonderung nach Satz 1 ist für Ein-
reisende, die sich in den letzten zehn Tagen vor ihrer Einreise in einem 
Virusvarianten-Gebiet im Sinne des § 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 der Corona-
virus-Einreiseverordnung aufgehalten haben, nicht möglich.
(2) Die dem ärztlichen Zeugnis oder Testergebnis nach Absatz 1 
zugrunde liegende Testung darf frühestens fünf Tage nach der Einreise 
in die Bundesrepublik Deutschland vorgenommen worden sein. Der 
zugrunde liegende Test muss die Anforderungen des Robert Koch-
Instituts, die im Internet unter der Adresse https://www.rki.de/covid-
19-tests veröffentlicht sind, erfüllen.
(3) Die Person muss das ärztliche Zeugnis oder Testergebnis nach 
Absatz 1 für mindestens zehn Tage nach der Einreise aufbewahren.
(4) Die Absonderung nach § 19 Abs. 1 Satz 1 wird für die Dauer, die zur 
Durchführung eines Tests nach Absatz 1 erforderlich ist, ausgesetzt.
(5) Treten bei einer dem Absatz 1 unterfallenden Person binnen zehn 
Tagen nach der Einreise typische Symptome einer Infektion mit 
dem Coronavirus SARS CoV-2 wie Husten, Fieber, Schnupfen oder 
Geruchs- und Geschmacksverlust auf, so hat diese Person unverzüg-
lich zur Durchführung einer Testung auf das Vorliegen einer Infektion 
mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 eine Ärztin, einen Arzt oder ein 
Testzentrum aufzusuchen.
(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten für dem § 20 Abs. 4 Nr. 3 unterfallende 
Personen entsprechend.

§ 22
Gruppenbezogene Maßnahmen

Bei besonderen gruppenbezogenen Arbeits- und Unterbringungssitu-
ationen, insbesondere bei Saisonarbeitskräften, die in Gruppen arbei-
ten und wohnen oder zum Zwecke der Aufnahme einer Tätigkeit in 
einer Gruppe anreisen, hat der Arbeitgeber die Arbeitsaufnahme vor 
ihrem Beginn bei der zuständigen Behörde anzuzeigen. Der Arbeitge-
ber hat gruppenbezogen besondere betriebliche Hygienemaßnahmen 
und Vorkehrungen zur Kontaktvermeidung außerhalb der Arbeits-
gruppe nach den derzeit einschlägigen fachlichen Standards, insbe-
sondere nach Maßgabe der zuständigen Berufsgenossenschaft, zu 
ergreifen und diese zu dokumentieren. Die zuständige Behörde hat 
die Einhaltung zu überprüfen. Zimmer dürfen nur mit höchstens der 
halben sonst üblichen Belegungskapazität belegt werden; diese Ein-
schränkung gilt nicht für Familien.

Teil 9
Allgemeinverfügungen

§ 23
Allgemeinverfügungen

(1) Allgemeinverfügungen der Kreisverwaltungen, in kreisfreien Städ-
ten der Stadtverwaltungen als Kreisordnungsbehörden, zur Bekämp-
fung des Coronavirus SARS-CoV-2 nach dem Infektionsschutzgesetz 
sind im Einvernehmen mit dem für die gesundheitlichen Angelegen-
heiten zuständigen Ministerium zu erlassen.
(2) Absatz 1 gilt nicht für Allgemeinverfügungen, die den örtlichen und 
zeitlichen Umfang einer Maskenpflicht gemäß § 1 Abs. 3 Satz 3 regeln.
(3) Landkreise und kreisfreie Städte, in denen die Zahl der Neuinfek-
tionen innerhalb von sieben Tagen bezogen auf 100.000 Einwohner 
nach den Veröffentlichungen des Robert-Koch-Instituts (7-Tages-
Inzidenz) an drei Tagen in Folge zwischen 50 und 100 liegt, haben 
am darauffolgenden Werktag mit Wirkung zum nächstmöglichen Zeit-
punkt eine Allgemeinverfügung gemäß der als Anlage 2 beigefügten 
Muster-Allgemeinverfügung für Landkreise und kreisfreie Städte mit 
einer 7-Tages-Inzidenz zwischen 50 und 100 zu erlassen, die gegen-
über den Bestimmungen dieser Verordnung zusätzliche Schutzmaß-
nahmen in Bezug auf die Regelungen in den §§ 5 und 10 Abs. 1 sowie 
§ 15 Abs. 2 enthält. Diese Allgemeinverfügungen dürfen erst aufge-
hoben werden, wenn die 7-Tages-Inzidenz des Landkreises oder der 

d) der Funktionsfähigkeit der Rechtspflege (einschließlich der Notari-
ate und Rechtsanwaltskanzleien),
e) der Funktionsfähigkeit von Volksvertretung, Regierung und Verwal-
tung des Bundes, der Länder und der Kommunen oder
f) der Funktionsfähigkeit der Organe der Europäischen Union und von 
internationalen Organisationen unabdingbar ist; die Unabdingbarkeit 
ist durch den Dienstherrn, Arbeitgeber oder Auftraggeber zu beschei-
nigen,
2. Personen sowie in deren Hausstand lebende Personen, die einrei-
sen aufgrund
a) des Besuchs von Verwandten ersten oder zweiten Grades, der 
oder des nicht dem gleichen Hausstand angehörigen Ehegattin oder 
Ehegatten oder Lebenspartnerin oder Lebenspartners oder Lebens-
gefährtin oder Lebensgefährten oder eines geteilten Sorgerechts oder 
eines Umgangsrechts,
b) einer dringenden medizinischen Behandlung oder
c) des Beistands oder zur Pflege einer schutz- oder hilfebedürftigen 
Person,
3. Polizeivollzugskräfte, die aus dem Einsatz oder aus einsatzgleichen 
Verpflichtungen aus dem Ausland zurückkehren,
4. Personen sowie in deren Hausstand lebende Personen, die sich 
für bis zu fünf Tage zwingend notwendig und unaufschiebbar beruf-
lich veranlasst, wegen ihrer Ausbildung oder ihres Studiums in einem 
Risikogebiet aufgehalten haben oder in das Bundesgebiet einreisen; 
die zwingende Notwendigkeit und unaufschiebbare berufliche Veran-
lassung sind durch den Arbeitgeber, Auftraggeber oder die Bildungs-
einrichtung zu bescheinigen,
5. Personen, die zur Vorbereitung, Teilnahme, Durchführung und 
Nachbereitung internationaler Sportveranstaltungen durch das 
jeweilige Organisationskomitee akkreditiert werden oder von einem 
Bundessportfachverband zur Teilnahme an Trainings- und Lehrgangs-
maßnahmen eingeladen sind,6. Personen, die als Urlaubsrückkehrer 
aus einem Risikogebiet zurückreisen und unmittelbar vor Rückreise 
in ihrem Urlaubsort einen Test mit negativem Ergebnis in Bezug auf 
eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 durchgeführt haben, 
sofern
a) auf Grundlage einer Vereinbarung zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und der betroffenen nationalen Regierung vor Ort beson-
dere epidemiologische Vorkehrungen (Schutz- und Hygienekonzept) 
für einen Urlaub in diesem Risikogebiet getroffen wurden (siehe Inter-
netseite des Auswärtigen Amtes - https://www.auswaertiges-amt.de 
- sowie des Robert Koch-Instituts - https://www.rki.de -),
b) die Infektionslage in dem jeweiligen Risikogebiet der Nichterfüllung 
der Verpflichtung nach § 19 Abs. 1 Satz 1 nicht entgegensteht und
c) das Auswärtige Amt nicht wegen eines erhöhten Infektionsrisikos 
eine Reisewarnung unter https://www.auswaertiges- amt.de/de/Rei-
seUndSicherheit/reise-und-sicherheitshinweise für die betroffene 
Region ausgesprochen hat,
7. Personen, die zu Studien- oder Ausbildungszwecken für einen min-
destens dreimonatigen Aufenthalt einreisen; dies ist durch den Arbeit-
geber oder die Bildungseinrichtung zu bescheinigen oder
8. symptomlose, geimpfte Personen nach § 1 Abs. 9 Satz 9.
Satz 1 gilt nur für Personen, die die sich aus § 3 Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 
2 Satz 1 Nr. 1 der Coronavirus-Einreiseverordnung für sie geltenden 
Pflichten erfüllt haben und das ärztliche Zeugnis oder Testergebnis 
über das Nichtvorliegen einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-
CoV-2 innerhalb von zehn Tagen nach der Einreise der zuständigen 
Behörde auf Verlangen unverzüglich vorlegen. Das Testergebnis nach 
Satz 2 ist für mindestens zehn Tage nach der Einreise aufzubewahren.
(4) Sofern es sich nicht um Einreisende handelt, die sich in den letzten 
zehn Tagen vor ihrer Einreise in einem Virusvarianten-Gebiet im Sinne 
des § 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 der Coronavirus-Einreiseverordnung aufge-
halten haben, sind von § 19 Abs. 1 Satz 1 nicht erfasst
1. Personen nach § 54 a IfSG,
2. Angehörige ausländischer Streitkräfte im Sinne des NATO-Truppen-
statuts, des Truppenstatuts der NATO-Partnerschaft für den Frieden 
(PfP Truppenstatut) und des Truppenstatuts der Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union (EU-Truppenstatut), die zu dienstlichen Zwecken 
nach Deutschland einreisen oder dorthin zurückkehren, oder
3. Personen, die zum Zweck einer mindestens dreiwöchigen Arbeits-
aufnahme in das Bundesgebiet einreisen, wenn am Ort ihrer Unterbrin-
gung und ihrer Tätigkeit in den ersten zehn Tagen nach ihrer Einreise 
gruppenbezogen betriebliche Hygienemaßnahmen und Vorkehrungen 
zur Kontaktvermeidung außerhalb der Arbeitsgruppe ergriffen werden, 
die einer Absonderung nach § 19 Abs. 1 Satz 1 vergleichbar sind, 
sowie das Verlassen der Unterbringung nur zur Ausübung ihrer Tätig-
keit gestattet ist; der Arbeitgeber zeigt die Arbeitsaufnahme vor ihrem 
Beginn bei der zuständigen Behörde an und dokumentiert die ergrif-
fenen Maßnahmen und Vorkehrungen, die zuständige Behörde über-
prüft die Einhaltung der erforderlichen Voraussetzungen.
(5) In begründeten Fällen kann das zuständige Gesundheitsamt auf 
Antrag weitere Ausnahmen bei Vorliegen eines triftigen Grundes 
zulassen.
(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten nur, sofern die dort genannten Perso-
nen keine typischen Symptome einer Infektion mit dem Coronavi-
rus SARS-CoV-2 wie Husten, Fieber, Schnupfen oder Geruchs- und 
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3. entgegen § 1 Abs. 5 Satz 2 die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 
4 nicht einhält,
4. entgegen § 1 Abs. 8 Satz 1 Halbsatz 2 Kontaktdaten nicht wahr-
heitsgemäß angibt oder Kontaktdaten angibt, die eine Kontaktnach-
verfolgung nicht ermöglichen,
5. die Personenbegrenzung nach § 2 Abs. 1 Satz 1 nicht einhält,
6. entgegen § 1 Abs. 9 Satz 4 eine Bestätigung nicht, nicht richtig oder 
nicht vollständig abgibt,
7. entgegen § 1 Abs. 9 Satz 7 oder Satz 10 einer Besucherin oder 
einem Besucher Zutritt zu einer Einrichtung ohne negatives Tester-
gebnis oder Nachweis über einen vollständigen Impfschutz gewährt,
8. entgegen § 2 Abs. 2 Satz 3 die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 
4 nicht einhält,
9. entgegen § 2 Abs. 2 Satz 4 Halbsatz 2 das Abstandsgebot nach § 
1 Abs. 2 Satz 1 nicht einhält,
10. entgegen § 2 Abs. 4 Satz 3 oder Satz 4 die Maskenpflicht nach § 
1 Abs. 3 Satz 4 nicht einhält,
11. entgegen § 2 Abs. 7 Satz 1 die allgemeinen Schutzmaßnahmen 
unterlässt,
12. entgegen § 2 Abs. 7 Satz 2 das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2 
Satz 1 oder die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 4 nicht einhält,
13. entgegen § 2 Abs. 8 eine untersagte Veranstaltung oder Zusam-
menkunft von Personen zulässt oder an einer solchen teilnimmt,
14. entgegen § 2 Abs. 9 ein alkoholisches Getränk im öffentlichen 
Raum konsumiert,
15. entgegen § 4 eine der genannten Einrichtungen öffnet oder Veran-
staltungen durchführt,
16. entgegen § 5 Satz 1 die allgemeinen Schutzmaßnahmen unter-
lässt,
17. entgegen § 5 Satz 2 das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2 Satz 1, 
die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 4 oder die Personenbegren-
zung nach § 1 Abs. 7 nicht einhält,
18. entgegen § 5 Satz 3 die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 4 
nicht einhält,
19. entgegen § 6 Abs. 1 Satz 1 die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 
4 nicht einhält,
20. entgegen § 6 Abs. 2 Satz 1 die allgemeinen Schutzmaßnahmen 
unterlässt,
21. entgegen § 6 Abs. 2 Satz 2 das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2 
Satz 1 oder dieMaskenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 4 nicht einhält,
22. entgegen § 6 Abs. 3 Satz 3 das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2 
Satz 1, die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 4 oder die Pflicht zur 
Kontakterfassung nach § 1 Abs. 8 Satz 1 nicht einhält,
23. entgegen § 6 Abs. 4 Satz 1 die Testpflicht nicht einhält
24. entgegen § 6 Abs. 4 Satz 2 ein Testkonzept nicht vorhält oder 
einhält,
25. entgegen § 6 Abs. 5 Satz 2 die notwendigen Hygiene- und Schutz-
maßnahmen unterlässt,
26. entgegen § 6 Abs. 5 Satz 3 die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 
4 nicht einhält,
27. entgegen § 7 Abs. 1 Satz 1 eine gastronomische Einrichtung öff-
net,
28. entgegen § 7 Abs. 1 Satz 2 Alkohol ausschänkt,
29. entgegen § 7 Abs. 1 Satz 3 die allgemeinen Schutzmaßnahmen 
unterlässt, das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2 Satz 1 oder die Mas-
kenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 4 nicht einhält,
30. entgegen § 7 Abs. 2 Satz 1 die allgemeinen Schutzmaßnahmen 
unterlässt oder ein Hygienekonzept nicht vorhält oder einhält,
31. entgegen § 7 Abs. 2 Satz 2 das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2 
Satz 1, die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 4, die Pflicht zur Kon-
takterfassung nach § 1 Abs. 8 Satz 1, die Vorausbuchungspflicht oder 
die Testpflicht nach § 1 Abs. 9 Satz 1 nicht einhält,
32. entgegen § 7 Abs. 2 Satz 3 nicht sicherstellt, dass die Bewirtung 
ausschließlich an Tischen erfolgt oder die Kontaktbeschränkung nach 
§ 2 Abs. 1 nicht einhält,
33. entgegen § 7 Abs. 3 Satz 1 die allgemeinen Schutzmaßnahmen 
unterlässt,
34. entgegen § 7 Abs. 3 Satz 4 das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2 
Satz 1, die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 4 oder die Pflicht zur 
Kontakterfassung nach § 1 Abs. 8 Satz 1 nicht einhält,
35. entgegen § 7 Abs. 3 Satz 6 die gebotenen Maßnahmen nicht ein-
hält,
36. entgegen § 8 Abs. 1 Satz 1 eine Einrichtung des Beherbergungs-
gewerbes öffnet,
37. entgegen § 8 Abs. 1 Satz 2 die allgemeinen Schutzmaßnahmen 
unterlässt,
38. entgegen § 8 Abs. 2 Satz 1 die Pflicht zur Kontakterfassung nach 
§ 1 Abs. 8 Satz 1 nicht einhält,
39. entgegen § 8 Abs. 3 Satz 1 das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2 
Satz 1 oder die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 4 nicht einhält,
40. entgegen § 8 Abs. 3 Satz 2 durch Steuerung des Zutritts Ansamm-
lungen von Personen nicht vermeidet,
41. entgegen § 8 Abs. 4 Satz 1 das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2 
Satz 1, die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 4 oder die Pflicht zur 
Kontakterfassung nach § 1 Abs. 8 Satz 1 nicht einhält,

kreisfreien Stadt mindestens sieben Tage in Folge unter 50 gelegen 
hat. In besonderen atypischen Ausnahmefällen, insbesondere wenn 
das Infektionsgeschehen vollständig eingrenzbar ist, können im Ein-
vernehmen mit dem für die gesundheitlichen Angelegenheiten zustän-
digen Ministerium auch abweichende Allgemeinverfügungen erlassen 
werden.
(4) Landkreise und kreisfreie Städte, in denen die 7-Tages-Inzidenz 
an drei Tagen in Folge den Wert von 100 überstiegen hat, haben am 
darauffolgenden Werktag mit Wirkung zum nächstmöglichen Zeit-
punkt eine Allgemeinverfügung gemäß der als Anlage 3 beigefügten 
Muster-Allgemeinverfügung für Landkreise und kreisfreie Städte mit 
einer 7-Tages-Inzidenz von mehr als 100 zu erlassen, die gegenüber 
den Bestimmungen dieser Verordnung zusätzliche Schutzmaßnah-
men in Bezug auf die Regelungen in § 2 Abs. 1 Satz 1, den §§ 5 und 6 
Abs. 3 und 4, § 7 Abs. 2, § 10 Abs. 1, § 11 Abs. 2, § 14 Abs. 5 und 6 
sowie § 15 Abs. 2 und 4 enthält. Diese Allgemeinverfügungen dürfen 
erst aufgehoben werden, wenn die 7-Tages-Inzidenz des Landkreises 
oder der kreisfreien Stadt mindestens sieben Tage in Folge unter 100 
gelegen hat. Sofern die Voraussetzungen nach Absatz 3 vorliegen, 
haben die Landkreise und kreisfreien Städte Allgemeinverfügungen 
gemäß der als Anlage 2 beigefügten Muster-Allgemeinverfügung zu 
erlassen, die unmittelbar nach Wegfall der Allgemeinverfügung nach 
Satz 1 wirksam werden. In besonderen atypischen Ausnahmefällen, 
insbesondere wenn das Infektionsgeschehen vollständig eingrenzbar 
ist, können im Einvernehmen mit dem für die gesundheitlichen Ange-
legenheiten zuständigen Ministerium auch abweichende Allgemein-
verfügungen erlassen werden.
(5) Landkreise und kreisfreie Städte, in denen die 7-Tages-Inzidenz an 
drei Tagen in Folge den Wert von 200 überstiegen hat, haben am dar-
auffolgenden Werktag mit Wirkung zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
eine Allgemeinverfügung gemäß der als Anlage 4 beigefügten Mus-
ter-Allgemeinverfügung für Landkreise und kreisfreie Städte mit einer 
7-Tages-Inzidenz von mehr als 200 zu erlassen, die gegenüber den 
Bestimmungen dieser Verordnung zusätzliche Schutzmaßnahmen in 
Bezug auf die Regelungen in § 2 Abs. 1 Satz 1, den §§ 5 und 6 Abs. 
3 und 4, § 7 Abs. 2, § 10 Abs. 1, § 11 Abs. 2, § 14 Abs. 4, 5 und 6 
sowie § 15Abs. 2 und 4 enthält. Diese Allgemeinverfügungen dürfen 
erst aufgehoben werden, wenn die 7-Tages-Inzidenz des Landkreises 
oder der kreisfreien Stadt mindestens sieben Tage in Folge unter 200 
gelegen hat. Sofern die Voraussetzungen nach Absatz 4 vorliegen, 
haben die Landkreise und kreisfreien Städte Allgemeinverfügungen 
gemäß der als Anlage 3 beigefügten Muster-Allgemeinverfügung zu 
erlassen, die unmittelbar nach Wegfall der Allgemeinverfügung nach 
Satz 1 wirksam werden. In besonderen atypischen Ausnahmefällen, 
insbesondere wenn das Infektionsgeschehen vollständig eingrenzbar 
ist, können im Einvernehmen mit dem für die gesundheitlichen Ange-
legenheiten zuständigen Ministerium auch abweichende Allgemein-
verfügungen erlassen werden.
(6) Sofern Allgemeinverfügungen der Landkreise oder kreisfreien 
Städte auch Regelungen enthalten, die Schulen oder Kindertages-
stätten betreffen, sind diese vorab mit den zuständigen Aufsichtsbe-
hörden abzustimmen.
(7) Landkreise und kreisfreie Städte, die als Modellkommune RLP 
anerkannt sind und in denen die 7-Tages-Inzidenz unter 50 liegt, 
können bei Vorliegen eines schlüssigen Hygienekonzepts im Einver-
nehmen mit dem für die gesundheitlichen Angelegenheiten zuständi-
gen Ministerium für das Gebiet des Landkreises oder der kreisfreien 
Stadt oder für Teile davon Allgemeinverfügungen erlassen, die von 
den Bestimmungen dieser Verordnung abweichende Regelungen ent-
halten. Das schlüssige Hygienekonzept nach Satz 1 muss insbeson-
dere Regelungen über die lückenlose Vornahme von Testungen auf 
das Vorliegen des Coronavirus SARS-CoV-2, die Nachverfolgung von 
Infektionsketten, Zugangsregulierungen zu Einrichtungen sowie die 
Kontrolle dieser Maßnahmen enthalten.
Die nach Satz 1 erforderliche 7-Tages-Inzidenz unter 50 muss zum 
Zeitpunkt des Erlasses der Allgemeinverfügungen vorliegen. Die All-
gemeinverfügungen nach Satz 1 sind unverzüglich aufzuheben, wenn 
die 7-Tages-Inzidenz des Landkreises oder der kreisfreien Stadt drei 
Tage in Folge einen Wert von 100 übersteigt; in diesem Fall ist am dar-
auffolgenden Werktag mit Wirkung zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
eine Allgemeinverfügung nach Absatz 4 zu erlassen. Die Allgemein-
verfügungen nach Satz 1 sind ebenfalls aufzuheben, wenn die in dem 
schlüssigen Hygienekonzept festgeschriebenen Regelungen nicht 
eingehalten werden.

Teil 10
Bußgeldbestimmungen, Inkrafttreten, 

Außerkrafttreten
§ 24

Ordnungswidrigkeiten
Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Abs. 1 a Nr. 24 IfSG handelt, wer 
vorsätzlich oder fahrlässig
1. entgegen § 1 Abs. 2 Satz 1 das Abstandsgebot nicht einhält,
2. entgegen § 1 Abs. 3 Satz 1 oder Satz 2 die Maskenpflicht nach § 1 
Abs. 3 Satz 4 nicht einhält,
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80. entgegen § 15 Abs. 2 Satz 3 das Hygienekonzept Musik, das 
Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2 Satz 1 oder die Maskenpflicht nach § 
1 Abs. 3 Satz 4 nicht einhält,
81. entgegen § 15 Abs. 2 Satz 4 einen Auftritt durchführt,
82. entgegen § 15 Abs. 3 Satz 1 die allgemeinen Schutzmaßnahmen 
unterlässt,
83. entgegen § 15 Abs. 4 Satz 2 die Vorausbuchungspflicht nicht ein-
hält,
84. entgegen § 15 Abs. 4 Satz 3 die Genehmigung der örtlich zustän-
digen Behörde nicht einholt,
85. entgegen § 15 Abs. 4 Satz 4 das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2 
Satz 1, die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 4 oder die Pflicht zur 
Kontakterfassung nach § 1 Abs. 8 Satz 1 nicht einhält,
86. entgegen § 16 Abs. 1 eine dort genannte Einrichtung betritt,
87. entgegen § 16 Abs. 4 in Verbindung mit Abs. 1 eine dort genannte 
Einrichtung betritt,
88. entgegen § 16 Abs. 5 Satz 3 die notwendigen hygienischen 
Schutzmaßnahmen unterlässt oder deren Einhaltung nicht kontrolliert,
89. entgegen § 16 Abs. 5 Satz 4 in Verbindung mit Abs. 1 eine dort 
genannte Einrichtung betritt,
90. entgegen § 16 Abs. 6 Satz 1 eine Einrichtung betritt oder deren 
Betreten veranlasst,
91. entgegen § 16 Abs. 7 die entsprechenden Maßnahmen unterlässt,
92. entgegen § 17 Abs. 1 die erforderlichen Intensivbehandlungsbet-
ten mit Beatmungsmöglichkeit sowie die Behandlungskapazitäten der 
Normalversorgung in Isolierstationen einschließlich des für die Versor-
gung und Behandlung notwendigen Personals nicht vorhält,
93. entgegen § 17 Abs. 2 die weiteren Intensivbehandlungsbetten 
mit Beatmungsmöglichkeit einschließlich des für die Versorgung und 
Behandlung notwendigen Personals nicht organisiert und vorhält,
94. entgegen § 18 Abs. 1 die erforderliche Meldung unterlässt,
95. entgegen § 18 Abs. 2 eine Meldung unterlässt,
96. sich entgegen § 19 Abs. 1 Satz 1 nicht auf direktem Weg in die 
Haupt- oder Nebenwohnung oder eine andere, eine Absonderung 
ermöglichende Unterkunft begibt,
97. sich entgegen § 19 Abs. 1 Satz 1 und 2 nicht absondert,
98. entgegen § 19 Abs. 1 Satz 3 Besuch von einer Person empfängt, 
die nicht dem eigenen Hausstand angehört,
99. entgegen § 19 Abs. 2 das zuständige Gesundheitsamt nicht oder 
nicht rechtzeitig kontaktiert oder informiert,
100. sich entgegen § 19 Abs. 4 Satz 1 nicht in eine zugewiesene 
Unterkunft begibt oder sich dort nicht absondert,
101. entgegen § 19 Abs. 4 Satz 2 bei Auftreten von Symptomen, die 
auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 im Sinne der 
dafür jeweils aktuellen Kriterien des Robert-Koch-Instituts hinweisen, 
den Träger der Aufnahmeeinrichtung hierüber nicht unverzüglich infor-
miert oder sich nicht in die zugewiesene Unterkunft begibt und sich 
dort bis zur Vorlage eines Testergebnisses über eine mögliche Infek-
tion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 absondert,
102. entgegen § 19 Abs. 5 Satz 5 eine Untersuchung nicht duldet,
103. entgegen § 20 Abs. 1 Nr. 1 Halbsatz 2 das Gebiet des Landes 
Rheinland-Pfalz nicht auf dem schnellsten Weg verlässt,
104. entgegen § 20 Abs. 1 Nr. 3 oder Abs. 1 Nr. 4 Halbsatz 2 oder Abs. 
3 Satz 1 Nr. 1 Halbsatz 2, Nr. 4 Halbsatz 2 oder Nr. 7 Halbsatz 2 eine 
Bescheinigung nicht richtig ausstellt,
105. entgegen § 20 Abs. 4 Nr. 3 Halbsatz 2 die Arbeitsaufnahme der 
zuständigen Behörde nicht oder nicht rechtzeitig anzeigt oder die 
ergriffenen Maßnahmen und Vorkehrungen nicht dokumentiert,
106. entgegen § 20 Abs. 6 Satz 2 oder § 21 Abs. 5 eine Ärztin, einen 
Arzt oder einTestzentrum nicht aufsucht,
107. entgegen § 22 Satz 1 die Arbeitsaufnahme der zuständigen 
Behörde nicht anzeigt,
108. entgegen § 22 Satz 2 keine besonderen betrieblichen Hygiene-
maßnahmen und Vorkehrungen zur Kontaktvermeidung außerhalb der 
Arbeitsgruppe vornimmt oder diese nicht dokumentiert,
109. entgegen § 22 Satz 4 die Belegungskapazität der Zimmer nicht 
halbiert.
§ 74 IfSG bleibt unberührt.

§ 25
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am 22. März 2021 in Kraft und mit Ablauf des 
25. April 2021 außer Kraft.
(2) Die Siebzehnte Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz 
vom 5. März 2021 (GVBl. S. 133, BS 2126-13) tritt mit Ablauf des 21. 
März 2021 außer Kraft.

Mainz, den 20. März 2021
Die Ministerin
für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie

42. entgegen § 8 Abs. 4 Satz 3 die gebotenen Maßnahmen nicht ein-
hält,
43. entgegen § 9 Abs. 1 Satz 1 und 2 die allgemeinen Schutzmaßnah-
men nicht beachtet, insbesondere die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 
Satz 4 nicht einhält; dies gilt nicht für Schülerinnen und Schüler, die 
gemäß § 69 SchulG oder § 33 PrivSchG befördert werden,
44. entgegen § 9 Abs. 1 Satz 3 ohne Trennvorrichtung einen Fahr-
scheinverkauf ermöglicht,
45. entgegen § 9 Abs. 1 Satz 4 alkoholische Getränke verkauft oder 
verzehrt,
46. entgegen § 9 Abs. 3 Seilbahnen, Sesselbahnen oder ähnliche Ein-
richtungen betreibt,
47. entgegen § 9 Abs. 4 die dort genannten Angebote durchführt,
48. entgegen § 10 Abs. 1 Satz 1 ein dort genanntes Training oder 
einen dort genannten Wettkampf durchführt,
49. entgegen § 10 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 bis 3 die dort genannte Per-
sonenbeschränkung oder entgegen § 10 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 das 
Abstandsgebot nicht einhält,
50. entgegen § 10 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 Zuschauerinnen und Zuschauer 
zulässt,
51. entgegen § 10 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 Gemeinschafträume nutzt oder 
deren Nutzung zulässt,
52. entgegen § 10 Abs. 1 Satz 3 Nr. 3 die Pflicht zur Kontakterfassung 
nach § 1 Abs. 8 Satz 1 nicht einhält,
53. entgegen § 10 Abs. 2 eine dort genannte Einrichtung öffnet,
54. entgegen § 10 Abs. 3 Satz 1 Training und Wettkämpfe durchführt, 
ohne dass ein Hygienekonzept vorliegt oder bei Vorliegen eines sol-
chen gegen dieses verstößt,
55. entgegen § 10 Abs. 3 Satz 2 Zuschauerinnen und Zuschauer 
zulässt,
56. entgegen § 11 Abs. 1 die dort genannten Einrichtungen öffnet,
57. entgegen § 11 Abs. 2 Satz 2 die Vorausbuchungspflicht nicht ein-
hält,
58. entgegen § 11 Abs. 2 Satz 3 die Genehmigung der örtlich zustän-
digen Behörde nicht einholt,
59. entgegen § 11 Abs. 2 Satz 4 das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 
2 Satz 1 oder die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 4 nicht einhält,
60. entgegen § 11 Abs. 3 Satz 2 die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 
Satz 4 nicht einhält,
61. entgegen § 13 Abs. 3 Satz 1 die Inanspruchnahme des Einrich-
tungsbetriebs durch eine infizierte Person oder eine Person, die in 
häuslicher Gemeinschaft mit einer infizierten Person lebt, veranlasst,
62. entgegen § 13 Abs. 3 Satz 3 die Inanspruchnahme des Ein-
richtungsbetriebs durch eine Person veranlasst, die mit einer Kon-
taktperson der Kategorie I, die selbst eine Symptomatik einer 
COVID-19-Erkrankung aufweist, in einem Haushalt lebt,
63. entgegen § 13 Abs. 4 Satz 1 oder Satz 2 die Maskenpflicht nach § 
1 Abs. 3 Satz 4 nicht einhält,
64. entgegen § 14 Abs. 1 Satz 1 die allgemeinen Schutzmaßnahmen 
unterlässt,
65. entgegen § 14 Abs. 1 Satz 3 das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2 
Satz 1, die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 4 oder die Pflicht zur 
Kontakterfassung nach § 1 Abs. 8 Satz 1 nicht einhält,
66. entgegen § 14 Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 1 oder Abs. 3 die Personen-
beschränkung nicht einhält,
67. entgegen § 14 Abs. 2 Satz 3 die allgemeinen Schutzmaßnahmen 
unterlässt,
68. entgegen § 14 Abs. 2 Satz 5 das Hygienekonzept für außer-
schulische Bildungsmaßnahmen, Aus-, Fort- und Weiterbildung, das 
Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2 Satz 1, die Maskenpflicht nach § 1 
Abs. 3 Satz 4 oder die Pflicht zur Kontakterfassung nach § 1 Abs. 8 
Satz 1 nicht einhält,
69. entgegen § 14 Abs. 2 Satz 6 die gebotenen Maßnahmen unter-
lässt,
70. entgegen § 14 Abs. 3 die gebotenen Maßnahmen unterlässt,
71. entgegen § 14 Abs. 4 Satz 2 das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 
2 Satz 1 oder die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 4 nicht einhält,
72. sich entgegen § 14 Abs. 4 Satz 4 im Fahrzeug aufhält,
73. entgegen § 14 Abs. 4 Satz 5 die gebotenen Maßnahmen unter-
lässt,
74. entgegen § 14 Abs. 5 Satz 1 das Hygienekonzept der Kinder- und 
Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit nicht einhält,
75. entgegen § 14 Abs. 5 Satz 2 die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 
Satz 4 nicht einhält,
76. entgegen § 14 Abs. 6 Satz 5 das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2 
Satz 1, die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 4 oder die Pflicht zur 
Kontakterfassung nach § 1 Abs. 8 Satz 1nicht einhält,
77. entgegen § 15 Abs. 1 eine dort genannte Kultureinrichtung öffnet,
78. entgegen § 15 Abs. 2 Satz 1 eine Probe in geschlossenen Räumen 
durchführt oder die Kontaktbegrenzung nach § 2 Abs. 1 nicht einhält, 
79. entgegen § 15 Abs. 2 Satz 2 die Personenbeschränkung oder die 
Pflicht zur Kontakterfassung nach § 1 Abs. 8 Satz 1 nicht einhält,
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Trinkwasser für den Igel in einer Tränke aufstellen und am besten täg-
lich wechseln, niemals Milch anbieten!
Gartenteiche sollten flache Stellen oder Ausstiegshilfen haben, damit 
der Igel mit eigener Kraft hinausklettern kann.

Igel in einem Knittelsheimer Garten!

Kirchen

mit den Gemeinden St. Nikolaus Bellheim,  
St. Georg Knittelsheim, St. Martin Ottersheim,  

St. Bartholomäus Zeiskam, St. Johannes Lustadt,  
St. Laurentius Lustadt, St. Michael Weingarten

So erreichen Sie uns:
Kath. Pfarramt Hl. Hildegard von Bingen, Hintere Straße 1, 76756 
Bellheim, Tel. 07272/973050, Fax 07272/9730519, Mail: pfarramt.bell-
heim@bistum-speyer.de
Das Pfarrbüro ist bis auf Weiteres für den Publikumsverkehr geschlos-
sen. Ihr Anliegen können Sie auch jederzeit auf den Anrufbeantworter 
sprechen, wir rufen baldmöglichst zurück.
Kontaktadressen:
Pfr. Thomas Buchert: thomas.buchert@bistum-speyer.de
Pater Paul Salamon: pawel.salamon@bistum-speyer.de
Diakon Hanspeter Imhoff: hanspeter.imhoff@bistum-speyer.de
Seelsorglicher Notdienst der Pfarreien Bellheim, Germersheim, Rülz-
heim: 0176/66024810
Telefon Seelsorge Pfalz: Tel-Nr. 0800 111 0111 & 0200 111 0 222, 
Telefonberatung: www.telefonseelsorge-pfalz.de - Chat- und Mailbe-
ratung

Öffentliche Gottesdienste
Leider sind die Infektionszahlen im Kreis Germersheim immer noch 
steigend.
Auch auf dringenden Appell des Landrates hin werden die Gottes-
dienste bis Ende April nicht öffentlich gefeiert werden. Wir bitten 
um Verständnis! Die Kirchen bleiben zum persönlichen Gebet geöff-
net. Beachten Sie die Hygieneregeln am Eingang der Kirchen.
Informationen zu Gottesdienstübertragungen finden Sie auch im 
Internet unter www.bistum-speyer.de sowie bei 
www.katholisch.de

Nachrichten aus der 
Verbandsgemeinde

Bürgermeister Dieter Adam
Sprechstunde nach Vereinbarung
E-Mail: d.adam@vg-bellheim.de Tel. 07272 7008-328
1. Beigeordneter Gerald Job
Sprechstunde nach Vereinbarung  Tel. 07272 7008-328

Beigeordneter Ulrich Christmann
Sprechstunde nach Vereinbarung  Tel. 07272 7008-328
Beigeordneter Udo Fremgen
Sprechstunde nach Vereinbarung Tel. 07272 7008-328
Schiedsmann Norbert Gschwind: Sprechst. nach Vereinbarung  
 E-Mail: norbert.gschwind@schiedsmann.de, Tel: 07272 7008-535

Behinderten-Beauftragter Franz Horder  
Sprechst. nach Vereinbarung   , Tel. 06348 7159

Sicherheitsberater für Senioren Albert Conrad
Sprechstunde nach Vereinbarung Tel: 07272 7008-218

Amtsblatt online lesen
Lesen Sie die aktuelle Amtsblattausgabe als ePaper für Handy 
oder Tablet bequem über den folgenden Link: 

https://archiv.wittich.de/?titel_nr=104&last=1

Meldung über Verunreinigungen, Schäden 
oder Mängel

Sie haben Verunreinigungen, Schäden oder Mängel im öffentlichen 
Bereich innerhalb der Verbandsgemeinde Bellheim festgestellt, 
dann bitten wir Sie, dies umgehend an die Ordnungsbehörde zu 
melden.

Sie erreichen die Ordnungsbehörde telefonisch unter 
07272/7008-215 oder 218 sowie
 per E-Mail an ordnungsamt@vg-bellheim.de

Helferkreis Integration VG Bellheim e. V.

Kleiderstube und Fahrradausgabe 
bis auf weiteres geschlossen

Nach dem angeordneten Lockdown bleiben 
unsere Einrichtungen weiterhin geschlossen. Wir werden sobald 
als möglich über eine Wiedereröffnung an dieser Stelle informieren. 
Wir wünschen allen Bürgerinnen und Bürgern eine den Umständen 
entsprechende gute Zeit und vor allem Gesundheit!

NABU Gruppe VG Bellheim
Hilfe für den Igel

Die ersten Igel sind schon unterwegs und konnten in den Gärten unse-
rer Verbandsgemeinde bereits gesichtet werden.
Nachts streift er durch den Garten – frisst hier einen Laufkäfer, dort 
eine Schnecke. Auch Spinnen, Regenwürmer und Tausendfüßer ver-
schmäht er nicht: Der Igel ist ein ausgesprochener Liebhaber tierischer 
Kost, und hält so die Schädlinge in unseren Gärten in Schach. Aber 
er hat auch Erlebnispotenzial: Besonders Kinder freuen sich, wenn sie 
den possierlichen Stachelkerl bei der Aufzucht der Jungen, den Vor-
bereitungen für den Winter oder der Suche nach Nahrung beobachten 
können. Also machen wir unseren Garten igelfit!
Wer den Igel in seinen Garten locken will, legt im Garten eine Igelecke 
an. Hier darf es gerne etwas unordentlich zugehen: Reisig, Totholz 
und das Laub des Herbstes einfach liegen lassen. Denn das gefällt 
dem Stacheltier, hier findet er Schutz und Nahrung. Er wird sich revan-
chieren und besonders Kindern spannende Erlebnisse bieten.
Der putzige Gartenbewohner ist als Einzelgänger unterwegs und vor 
allem in der Dämmerung aktiv. Sein ausgeprägter Geruchsinn lässt 
ihn auch in der Dunkelheit Nahrung und Seinesgleichen finden. Dann 
huscht er auf seinen kurzen Beinchen durch den Garten und man hat 
die Chance, ihn auf seinen Streifzügen zu beobachten.
Checkliste für den igelfreundlichen Garten:
Laub- und Reisighaufen nicht entfernen
Winterquartiere anbieten, zum Beispiel ein Igelhaus
Heimische Pflanzen und Gehölze im Garten anlegen
Zäune sollten eine Öffnung aufweisen, durch die der Igel schlüpfen 
kann (Höhe und Breite mindestens 10 cm)
Reisighaufen nicht abbrennen, ohne vorher umgesetzt zu haben
Der Garten muss giftfrei sein
Löcher, Gruben und Schächte abdecken
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Wichtig - Neuanmeldungen in der Prot. KiTa Eden
Liebe Eltern, für unsere Planungen bezüglich des neuen KiTa-Geset-
zes ab 1. Juli 2021 bitten wir Sie, Ihr Kind bei Bedarf möglichst früh-
zeitig bei uns anzumelden.
Telefon: 06347 83 95, E-Mail: kita.eden-zeiskam@evkirchepfalz.de
Das Büro des Pfarramts ist montags und donnerstags von 9.00 h - 
12.00 h besetzt.
Bankverbindung für Spenden an die Kirchengemeinde
Verwaltungszweckverband Speyer/Germersheim
VR-Bank Südpfalz: IBAN: DE02 5486 2500 0001 0237 30
Bitte im Verwendungszeck immer Prot. Kirchengemeinde Zeiskam 
angeben und den Grund der Überweisung

Firmung Info-Treffen
Genaueres über die Firmvorbereitung erfahren die Firmlinge in einem 
ersten Infotreffen am Samstag, 24.04.2021, in:
Bellheim, 10.00 Uhr Kath. Kirche, St. Nikolaus
Ottersheim (mit Knittelsheim), 11.30 Uhr Kath. Kirche, St. Martin
Weingarten (mit Zeiskam, Lustadt), 14.00 Uhr Kath. Kirche, St. 
Michael

Protestantische Kirchengemeinden

Prot. Kirchengemeinde  
Bellheim-Knittelsheim

Gottesdienste:
Das Presbyterium hat beschlossen, dass Gottesdienste dann stattfin-
den, wenn die Inzidenzzahl der Corona-Neuinfektionen im Kreis Ger-
mersheim stabil unter 100 liegt. Ob dies für den Gottesdienst am 18. 
April 2021 um 10:00 Uhr in Knittelsheim der Fall sein wird, stand bei 
Redaktionsschluss noch nicht fest. Bitte informieren Sie sich deshalb 
tagesaktuell auf der Homepage www.protestanten-bellheim.de

Online-Andacht auf der Homepage - auch zum 
Nachlesen und Ausdrucken

Zu den Sonn- und Feiertagen erscheint auf der Homepage der Kir-
chengemeinde www.protestanten-bellheim.de eine Online-Andacht 
aus der Reihe „An(ge)dacht zwischen Rhein und Reben“. Ebenso gibt 
es den Text der Andacht zum Nachlesen, Ausdrucken und Weiterge-
ben an Freunde und Bekannte.

Konfirmandenjahrgang 2022
Das nächste Treffen findet am Freitag, den 16. April 2021 als Online-
Treffen statt. Die Aufteilung in zwei Gruppen bleibt weiter bestehen:
Gruppe 1: 15:00 - 16:15 Uhr
Gruppe 2: 16:45 - 18:00 Uhr
Alle sonstigen Gruppen und Kreise treffen sich momentan nicht.

Vertretungsregelungen während der Vakanzzeit:
Pfarrbüro: Das Pfarrbüro ist dienstags und freitags von 09.00-12.00 
Uhr telefonisch zu erreichen; Tel.: 07272-2110. Besucherverkehr ist 
derzeit nicht möglich.
Beerdigungen: Pfr. Ulrich Kronenberg, Tel.: 06232-640616
Geschäftsführung: Pfr. Jan Meckler Tel.: 07272-8443, Mail: pfarramt.
ruelzheim@evkirchepfalz.de
Konfirmanden/Präparanden: Pfr Martin Müller Tel: 01577 - 33 84 
169, Mail: Martin.Mueller@evkirchepfalz.de

Prot. Kirchengemeinde Zeiskam
Prot. Pfarramt Schwegenheim, Neustadter Str. 2, 67365 Schwegen-
heim, Tel. 0 63 44/ 56 49, mail: pfarramt.schwegenheim@evkirchep-
falz.de;
Homepage: www.prot-kirche-zeiskam.de
Wochenspruch: Christus spricht: Ich bin der gute Hirte. Meine Schafe 
hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir; und ich 
gebe ihnen das ewige Leben, und sie werden nimmermehr umkom-
men, und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. (Johannes 10,11)
Zum Nachlesen in der Bibel zum Sonntag Miserikordias Domini: Hes 
34, 1-16.31, 1. Petr 2, 21-25 und Joh 10, 11-16. Hierzu passendes 
Lied im Gesangbuch Nr. 274 sowie Psalm 23 (EG 711).
Bis auf Weiteres werden jeden Abend um 19:30 Uhr die Glocken der 
Prot. Kirche zum Gebet rufen. Wir laden Sie ein, dann als Gemeinde 
miteinander und füreinander zu beten.

Andachten im Internet
Auf unserer Homepage (www.prot-kirche-zeiskam.de) finden Sie 
Andachten von Pfarrer Gutting, die auch gerne geteilt, ausgedruckt 
und verteilt werden dürfen.
Natürlich können Sie auch die vielfältigen Angebote von Gottesdiens-
ten und Andachten im Fernsehen und auf den Internetseiten https://
www.evkirchepfalz.de/ und https://dekanat-germersheim.de/kirche-
digital nutzen.
Andachten zum Mitnehmen
Sie können die aktuelle Andacht auch gedruckt an der Prot. Kirche 
abholen. Die Andachten befinden sich in einer Box vor der Kirche.

Alle Gottesdienste fallen bis auf Weiteres aus
Das Presbyterium hat sich die Entscheidung nicht leichtgemacht. Aber 
mit jedem Tag zeigt sich für uns immer deutlicher, dass sie richtig ist.
Aus Verantwortung für die Gesundheit und zur Eindämmung der 
Corona-Infektionen hat das Presbyterium schweren Herzens 
beschlossen: Alle Gottesdienst fallen bis auf Weiteres aus! Bewahren 
Sie Umsicht, Vorsicht und Zuversicht.
Gruppentreffen und sonstige Veranstaltungen unserer Kirchenge-
meinden entfallen bis auf Weiteres.
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RAn An dIe BeIlAgen!
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Volkshochschule Bellheim

Geschäftsstelle:  Gemeindebücherei, Schulstr. 2c, 76756 Bellheim
Telefon: 07272 7008-605
E-Mail: vhs@vg-bellheim.de
Öffnungszeiten der Geschäftsstelle:
Montag: 14.30 - 18.00 Uhr
Dienstag:  09.00 - 12.30 Uhr und 14.30 - 19.00 Uhr
Donnerstag:  14.30 - 18.00 Uhr
Freitag:  09.00 - 12.30 Uhr und 14.30 - 18.00 Uhr
Für alle VHS-Veranstaltungen ist eine vorherige Anmeldung erforderlich

in der Kreisvolkshochschule Germersheim

Eine Einrichtung der Gemeinde Bellheim

Aktuelle Informationen

Aufgrund der aktuellen Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes 
Rheinland-Pfalz und der vom Landkreis Germersheim erlassenen All-
gemeinverfügung bleibt die Geschäftsstelle der Volkshochschule bis 
auf Weiteres geschlossen. Sie erreichen die Geschäftsstelle per Email 
oder montags und donnerstags jeweils von 14:30 bis 18:00 Uhr, sowie 
dienstags von 10:00 – 12:00 Uhr telefonisch. Wann die Geschäfts-
stelle wieder öffnen kann, hängt von den geltenden Regelungen ab.
Bitte informieren Sie sich telefonisch oder über die Homepage der 
Verbandsgemeinde Bellheim unter www.bellheim.de
Wegen der Corona-Pandemie ist ebenfalls noch nicht abzusehen, 
wann und unter welchen Voraussetzungen Kurse im ersten Halbjahr 
2021 wieder anfangen können. Daher wird zur Zeit auch kein neues 
VHS-Programm veröffentlicht.

Gemeindebücherei Bellheim
Schulstr. 2 c, Tel. 07272/ 7008-605
Unser Bestand im Internet unter:  www.bibliotheken-rlp.de
E-Mail:  r.best@vg-bellheim.de
Öffnungszeiten:
Montag: 14.30 - 18.00 Uhr
Dienstag:  09.00 - 12.30 Uhr und 14.30 - 19.00 Uhr
Mittwoch:  geschlosssen
Donnerstag:  14.30 - 18.00 Uhr
Freitag:  09.00 - 12.30 Uhr und 14.30 - 18.00 Uhr

„Terminbesuche“ und „Bestell- und Abholservice“ für 
Medien erlaubt

Aufgrund der aktuellen Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes 
Rheinland-Pfalz und der vom Landkreis Germersheim erlassenen All-
gemeinverfügung bleibt die Gemeindebücherei bis auf Weiteres für 
den allgemeinen Publikumsverkehr geschlossen. Die Abgabefrist für 
entliehene Medien verlängert sich automatisch.
Terminbesuche in der Bücherei:
Bibliotheksbesuche sind für Einzelpersonen oder für Angehörige eines 
Hausstands (maximal 5 Personen) mit vorheriger Terminvereinbarung 
möglich. Sie können telefonisch einen Termin vereinbaren und dann 
z.B. mit Ihren Kindern im festgesetzten Zeitraum die Bücherei besu-
chen. Erwachsene und Kinder ab 6 Jahren müssen eine medizinische 
Mund-Nasen-Bedeckung tragen.

Ortsgemeinde 
Bellheim

Ortsbürgermeister Paul Gärtner 
Sprechstunde: nur nach tel. Vereinbarung
Montag u. Freitag, 09.30 - 12.00 Uhr u. Mittwoch, 14.00 - 18.00 Uhr
e-Mail: p.gaertner@vg-bellheim.de 
 Tel.: 07272 7008-902

1. Beigeordneter Hermann-Josef Schwab
Sprechstunde:  Mittwoch von 15.00 - 18.00 Uhr
nur nach tel. Vereinbarung unter  Tel. 07272 7008-901
e-Mail: hermann-josef.schwab@vg-bellheim.de
Beigeordneter Harald Walter
Sprechstunde: Mittwoch von 15.00 - 18.00 Uhr
nur nach tel. Vereinbarung unter  Tel. 07272 7008-901
Beigeordneter Rüdiger John
Sprechzeiten nur nach tel. Vereinbarung Tel.: 07272 7008-904
e-Mail:  ruediger.john@vg-bellheim.de
Seniorenbeauftragter Kurt Gensheimer
Sprechstunde nur nach tel Vereinbarung  Tel: 07272 7008-903
 Mittwoch von 15.00 – 16.30 Uhr

Glückwünsche

Unsere Glückwünsche
17.04. Brigitte Lotter 70 Jahre
18.04. Michael Müller 70 Jahre
19.04. Elsbeth Dilger 90 Jahre
19.04. Anna Keber 90 Jahre
20.04. Waltraud Stadler 70 Jahre
22.04. Irene Steiff 85 Jahre
22.04. Rosita Sklenarikova 70 Jahre
Hinweis:
Derzeit können coronabedingt bis auf Weiteres keine persönlichen 
Gratulationen durch die Vertreter der Ortsgemeinden bzw. der Ver-
bandsgemeinde Bellheim durchgeführt werden.
Wir bitten Sie hierzu um Ihr Verständnis.

Aus der Gemeinde

Angebot zur Unterstützung der 
Impfanmeldung für Seniorinnen und Senioren
Seniorinnen und Senioren aus Bellheim über 80 Jahre, die zur ers-
ten Welle der Corona Impfung gehören, aber nicht selbst oder über 
andere Hilfspersonen einen Impftermin über die zentrale Telefonnum-
mer oder die Webseite des Landes vereinbaren können, können sich 
an die Gemeinde Bellheim wenden.
Sie rufen dazu den Seniorenbeauftragten Kurt Gensheimer 07272/6542 
oder den 1. Beigeordneten Hermann-Josef Schwab 07272/7008-905 
an, bevorzugt werktags zwischen 11 und 12 Uhr.
Anschließend erhalten Sie den Fragebogen, der auf der Anmelde-
seite des Landes benutzt wird, ebenso wichtige Informationen zum 
Datenschutz und eine Einwilligungserklärung. Bei der Übergabe oder 
telefonisch wird vereinbart, wann der ausgefüllte Fragebogen wie-
der abgeholt werden kann. Eine persönliche, direkte Betreuung in 
der Wohnung beim Ausfüllen ist wegen des Infektionsschutzes nicht 
möglich.
Die Gemeinde nimmt die Anmeldung dann auf der Webseite des Lan-
des für die Betroffenen vor, diese erhalten die Impftermine und die für 
die Impfung notwendigen Informationen schriftlich direkt vom Land 
Rheinland-Pfalz.

Angebot Fahrdienst  
zum Impfzentrum Wörth

Die Gemeinde Bellheim organisiert nach ihren Möglichkeiten einen 
Fahrdienst zum Impfzentrum Wörth für Seniorinnen und Senioren, die 
weder selbst fahren, noch den öffentlichen Personennahverkehr nut-
zen können.
Dazu stellt die Gemeinde den Bürgerbus zur Verfügung, als Fahrerin-
nen/Fahrer gibt es Freiwillige. Diese begleiten die Impfwilligen auch zur 
Impfung, wenn dies gewünscht wird. Während der Fahrt ist immer eine 
FFP2-Maske zu tragen.
Da wegen des Infektionsschutzes immer nur eine Person gefahren wer-
den kann, können nicht alle Fahrwünsche erfüllt werden. Die Gemeinde 
wird aber versuchen, weitere Fahrgelegenheiten zu organisieren. Die 
betroffenen Personen müssen aber ggf. auf Taxiunternehmen verwie-
sen werden. Es wird auch daran erinnert, dass in bestimmten Fällen 
auch die Krankenkassen den Transport bezahlen, bitte wenden Sie 
sich hier an Ihre hausärztliche Praxis.
Personen mit einem Impftermin in Wörth, die den Fahrdienst in 
Anspruch nehmen wollen, wenden sich bitte frühzeitig telefonisch an 
den Seniorenbeauftragten Kurt Gensheimer, Tel. 07272/6542, wenn 
möglich vormittags zwischen 11 und 12 Uhr.
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Neues Kursangebot: „Pilates und mehr“ im Wald
ist ein Workout an frischer Luft für den ganzen Körper mit Elementen 
aus Pilates, Qigong, (Nordic) Walking, Funktionsgymnastik und Faszi-
entraining - ein neues Format, was Trainerin Astrid Forster coronabe-
dingt momentan als Einzeltraining anbietet.
Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Auf Wünsche der Teilnehmer 
wird gerne eingegangen.
Termine und Dauer des Trainings nach telefonischer Absprache.
Kosten: 60 Minuten = 30 Euro für Mitglieder des TV Jahn
60 Minuten = 35 Euro für Nichtmitglieder
Kontakt: Astrid Forster
Tel. 0160-4647101 oder per Mail an: astridforster1000@gmail.com

Bestell, Abhol- und Lieferservice:
Die Bücherei bietet auch weiterhin nach vorheriger telefonischer Ter-
minabsprache einen Abhol- und Lieferservice zur Medienausliehe 
an. Sie können telefonisch oder per Mail eine Liste mit Bücher- und 
Medienwünschen, gerne auch nach Thema (z.B. Krimis /Thriller für 
Erwachsene oder Bilderbücher für Kinder) an die Bücherei richten. 
Für die Übergabe der Medientasche vor der Bücherei vereinbaren wir 
einen festen Abholtermin mit Ihnen. Sollte es Ihnen nicht möglich sein 
zur Bücherei zu kommen, bieten wir nach Absprache auch einen Lie-
ferdienst nach Hause an.
Terminvereinbarung:
Sie erreichen uns während der Schließzeit telefonisch montags, diens-
tags, donnerstags und freitags jeweils von 14:30 - 18:00 Uhr, sowie 
dienstags und freitags von 10:00 - 12:00 Uhr. Gerne können Sie uns 
auch eine Email schreiben: r.best@vg-bellheim.de
Wir bestätigen Ihnen den Termin dann telefonisch oder per Mail. Ohne 
vorherige Terminbestätigung ist der Büchereibesuch nicht möglich.
Wann die Gemeindebücherei wieder öffnen kann, hängt von der gel-
tenden Allgemeinverfügung des Landkreises Germersheim und von 
den geltenden Regelungen auf Landes- und Bundesebene ab.
Bitte informieren Sie sich telefonisch oder über die Homepage der 
Verbandsgemeinde Bellheim unter www.bellheim.de

Vereine und Gruppen

Solibrot-Aktion endet mit überragendem Ergebnis

Soli-Brot zum Frühstück - Soli-Brot zum Mit-
tagessen - Soli-Brot als Abendbrot Vesper.
Anders ist es nicht zu erklären, dass bei der 
„Solibrot-Aktion“ ein solch stolzer Geldbe-
trag zusammen gekommen ist.
Der Frauenbund Bellheim freut sich sehr, 

dass er an Misereor den Betrag von 500 Euro überweisen kann.
Denn jeden Tag satt werden ist für Millionen Menschen weltweit noch 
immer ein unerfüllbarer Wunsch.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei den Bäckereien Hoffelder und 
Walther, dass wir hier unsere Spendenkässchen aufstellen durften und 
natürlich bei allen Solibrot-Käufer*innen!

Sportvereine

TV Jahn Bellheim e.V.
Neue Inlineskate-Kurse 2021

Jetzt wird wieder losgerollt!
Die Inlineskate-Kurse können leider coronabedingt 
nur als Einzelkurse bzw. Familienkurse stattfinden. 

Der Vorteil ist, dass individuell auf das Können und die Wünsche der 
Teilnehmer eingegangen werden kann.
Mögliche Inhalte:
Richtiges Anziehen der Schutzkleidung, Falltechnik, verschiedene 
Bremstechniken, Fahr- und Kurventechniken, für Fortgeschrittene 
auch Training am Berg, Rückwärtsfahren, Sprünge, diverse Tricks usw.
Kosten pro Kurs (ein Termin = 90 Minuten):
1 Person Einzelunterricht 45 Euro für TV Jahn-Mitglieder, sonst 50 
Euro
2 Personen aus einer Familie 70 Euro
3 Personen aus einer Familie 100 Euro
4 Personen aus einer Familie 130 Euro
(z.B. auch Eltern/Kind-Kombi möglich)
Jeder Teilnehmer ist für die Dauer des Kurses mit einer Kurzmitglied-
schaft im TV Jahn Bellheim versichert.
Kursort und Termin werden mit den Teilnehmern telefonisch ver-
einbart.
Zum Kurs bitte Inlineskates und komplette Schutzausrüstung mitbrin-
gen
(= Handgelenk-, Ellbogen-, Knieschoner sowie einen Helm).
Anmeldungen und nähere Infos bei Astrid Forster:
Tel. 07272-774826 oder per Mail an: astridforster1000@gmail.com 
(bei Mail bitte Tel. angeben zwecks Terminabstimmung)

   

Kontaktieren Sie uns: 

Norbert Ullmer 
Tel. 0170 1842290 
Alexander Brüggemann 
Tel. 0170 1862290
Tel. 06347 97208-0 | info@u-b-werbung.de
Spanierstraße 70 | 76879 Essingen in der Pfalz/SÜW

Auto-Welt

Mit unserer Premium-Rubrik  
„AUto-Welt“ präsentieren wir  
im 4-wöchigen Turnus Ihren Betrieb mit aktuellem 
Content, wie z.B. Reifenwechsel, Zweirad,  
Quad & Co., Tankstellen, Waschanlagen,  
Auto Welt.
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buchen!*

eRscheiNUNgsPlAN
PRemiUm-RUBRikeN

oder unter archiv.wittich.de/199

Vermietung der Ferienwohnung
ab 5 Übernachtungen

Preis für 2 Personen 45,- €
für jede weitere Person 15,- €

Haustiere sind nicht erlaubt!

XXXXFerienwohnung Iris Kiefer
Medardusstraße 43 · 66693 Mettlach-Nohn · Tel. (06868) 180 120

i.kiefer@t-online.de

Modern eingerichtete, abgeschlossene Komfort-Ferienwohnung für 2-4 Personen, 70 qm. Sepa-
rater Eingang, Diele, Wohnraum mit offener Küche, 2 Schlafzimmer, Designer-Duschbad. Teilüber-
dachte Terrasse mit unverbautem Blick bis Frankreich und Luxembourg, Grillplatz. Sehr ruhige 
Lage. Parkplatz direkt vor der Wohnung. Keine Kurtaxe!
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Aus der Gemeinde

Fahrten zur Corona-Impfung!
Gerade in schwierigen Zeiten lernt man die Vorzüge, die sich 
einem bieten, zu schätzen, so auch in der Coronapandemie. 
Bereits im letzten Jahr haben wir festgestellt, dass die sozialen 
Strukturen in Ottersheim intakt sind, keiner unserer Bürger war auf 
die von der Gemeinde angebotene Hilfe beim Einkauf etc. ange-
wiesen. Die Hilfen innerhalb der Familie und durch Nachbarn sind 
beispielhaft. Dafür unseren herzlichen Dank an Alle. Trotzdem ist 
es natürlich wichtig, dass auch bei den Fahrten nach Wörth ins 
Impfzentrum sichergestellt wird, dass kein Bürger durch das sozi-
ale Netz rutscht. Jeder Ottersheimer Impfwillige muss Gelegenheit 
bekommen, nach Wörth zu kommen.

Die Hilfsbereitschaft der Ottersheimer ist auch in diesem Punkt 
groß. Mehrere Personen haben unabhängig voneinander angebo-
ten, kostenlose Fahrdienste zu übernehmen, sofern keine andere 
Möglichkeit besteht, nach Wörth ins Impfzentrum zu gelangen.
Sollten Sie eine Fahrgelegenheit ins Impfzentrum oder Hilfe beim 
Anmelden zu einem Impftermin benötigen, melden Sie sich bitte 
bei der Seniorenbeauftragten Esther Stadel 06348-919486 oder 
bei Ortsbürgermeister Gerald Job 06348-4103.

Hinweis zur Kostenübernahme der Fahrten durch die gesetz-
lichen Krankenkassen:
Die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen die Fahrten zu 
ambulanten Behandlungen (auch zum Impfen), sofern ein Schwer-
behindertenausweis mit den Merkzeichen aG, Bl oder H oder 
ein Pflegegrad 3 mit Mobilitätseinschränkungen oder Pflegegrad 
4 bzw. 5 vorliegen. Die Hausärzte können in diesen Fällen einen 
Transportschein (Taxischein) ausstellen, sofern aus medizinischen 
Gründen keine Fahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln möglich 
ist.

Ortsbürgermeister Gerald Job
Sprechstunde nur nach tel. Vereinbarung Privat Tel. 06348 4103
Seniorenbeauftragte  Esther Stadel                  
 Tel. 06348-919 486

Ortsgemeinde 
Ottersheim

Glückwünsche

Unsere Glückwünsche
In der Woche vom 16. bis 22. April 2021 haben wir keine Jubilare in 
der Gemeinde Ottersheim.
Hinweis:
Derzeit können coronabedingt bis auf Weiteres keine persönlichen 
Gratulationen durch die Vertreter der Ortsgemeinden bzw. der Ver-
bandsgemeinde Bellheim durchgeführt werden.
Wir bitten Sie hierzu um Ihr Verständnis

Aufgrund der aktuellen Lage bleibt die Gemeindebücherei Knittels-
heim auch weiterhin geschlossen, unter 06348/2473920 werden 
Bestellungen entgegen genommen und dann direkt nach Hause gelie-
fert. Wer Bücher zurück geben möchte, kann dies nach telefonischer 
Vereinbarung tun.

Ortsgemeinde 
Knittelsheim

Ortsbürgermeister Ulrich Christmann
Sprechstunde nur nach tel. Vereinbarung  Tel. 06348 251
 privat Tel. 0162 2549420
 Dienstag, im Gemeindehaus, 19.00 bis 20.00 Uhr

Glückwünsche

Unsere Glückwünsche
16.04. Waltraud Waldecker 80 Jahre
22.04. Hildegard Buch 70 Jahre
Hinweis:
Derzeit können coronabedingt bis auf Weiteres keine persönlichen 
Gratulationen durch die Vertreter der Ortsgemeinden bzw. der Ver-
bandsgemeinde Bellheim durchgeführt werden.
Wir bitten Sie hierzu um Ihr Verständnis.

Aus der Gemeinde

Gemeindebücherei Knittelsheim
Mit einiger Verspätung wurde die Verlosung unter allen Einsendungen 
des Adventskalender-Rätsels durchgeführt.
Insgesamt nahmen 30 Kinder der Grundschule Ottersheim-Knit-
telsheim daran teil, jede Teilnahme wurde mit einem kleinen Präsent 
honoriert. Außerdem gab es vier schöne Preise zu gewinnen, die Mar-
tina Faath aus der Bücherei und Susanne Arnold als Vertreterin der 
Grundschule gemeinsam unter allen Einsendungen verlost haben. Die 
Gewinner*innen werden ihre Preise in der Schule überreicht bekommen.

DATENSCHUTZ GEHT UNS ALLE AN...

Diskutieren Sie mit uns auf blog.wittich.de zu 
folgenden Themen:

• Datenschutz im Verein nach der DSGVO
• Datenschutzrichtlinie
• Auftragsverarbeitung
• Was dürfen wir denn mit den Daten unserer 

Mitglieder machen?
• Was darf denn jetzt eigentlich noch ans 

„Schwarze Brett“ oder in die Vereinszeitung?
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Kindergärten

Kath. Kindertagesstätte St. Josef, Zeiskam
Namenstag unserer Kita

Unser Kindergarten heißt „St. Josef“. Am 19. März feierten wir den 
Namenstag des heiligen Josef im Turnraum unserer Kita. Wir spra-
chen darüber wer Josef war: „Josef hatte einen schönen Namen. 
Er bedeutet: „Gott hat hinzugefügt“. Gott hatte Josef zu Maria und 
Jesus hinzugefügt. Er war der Ehemann für Maria und der Vater für 
Jesus. Als Zimmermann hatte er gearbeitet und für Maria und Jesus 
ein liebevolles Zuhause aufgebaut. Er spielte und lachte mit Jesus 
und wenn er traurig war nahm er ihn in die Arme und tröstete ihn.“
Nach einem Gebet wurden die traditionellen Hefebrezeln an die 
Kinder verteilt. Sie selbstgebastelten Gebetskärtchen konnte jedes 
Kind mit nach Hause nehmen. Ein schöner, feierlicher Vormittag 
ging zu Ende.

Ortsgemeinde 
Zeiskam

Ortsbürgermeisterin Susanne Lechner
Sprechstunde im Rathaus (aktuell nur nach tel. Vereinbarung)
immer mittwochs von 16.45-18 Uhr
Tel. Rathaus: 06347-8171 , Tel. privat 06347-918375   
Seniorenbeauftragter Traugott Günther
Tel: 06347 - 918100  E-Mail: seniorenbeauftragter@zeiskam.de 

Glückwünsche

Unsere Glückwünsche
In der Woche vom 16. bis 22. April 2021 haben wir keine Jubilare in 
der Gemeinde Zeiskam.
Hinweis:
Derzeit können coronabedingt bis auf Weiteres keine persönlichen 
Gratulationen durch die Vertreter der Ortsgemeinden bzw. der Ver-
bandsgemeinde Bellheim durchgeführt werden.
Wir bitten Sie hierzu um Ihr Verständnis

Aus der Gemeinde

Unterstützung bei der Impfanmeldung 
und Fahrten zur Corona-Impfung!

+

Viele Mitbürger leisten hier bereits Nachbarschaftshilfe, das ist toll 
und ein klares Zeichen der funktionierenden Gemeinschaft in Zeis-
kam. 
Das Angebot des Seniorenteams ergänzt unsere guten sozialen 
Strukturen und schließt eine mögliche Lücke:

Seniorinnen und Senioren aus Zeiskam, die über 80 Jahre sind 
und Unterstützung bei der Impfanmeldung benötigen und/oder auf 
einen Fahrdienst zum Impfzentrum angewiesen sind, können sich 
beim Seniorenbeauftragten Traugott Günther unter 06347-918100 
melden!

Noch ein Hinweis: Die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen 
die Fahrten zu Impfterminen, sofern ein Schwerbehindertenaus-
weis mit den Merkzeichen aG, BI oder H oder ein Pflegegrad 3 mit 
Mobilitätseinschränkungen oder Pflegegrad 4 bzw. 5 vorliegt. Die 
Hausärzte können in diesen Fällen ein Transportschein ausstellen, 
sofern aus medizinischen Gründen keine Fahrt mit den öffentli-
chen Verkehrsmitteln möglich ist.

Beide haben erklärt weiterhin zur Verfügung zu stehen. Nach dem 
„Gesetz zur Abmilderung der Folgen der Covid-19 Pandemie im Zivil-, 
Insolvenz- und Strafverfahrensrecht“ bleiben alle Personen, die hätten 
gewählt werden müssen, weiterhin kommissarisch im Amt.
b) Weitere Vorstandsmitglieder:
• Handball-Jugendleiter: Heiko Messemer
• Vorsitzende des Fachbereichs Turnen: Janine Glatz
• Handballabteilungsleiter- aktiv: Jochen Hilsendegen
• Pressewart: Jürgen Weimann
• Beisitzer - Turnen: Carmen Jennewein
• Beisitzer - Handball: Dieter Bauchhenß
• Beisitzer - Veranstaltungen: Rainer Job
• Beisitzer - Clubhaus: Dirk Föhlinger
c) Kassenprüfer
• Kassenprüfer bisher: Andreas Langenmair und Jürgen Bauchhenß
Beide haben erklärt weiterhin zur Verfügung zu stehen. Nach dem 
„Gesetz zur Abmilderung der Folgen der Covid-19 Pandemie im Zivil-, 
Insolvenz- und Strafverfahrensrecht“ bleiben alle Personen, die hätten 
gewählt werden müssen, weiterhin kommissarisch im Amt.
Informationen
• Mitgliederversammlung: Je nachdem wie lange die Einschränkun-
gen noch andauern wird die Mitgliederversammlung später im Jahr 
nachgeholt oder komplett entfallen. Dann würde erst im Jahr 2022 die 
nächste Mitgliederversammlung stattfinden.
• Newsletter: Neueste Nachrichten rund um den TVO gibt es immer 
aktuell im TVO-Newsletter. Um den TVO Newsletter zu empfangen 
musst du dich einfach nur für die WhatsApp-Broadcast-Liste des TVO 
anmelden. Das geht ganz einfach:
1. Die Nummer des 1. Vorsitzenden Alexander Müller (01525-3176279) 
in deinem Telefonbuch speichern
2. Eine WhatsApp-Nachricht mit folgendem Inhalt an den 1. Vorsit-
zenden senden:
START TVO News „dein Vorname“ „dein Nachname“

Sportvereine

TVO (Turnverein Ottersheim)
www.tv-ottersheim.de

Mitgliederversammlung 2021
Am Samstag, 20.03.21, wäre eigentlich die Mitglieder-
versammlung des TVO gewesen. Da eine Präsenzver-

anstaltung zur Zeit nicht möglich ist und eine Online-Veranstaltung vor 
allem bzgl. Neuwahlen schwierig umzusetzen gewesen wäre, werden 
wir in den nächsten Wochen die Berichte aus der Vorstandschaft und 
den Abteilungen im Amtsblatt veröffentlichen.
Bericht des 1. Vorsitzenden - Teil 2
Im letzten Amtsblatt war bereits über einen Teil der Aktivitäten und 
Aktionen im letzten Jahr berichtet worden. Nachfolgend die Komplet-
tierung dieser Übersicht:
• Ende des Jahres wurde der Mitgliederbrief “Wir sind der TVO #zam-
mehalde“ versendet, in dem den Mitgliedern für ihre Treue und Unter-
stützung gedankt wurde.
• Im Clubheim wurden Duschen und Wasserleitungen saniert. Diese 
Maßnahme war zwingend nötig, ansonsten hätten die Duschen nicht 
mehr benutzt werden dürfen.
• Mit der Faschingsaktion 2021 “Fasching to go“ wurde eine Piraten-
rallye durch Ottersheim durchgeführt.
Neuwahlen
a) Vorstandschaft
Im Jahr 2021 hätten gewählt werden müssen:
• 1. Vorsitzender (bisher: Alexander Müller)
• Kassenwart (bisher: Volker Seibel)
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TC ’86 Zeiskam e.V.
Aktuelles

1. Aufgrund der Corona Pandemie finden aktuell 
keine Arbeitseinsätze statt.
2. Aus demselben Grund wird das Clubhaus nicht bewirtet sein.
3. In dieser Woche werden die Plätze für die Saison bereitgemacht. Es 
ist geplant, dass ab 25.04. die Freiluftsaison eröffnet wird.
Achtung: Bitte auf Hygiene- und Abstandsregeln achten!
Nur Einzelspiele erlaubt!
4. Mitgliederversammlung 2021
Die derzeitigen Corona-Schutzmaßnahme lassen solch eine Veran-
staltung derzeit nicht zu. Es ist geplant, zu einem späteren Zeitpunkt 
eine Versammlung abzuhalten. Möglicherweise im Freien auf der Ten-
nisanlage - natürlich mit ausreichendem Abstand.
Konkretere Infos folgen zu gegebener Zeit über die bekannten Medien.
Platzwart
Der TC Zeiskam sucht einen Platzwart. Interessierte können sich 
bewerben unter info@tennisclub-zeiskam.de oder Tel. 06347 / 8335
Nähere Infos können bei Hermann Hilbert (Tel. 06347 - 8335) erfragt 
werden.

TB Jahn Zeiskam e.V.
Abt. Turnen

Viel Arbeit für den Osterhasen
Die Ostereiersuche über Google Maps kam sehr gut 
an. Der TB Jahn Hase hatte vom 01.04.-05.04. im 
Dorf 108 Eier und 12 Osternester versteckt, diese 

120 Verstecke konnten die Kinder über Google Maps suchen. Sobald 
man auf ein Nest stieß, wurde man mit einer Süßigkeit belohnt. Diese 
Aktion kam so gut an, dass der Hase über die 5 Tage die 12 Nester 
dreimal auffüllen musste.
Wir freuen uns, dass die Aktion so gut ankam.

Mitteilungen anderer Behörden

Kreisverwaltung Germersheim informiert
Verstärkerbusse rollen wieder  

durch den Landkreis Germersheim
Am Montag begannen auch die weiterführenden Schulen mit Präsenz-
Wechselunterricht, nun sind auch wieder die sogenannte Verstärker-
busse im Einsatz.
Die Verstärkerbusse folgen den regulären Buslinien und bieten damit 
fast doppelt so viele Sitzplätze. Das trägt nicht nur zur Sicherheit der 
Mitfahrenden bei, es mindert auch das Ansteckungsrisiko.
Damit keine Engpässe trotz Wechselunterricht entstehen, bitten wir 
alle Schülerinnen und Schüler, die die nachfolgenden Buslinien zu 
nutzen und sich gleichmäßig auf die beiden Fahrzeuge zu verteilen. 
Die Maskenpflicht bleibt natürlich bestehen. Wir bitten um Einhaltung. 
Wir appelieren, das Angebot der freiwilligen Selbsttests zu nutzen und 
dadurch den Schulalltag für alle sicherer zu machen.
Nähere Informationen zu den Fahrten der Verstärkerbusse finden Sie 
unter: www.kreis-germersheim.de, Suchwort: Verstärkerbusse.

Job-Café digital der Jugendberufshilfe  
- Berufe im Handwerk

Die Jugendberufshilfe im Landkreis Germersheim bietet im Rahmen 
einer Videokonferenz mit dem Job-Café digital allen interessierten 
Jugendlichen Information und Unterstützung an. Themenschwerpunkt 
der digitalen Informationsveranstaltung am Donnerstag, 22.04.2021, 
um 14 Uhr sind Berufe im Handwerk.
Weitere Informationen und Anmeldung über Christian Matheis - Koor-
dination Jugendberufshilfe, c.matheis@kreis-germersheim.de, mobil 
0151-64976757. Die Zugangsdaten zum Job-Café digital gehen den 
Jugendlichen nach Anmeldung per E-Mail zu.

Fit fürs Ehrenamt in der Kinder- und Jugendarbeit
Nächste Jugendleiterausbildung startet Ende April (Germ. 
08.04.2021)
Die Jugendleiter/In-Card (JuleiCa) gibt es diesmal auf digitalem Weg im 
Rahmen eines Online-Seminars. Anmelden können sich Interessierte 
ab 16 Jahren, die entweder bereits in der Jugendarbeit aktiv sind oder 
sich künftig ehrenamtlich in einem Verein engagieren möchten.
Die Schulung besteht aus neun Einzelterminen: sieben online an 
Werktag-Abenden und zwei als Tagesveranstaltung an Samstagen. In 
eigener Regie ist noch ein Erste-Hilfe-Kurs zu besuchen. Die Seminar-
gebühr beträgt 45 Euro pro Person. Zum Erwerb der „JuleiCa“ ist die 
Teilnahme an allen Seminartagen erforderlich. 
Der Auftakt ist am 29. April um 19 Uhr.

Spende
Sicherheitsüberlegungen waren der Anlass für abschließbare Fens-
tergriffe im Erdgeschoss unserer Kita. Die Schreinerei Peter Ullmayer 
hat die Griffe geliefert und gleich montiert. Alles kostenlos. Dafür dem 
Geschäftsführer Peter Ullmayer und Papa eines Kita-Kindes herzli-
chen Dank.

Vereine und Gruppen

Landfrauenverein 
LEB - Ländliche 

Erwachsenenbildung
Aktuelles

2. Onlinevortrag der Milag am 22.04.2021 um 19 Uhr
„Anti-Aging für die Knochen“ - Online-Vortrag zur Knochenge-
sundheit
In einer ca. 1,5-stündigen, abwechslungsreichen Fortbildung erfahren 
Sie online, welchen Einfluss ihr Lebensstil auf die Knochengesundheit 
hat. Insbesondere die Ernährung mit Calcium und Vitamin D stehen 
hier im Mittelpunkt. Sie können in jedem Alter und in jeder Lebens-
situation etwas für ihre Knochen tun - während dem Vortrag erhalten 
Sie alltagstaugliche Tipps, die kinderleicht umzusetzen sind. Fragen 
stellen funktioniert auch digital hervorragend - Anregungen und Mit-
wirkung sind willkommen, aber nicht zwingend notwendig. Als klei-
nen Bonus erhalten Sie mit kleinen Videos Rezeptvorschläge. Yvonne 
Riede wird durch den Vortrag führen.
Anmeldungen bitte direkt per Email an Carina Rühl: suedpfalz@land-
frauen-pfalz.de. Sie benötigen eine gültige E-Mail-Adresse und eine 
Internetverbindung zur Teilnahme. In den Tagen vor der Veranstaltung 
erhalten Sie einen Link - ab 15 Minuten vor Veranstaltungsbeginn kön-
nen Sie mit einem Klick auf den Link direkt zugeschaltet werden. Die 
Fortbildung ist kostenfrei, Rezepte und ein Handout sind inklusive.

ADFC Allgemeiner Deutscher Fahrradclub
Noch bis 22.04. Radweg-Mängel melden

Im Rahmen der Aktion #besserRadfahren des Südwestfunks (SWR) 
kann man noch bis 22. April Gefahrenpunkte und Mängel für den Rad-
verkehr im Internet melden.
https://www.swr.de/radfahren/besser-radfahren-im-suedwesten-100.
html
Das betrifft nicht nur Radwege und Wirtschaftswege, sondern z.B. 
auch fehlende Radverkehrsanlagen wie Radstreifen und Schutzstrei-
fen, fehlende oder schlechte Fahrradabstellanlagen (z.B. Felgenkiller), 
auch mit Blick auf das Umsteigen in den ÖPNV.
Auch mangelnde Wartung bei der Radwegweisung oder unzurei-
chende Betreuung von Abstellanlagen an Bahnhöfen („bei uns ist alles 
voller Schrotträder“) gehören dazu, ebenso Probleme bei der Mit-
nahme von Fahrrädern im ÖPNV.
Die Einträge werden im Auftrag des SWR von Fachleuten ausgewertet 
und mit den zuständigen Stellen besprochen.

Sportvereine

1. Budo-Club 1978 Zeiskam e.V.
Köhler startete  

beim Online Kataturnier in Italien
Am 27. März startete Reinhard Köhler mit seinem 

Katapartner Jürgen Mohr bei einem internationalen Judo Kata A-Tur-
nier, das auf Grund der momentanen Einschränkungen wegen der 
Covid 19 Pandemie online veranstaltet wurde. Normalerweise treffen 
sich die Athleten im italienischen Pordenone (Venetien), auf der Matte. 
Dieses Jahr mussten die Athleten ein aktuelles Video, in dem ein aktu-
eller Geheimcode durchweg zu sehen war, einschicken. Unter den 22 
startenden Paaren aus Europa und einem aus Kanada, belegten die 
Beiden einen 12. Platz mit 376 Punkten in der Katame no Kata (Kata 
der Kontrolletechniken). Insgesamt waren vier deutsche Paare mit im 
Wettbewerb, wobei nur die amtierenden deutschen Meister in der End-
abrechnung noch vor den beiden Pfälzern standen. Das war unter den 
gegebenen Umständen und der Konkurrenz der vielen europäischen 
Topathleten ein beachtlicher Erfolg. Die beiden waren mit Abstand die 
ältesten Teilnehmer, umso mehr waren sie über die erreichte Platzie-
rung stolz. Nach dem Motto, „nach dem Turnier ist vor dem Turnier“, 
wird weiterhin der Input aus dieser hochkarätig besetzten Veranstal-
tung mitgenommen, um im Training sich weiter zu verbessern.
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Gerne können auch vorab Fragen auf Facebook, per E-Mail an tho-
mas.hitschler@bundestag.de oder auf Twitter mit dem Hashtag #Frag-
DenHitschler gestellt werden.
Thomas Hitschler: Telefonische Bürgersprechstunde
Für alle Interessierten bietet der südpfälzische Bundestagsabgeord-
nete Thomas Hitschler (SPD) wieder eine telef. Bürgersprechstunde 
an. Bürgerinnen und Bürger können sich sowohl bei politischen wie 
auch persönlichen Anliegen telefonisch an den Abgeordneten wenden 
und über die aktuelle Corona-Situation sowie über Themen der Bun-
despolitik und des Wahlkreises diskutieren.
Die nächste Telefonsprechstunde findet statt am Dienstag, 20. April 
2021, 08:00 bis 09:30 Uhr. Alle Interessierten melden sich unter der 
Telefonnummer 030 227 78700.
Landtagsabgeordnete Dr. Katrin Rehak-Nitsche (SPD): Telefons-
prechstunde
Die Abgeordnete im Landtag von Rheinland-Pfalz, Dr. Katrin Rehak-
Nitsche, schätzt den persönlichen Austausch, der derzeit wegen 
den Schutzbestimmungen nur begrenzt möglich ist. Daher bietet 
die Abgeordnete am 20. April wieder eine Telefon-Sprechstunde an, 
Uhrzeit: 17:00 - 18:00 Uhr. Wenn Sie ein Anliegen haben, melden Sie 
sich gerne für die Sprechstunde an. Das Bürgerbüro steht per Email: 
buero@rehak-nitsche.de, bzw. telefonisch (Tel. 07271/5088088) zur 
Verfügung.

CDU
Thomas Gebhart: Online-

Bürgersprechstunde
Der südpfälzische Bundestagsabgeordnete Dr. Thomas Gebhart bie-
tet am Donnerstag, 22.4.2021, von 15.00 bis 16.00 Uhr eine Online-
Bürgersprechstunde aus Berlin an. Interessierte können sich gerne mit 
ihren Anliegen und Fragen zu aktuellen politischen Themen an den 
Abgeordneten wenden. Zugang zum Chat erhalten Interessierte unter 
thomas-gebhart.de

AfD
Landtagsabgeordneter Matthias Joa (AfD)
Bürgersprechstunde
Der AfD-Landtagsabgeordnete Matthias Joa bietet am Montag, 19. 
April 2021 von 10 - 14 Uhr eine Telefonsprechstunde an. Online-
Gesprächstermine und persönliche Terminabsprachen können unter 
Tel: 07271/7698967 oder per E-Mail unter 
Buergersprechstunde@alternative-ger.de vereinbart werden.

Ende des redaktionellen Teils

Anmeldungen nimmt beim Kreisjugendamt Germersheim Jea-
nette Zikko-Giessen entgegen, 
Tel. 07274/53-372,
 E-Mail: j.zikko@kreis-germersheim.de. 
Dort gibt es auch weitere Informationen.

Aufsichtspflicht und Haftung  
bei Kindern und Jugendlichen

Digitaler Informationsabend für Ehrenamtliche (Germ. 07.04.2021)
Der Kreisjugendring Germersheim e. V. und das Jugendamt der Kreis-
verwaltung Germersheim laden am Montag, 3. Mai 2021, von 18.30 
bis 21.15 Uhr zu einem Webinar zum Thema „Aufsichtspflicht, Haf-
tungs- und Versicherungsrecht für Jugendgruppenleiter*innen“ ein.
Der Teilnahmebetrag für die Online-Veranstaltung beträgt 5 Euro. 
Anmeldung nimmt beim Kreisjugendamt Jeanette Zikko-Giessen 
entgegen, Tel. 07274/53-372, E-Mail: j.zikko@kreis-germersheim.de.

Aus Kreis und Region

Energietipp  
der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz

Haus ohne Keller?
Der Keller gehört zum Haus traditionell dazu - zumindest im größten 
Teil Deutschlands. Trotzdem lassen auch in Deutschland einige Bau-
familien den Keller weg, meist aus Kostengründen. Denn vor allem, 
wenn wegen ungünstigen Bodenverhältnissen, hohem Grundwas-
serpegel oder in Hochwassergebieten in einer sogenannten „weißen 
Wanne“ gebaut werden muss, um das Fundament trocken zu halten, 
ist ein Keller ein großer Baukostenfaktor.
Vor der Entscheidung für einen Keller ist es besonders wichtig, ein 
Bodengutachten einzuholen. Und vor der Entscheidung gegen einen 
Keller sollte der Bauherr genau überlegen, ob er den fehlenden Raum 
später vermissen wird. Fragen zu allen Details des Energiesparens im 
Alt- und Neubau beantworten die Energieberater der Verbraucherzen-
trale RLP in einem persönlichen Beratungsgespräch nach telefoni-
scher Voranmeldung.
Die nächsten Beratungstermine finden am Mittwoch, den 28.04.21 
von 16 - 18.15 Uhr in Kandel statt.
In Germersheim finden die nächsten kostenlosen Beratungstermine 
am Freitag, den 30.04.21 von 8.30 bis 13 Uhr statt.
Die Beratungen werden aktuell für alle Standorte telefonisch durch-
geführt. Die Beratung ist kostenfrei. Eine Terminvereinbarung ist dafür 
erforderlich unter 0800/6075600 (kostenlos).
Für weitere Informationen und einen kostenlosen Beratungster-
min:
Energietelefon Rheinland-Pfalz: 0800 / 60 75 600 (kostenfrei) montags 
von 9 bis 13 und 14 bis 18 Uhr, dienstags und donnerstags von 10 bis 
13 und 14 bis 17 Uhr.

Sonstige Nachrichten

Hinweis zu Textveröffentlichungen 
während der Corona-Pandemie

An alle Einsender von Artikeln!
Aufgrund der immer noch akuten Lage, bitten wir Sie eindring-
lich den Umfang Ihrer Textbeiträge auf das Nötigste zu beschrän-
ken und auf umfangreiche Berichterstattungen zu verzichten. Wir 
geben unser Bestes das Erscheinen aller Amts- und Mitteilungs-
blätter auch weiterhin sicherzustellen und zählen hierbei auf Ihre 
Mithilfe!
Wir bitten um Verständnis, sollten Texte nicht in dem eingesand-
ten Umfang veröffentlicht werden. Sobald es hierbei Lockerungen 
gibt, werden wir Sie schnellstmöglich informieren!
Bleiben Sie gesund!

Redaktion, LINUS WITTICH Medien KG

SPD
Facebook Video-Live-Chat mit Thomas Hitschler
Digitale Sprechstunde am 15. April ab 12:30 Uhr
Am Donnerstag, dem 15. April, lädt der südpfälzische Bundestagsab-
geordnete Thomas Hitschler (SPD) ab 12:30 Uhr erneut zur digitalen 
Sprechstunde im Facebook Video-Live-Chat ein. Bürgerinnen und 
Bürger, die der Fanseite von Thomas Hitschler folgen oder sich ab 
12:30 Uhr auf der Seite www.facebook.com/thomashitschler befin-
den, können live Fragen eingeben, die der Abgeordnete direkt im 
Videochat beantwortet.

Dem Leben einen würdigen Abschluß geben ...  

Bestattungen Fritz Lutz | Riethstraße 4b | 76879 Ottersheim  
Telefon 06348 91 91 36 | Fax 06348 91 91 37  

GARTENSERVICE 
Professioneller Gärtner bietet an:

Baum-, Sträucher- und Heckenrückschnitte, Rodungen,  
Fällungen, Rollrasen verlegen u. v. m. – alles inkl. Abtransport

flexibel – zuverlässig – kurzfristig möglich – Tel. 01 78 / 6 96 15 17
#

#

Jetzt online buchen 
und gestalten:
anzeigen.wittich.de

Farbanzeigen fallen auf!
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FORD 
CARSHARING

Sie wünschen weitere Informationen? Bitte sprechen Sie uns an!

IHRE VORTEILE:
• deutschlandweit verfügbar 
• unkompliziert, planbar und flexibel 
• keine monatliche Grundgebühr

JETZT ANMELDEN FÜR EINMALIGE € 
Anmeldung Sonderpreis von 01.03. - 30.09.2021
Normalpreis 49,00 Euro

9.90.

Hier registrieren:

Altes Rathaus - Ludwigsstraße 18

Autohaus Flick - Schwarzwaldstraße 5
Inh. M.Stuppert

www.ford-carsharing.de

Hier registrieren:
Neu! Jetzt in der Stadt Hagenbach
Altes Rathaus, Ludwigstraße 18
Autohaus Flick, Schwarzwaldstraße 5
Inh. M. Stuppert

In Germersheim
Tourismus-, Kultur- und Besucherzentrum Weißenburger Tor
Paradeplatz 10, 76726 Germersheim

www.ford-carsharing.de

Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen

Ihre Anzeige online buchen: 
anzeigen.wittich.de

Sie können sich auch direkt an den Verlag wenden:
anzeigen@wittich-foehren.de

Telefon: 0 65 02 / 91 47-0

   

Besondere Tage besonders ehren.

Kommunions- und

Konfirmationsanzeigen.

Danke 
sagen!

Treffpunkt 
Deutschland.de

Reise-
Portal

Bellheim

Heimat neu entdecken

Mit den kostenlosen Reisemagazinen 
der Treffpunkt Deutschland Reihe 
erhalten Sie den perfekten Begleiter 
für Ihren nächsten Ausflug oder Urlaub.

   

Kontaktieren Sie uns: 

Norbert Ullmer 
Tel. 0170 1842290 
Alexander Brüggemann 
Tel. 0170 1862290
Tel. 06347 97208-0 | info@u-b-werbung.de
Spanierstraße 70 | 76879 Essingen in der Pfalz/SÜW

Bauen - Wohnen - Leben

Jetzt 
buchen!*
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Mit unserer Premium-Rubrik  
„BAUeN - WohNeN - leBeN“  
präsentieren wir im 4-wöchigen Turnus  
Ihren Betrieb mit aktuellem Content, wie z.B.
Sanitär, Heizung, Klima; Bodenbeläge;  
Urlaub/Einbruch; Bauen, Wohnen, Leben;  
Whirlpool und Sauna.

eRscheiNUNgsPlAN
PRemiUm-RUBRikeN

oder unter archiv.wittich.de/199

onlineonlineonlineonlineonlineonlineonlineonline
günstigdruckenJetzt günstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstig

Wahnsinn!Diese Preise sind der 

Druckkosten vergleichen und bares Geld sparen!

Ihre Onlinedruckerei von LINUS WITTICH Medien 
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Queichheimer Hauptstraße 247 - 76829 Landau - Tel. (06341) 95 65 0 - www.antretter-und-zittel.de

ANTRETTER  
& ZITTEL G

m
b

H Bad und  
Wärme ·  
seit 1968

Bad
ü 60-Plus-Bad
ü Komplettbäder
ü individuelle Lösungen

ü Planung in 3D
ü  Trinkwasser- 

aufbereitung

Wärme
ü  innovative  

Heizungsanlagen
ü  Solar und  

Photovoltaik

ü Klimageräte
ü  Kunden- und  

Notdienst
ü Wartungsverträge

Wärme und Bäder
Innovation und Service

An der Hochschule 1, 76726 Germersheim 
Telefon: 0 72 74 / 13 42, Telefax: 0 72 74 / 7 66 65

 Internet: www.mathes-shk.de

und Bäderprofis -

- Die Wärmeprofis

Allen Besuchern des Germersheimer Straßenfestes 
wünschen wir ein schönes Wochenende

Wärme und Bäder
Innovation und Service

An der Hochschule 1, 76726 Germersheim 
Telefon: 0 72 74 / 13 42, Telefax: 0 72 74 / 7 66 65

 Internet: www.mathes-shk.de

und Bäderprofis -

- Die Wärmeprofis

Allen Besuchern des Germersheimer Straßenfestes 
wünschen wir ein schönes Wochenende

Bäder, Bäder, Bäder, seniorengerecht, behindertengerecht, nur 
vom Spezialisten, mit eigenem Fliesenleger, rufen Sie uns an.

   

Kontaktieren Sie uns: 

Norbert Ullmer 
Tel. 0170 1842290 
Alexander Brüggemann 
Tel. 0170 1862290
Tel. 06347 97208-0 | info@u-b-werbung.de
Spanierstraße 70 | 76879 Essingen in der Pfalz/SÜW

Gesundheit

Jetzt 
buchen!*
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Mit unserer Premium-Rubrik  
„gesUNDheit“ präsentieren wir  
im 4-wöchigen Turnus Ihren Betrieb  
mit aktuellem Content, wie z.B.
Gut sehen + hören; Burnout; Sanfte Therapien; 
Zahngesundheit; Gesunder Schlaf. 

eRscheiNUNgsPlAN
PRemiUm-RUBRikeN

oder unter archiv.wittich.de/199

www.wittich.deBesuchen Sie uns!
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Wir sind für Sie da...

Ihre Ansprechpartner vor Ort

&
ANZEIGENBERATUNG

GRAFIK-DESIGN
WERBEORGANISATION

ULLMER
BRÜGGEMANN

Unsere Ideen    für Ihren Erfolg ...

tel.: 06347 97208-0 
info@u-b-werbung.de
Fax 06347 97208-10
Mobil: 0170-1842290 
(Herr Ullmer)
Mobil: 0170-1862290 
(Herr Brüggemann)
Spanierstraße 70
76879 Essingen in der Pfalz

JOBS IN IHRER  
REGION

Weitere 
Stellen  

finden Sie 
online

Seit über 40 Jahren sind wir ein mittelständisches,
stetig wachsendes Unternehmen mit ca. 190 Mitarbeitern.
Wir sind im umwelttechnischen Bereich tätig und suchen

zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Vertriebsmitarbeiter B2B (m/w/d)
im Außendienst

für den Bereich Südpfalz und Baden. 

Zu Ihren Aufgaben gehören:
Neukundenakquise im Außendienst

Betreuung von Bestandskunden
Kompetente Beratung

Sicherstellung der Kundenzufriedenheit

Ihr Profil:
Erfahrung im Vertriebs-Außendienst (B2B)

Technischer Hintergrund von Vorteil
Leidenschaft für Vertrieb und Verkauf

Sehr gutes techn. Verständnis und Kundenorientierung
Einsatzbereitschaft und Zuverlässigkeit

Wir bieten Ihnen:
Einen krisensicheren Arbeitsplatz

Eine verantwortungsvolle Tätigkeit
Eine leistungsgerechte Vergütung

Ein Firmenfahrzeug auch zur privaten Nutzung

Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben,
dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung:

Klaus Dieter Zawisla GmbH
Mittelwegring 3+5 | 76751 Jockgrim

07271 / 98 98 121 | bewerbung@zawisla.de

Wir sorgen für eine

saubere Umwelt
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Stellenausschreibung Hort Minfeld
Wir sind ein eingruppiger Hort mit Platz für 20 Kinder im Grundschulalter. Schwer-
punkte unserer Arbeit sind: Fördern und Fordern von Selbstständigkeit, vielfältige 
Bewegungsangebote als Kontrast zum Schulalltag und Vermittlung eines sinnvollen 
und vielfältigen Umgangs mit freier Zeit. Während der Schulzeit haben wir von 12.00 
- 17.00 Uhr, während der Ferien von 8.00 – 17.00 Uhr geöffnet. Das Team besteht 
bereits aus 2 Erzieherinnen und darf ab dem 01.07.2021 um eine/n Erzieher/in mit 
50%, d.h. 19,5 Stunden in der Woche erweitert werden.

Wir bieten:
•  ein motiviertes Team und die Möglichkeit eigene Ideen umzusetzen
• eine 3-Tage-Woche
• ein unbefristetes Arbeitsverhältnis

Wenn Sie eine abgeschlossene Ausbildung zur/zum staatlich anerkannten Erzieher/
in oder einen vergleichbaren Abschluss haben und zu Mehrarbeit in den Ferien bzw. 
bei Personalausfall bereit sind, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung bis spätestens 07.05.2021 mit den üblichen Be-
werbungsunterlagen an

Verbandsgemeinde Kandel
-Personalamt-
Gartenstr. 8

76870 Kandel

oder gerne per E-Mai an: personalamt@vg-kandel.de. Für Rückfragen steht Ihnen 
Frau Hanewinckel, Hortleitung, Tel. 07275/9140703, zur Verfügung.

Mit Ihrer Bewerbung stimmen Sie der weiteren internen Verarbeitung und Speiche-
rung Ihrer personenbezogenen Daten zu dienstlichen Zwecken gemäß der Europä-
ischen Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und des Landesdatenschutzgeset-
zes Rheinland-Pfalz zu. Die datenschutzrechtliche Vernichtung nach Abschluss des 
Stellenbesetzungsverfahrens wird garantiert. 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Bewerbungsunterlagen nach 
Abschluss des Verfahrens nicht zurückgeschickt, sondern datenschutzgerecht ver-
nichtet werden. Wir bitten daher, lediglich Kopien der Bewerbungsunterlagen einzu-
reichen. Im Zusammenhang mit der Bewerbung entstehende Kosten können nicht 
erstattet werden.

stellenausschreibung
Die Stadt Kandel sucht für ihre 

kindertagesstätte „Die entdecker“ 
zwei mitarbeiterinnen bzw. mitarbeiter in Vollzeit 

(39 Wochenstunden) zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
in einem befristetem Beschäftigungsverhältnis.

Ein verantwortungsbewusster Umgang mit Kindern, Spaß an 
der Arbeit mit Kindern sowie die Förderung der individuellen 
Entwicklung und die Pflege der Zusammenarbeit mit den Eltern 
sollten für Sie selbstverständlich sein.

Wir suchen teamfähige Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter mit einer 
abgeschlossenen Berufsausbildung als staatlich anerkannte 
Erzieher oder vergleichbare pädagogische Ausbildung.

Das Beschäftigungsverhältnis richtet sich nach den Vorschriften 
des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD).

Sofern Sie an dieser Stelle interessiert sind, richten Sie bitte 
Ihre Bewerbung bis spätestens 07.05.2021 mit den üblichen 
Unterlagen an die

Verbandsgemeindeverwaltung kandel - Personalamt - 
gartenstraße 8, 76870 kandel

oder per e-mail an: personalamt@vg-kandel.de

Für Rückfragen steht Ihnen Frau Happe, Kita-Leitung, 
(Tel. 07275/9186140) zur Verfügung.

Mit Ihrer Bewerbung stimmen Sie der weiteren internen Verarbeitung und Speicherung 
Ihrer personenbezogenen Daten zu dienstlichen Zwecken gemäß der Europäischen 
Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und des Landesdatenschutzgesetzes 
Rheinland-Pfalz zu. Die datenschutzrechtliche Vernichtung nach Abschluss des 
Stellenbesetzungsverfahrens wird garantiert.
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Bewerbungsunterlagen nach 
Abschluss des Verfahrens nicht zurückgeschickt, sondern datenschutzgerecht vernichtet 
werden. Wir bitten daher, lediglich Kopien der Bewerbungsunterlagen einzureichen.
Im Zusammenhang mit der Bewerbung entstehende Kosten können nicht erstattet werden.

stellenausschreibung

Die Ortsgemeinde Freckenfeld sucht für ihre Kindertagesstätte „Bärenland“

ab dem 01.07.2021 eine/n mitarbeiter/in in Vollzeit mit 39 Std. sowie eine/n

mitarbeiter/in in teilzeit mit 19,5 Stunden.

Ein verantwortungsbewusster Umgang mit Kindern, Spaß an der Arbeit mit 

Kindern sowie die Förderung der individuellen Entwicklung und die Pflege 

der Zusammenarbeit mit den Eltern sollten für Sie selbstverständlich sein.

Wir suchen eine/n teamfähige/n Mitarbeiterin bzw. Mitarbeiter mit einer 

abgeschlossenen Ausbildung als staatlich anerkannte/r Erzieher/in oder 

vergleichbare Ausbildung.

Bewerber/innen mit französischen Sprachkenntnissen werden bevorzugt.

Sofern Sie an dieser Stelle interessiert sind, richten Sie bitte Ihre Bewer-

bung bis spätestens 07.05.2021 mit den üblichen Bewerbungsunterlagen 

(tabellarischer Lebenslauf, Lichtbild, Zeugnisse) an die

Verbandsgemeinde kandel -Personalamt-, gartenstr. 8, 76870 kandel
oder per e-mail: personalamt@vg-kandel.de
Für Rückfragen steht ihnen Frau Aurich, kita-leitung (tel. 06340/1733) 
zur Verfügung.

Mit Ihrer Bewerbung stimmen Sie der weiteren internen Verarbeitung und Spei-

cherung Ihrer personenbezogenen Daten zu dienstlichen Zwecken gemäß der 

Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und des Landesdaten-

schutzgesetzes Rheinland-Pfalz zu.

Die datenschutzrechtliche Vernichtung nach Abschluss des Stellenbesetzungs-

verfahrens wird garantiert. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die 

Bewerbungsunterlagen nach Abschluss des Verfahrens nicht zurückgeschickt, 

sondern datenschutzgerecht vernichtet werden. Wir bieten daher, lediglich Kopien 

der Bewerbungsunterlagen einzureichen.

Im Zusammenhang mit der Bewerbung entstehende Kosten können nicht er-

stattet werden.

stellenausschreibung

Die ortsgemeinde minfeld 
sucht zum 01.07.2021

eine/n mitarbeiter/in in teilzeit (75 %)
für ihre Kindertagesstätte „Abenteuerland“  
in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis.

Ein verantwortungsbewusster Umgang mit Kindern, Spaß an der Arbeit 
mit Kindern sowie die Förderung der individuellen Entwicklung und 
die Pflege der Zusammenarbeit mit den Eltern sollten für Sie selbst-
verständlich sein.
Wir suchen eine/n teamfähige/n Mitarbeiter/in mit einer abgeschlos-
senen Berufsausbildung als staatlich anerkannte/r Erzieher/in oder 
vergleichbare Qualifikation. 
Sofern Sie an dieser Stelle interessiert sind, richten Sie bitte Ihre 
Bewerbung bis spätestens 07.05.2021 mit den üblichen Unterlagen  
(tabellarischer Lebenslauf, Lichtbild, Zeugnisse) an die 
Verbandsgemeindeverwaltung kandel – Personalamt –
gartenstr. 8, 76870 kandel

oder gerne per E-Mail an: personalamt@vg-kandel.de

Für Rückfragen steht Ihnen Frau Lang, Kita-Leitung, Tel. 07275/2988, 
zur Verfügung.

Mit Ihrer Bewerbung stimmen Sie der weiteren internen Verarbeitung und 
Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten zu dienstlichen Zwecken 
gemäß der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) 
und des Landesdatenschutzgesetzes Rheinland-Pfalz zu.
Die datenschutzrechtliche Vernichtung nach Abschluss des Stellenbe-
setzungsverfahrens wird garantiert. 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Bewerbungsunter-
lagen nach Abschluss des Verfahrens nicht zurückgeschickt, sondern 
datenschutzgerecht vernichtet werden. Wir bitten daher, lediglich Kopien 
der Bewerbungsunterlagen einzureichen. 
Im Zusammenhang mit der Bewerbung entstehende Kosten können 
nicht erstattet werden.
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JOBS IN IHRER  
REGION

Weitere 
Stellen  

finden Sie 
online

Die Ortsgemeinde Hördt sucht
zum 01.07.2021 bzw. zum  
nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Gemeindearbeiter (m/w/d)

Es handelt sich um eine Vollzeitbeschäftigung mit einer wöchentlichen 
Arbeitszeit von 39,00 Stunden. Die Besetzung der Stelle erfolgt zunächst 
befristet auf ein Jahr; es besteht jedoch die Option auf unbefristete Weiter-
beschäftigung. 
Das Aufgabengebiet umfasst im Wesentlichen:
-  die Betreuung diverser Gebäude sowie die Übernahme aller dort  
 anfallenden Hausmeistertätigkeiten einschließlich der zugehörigen  
 Grünanlagenpflege (Bürgerzentrum Forsthaus, Grundschule, Turn- und 
 Festhalle, Friedhofshalle etc.)
-  die Pflege der Grünanlagen im öffentlichen Straßenraum, in den ge- 
 meindlichen Anlagen, Spielplätzen, Sportstätten und auf dem Friedhof,
-  die Mitwirkung bei allen anderen allgemeinen Bauhoftätigkeiten  
 (auch außerhalb des Berufsbildes) mit Einsatz im Winterdienst.
Wir erwarten:
-  eine abgeschlossene, handwerkliche Berufsausbildung wie z.B.  
 Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik,  
 Metallbauer, Elektroniker etc.,
-  Kenntnisse im Bereich Grünanlagenpflege sind wünschenswert,
-  gute allgemeine handwerkliche Fähigkeiten und technisches  
 Verständnis (insbes. für Haus- und Heizanlagen),
-  Führerscheinklasse CE,
-  sorgfältige und selbstständige Arbeitsweise, 
-  hohe Einsatzbereitschaft, auch zur Übernahme von Diensten  
 außerhalb der regulären Arbeitszeiten,
-  Zuverlässigkeit und Teamfähigkeit,
-  sicherer Umgang mit den Anwenderprogrammen Microsoft Word,  
 Excel und Outlook.
Wir bieten:
-  einen modernen Arbeitsplatz mit den im öffentlichen Dienst üblichen  
 Sozialleistungen, 
-  eine interessante und eigenverantwortliche Tätigkeit,
-  Vergütung nach dem TVöD.
Schwerbehinderte Bewerber/innen werden bei entsprechender Eignung 
bevorzugt berücksichtigt.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann schicken Sie Ihre Bewerbung mit 
den üblichen Unterlagen bitte bis spätestens 30.04.2021 an:
Verbandsgemeindeverwaltung Rülzheim, Personalabteilung, 

z.Hd. Frau Myriam Serr, Am Deutschordensplatz 1, 
76761 Rülzheim oder auch per E-Mail an: 

bewerbung@ruelzheim.de
Bitte beachten Sie, dass die Bewerbungsunterlagen nicht zurückgesandt 
werden; reichen Sie daher bitte keine Originale ein.  

Job gesucht?
Mit einem Blick ... 
in den Stellenmarkt können Sie schnell 
und bequem fündig werden!

Weitere Jobs unter  
jobs-regional.de

Die konrad-lerch-Wohnheim ggmbh, eine Einrichtung der  

Lebenshilfe Südliche Weinstraße, sucht ab sofort eine

 

hauswirtschaftskraft (m/w/d) 

mit einem Stellenanteil von 0,75 im Konrad-Lerch-Wohnheim in  
Offenbach. 

Was wir von Ihnen erwarten:
•  Motivation, eigenverantwortlich zu arbeiten
• freundlicher Umgang 
• hauswirtschaftliche Ausbildung oder Erfahrung in diesem Bereich
• Interesse an der Arbeit mit Menschen mit Behinderung
• Zuverlässigkeit
• Sauberkeit
• Flexibilität

Ihre Aufgaben:
• Reinigung von Räumen und Gebrauchsgegenständen in 
 Wohnheimen für Menschen mit Behinderung
• Wäschepflege
• Vorbereitung der Essensausgabe, Essensausgabe für die Bewohner  
 im Frühdienst sowie Geschirr- und Küchenreinigung
• bei Bedarf Krankheitsvertretung

Unser Angebot:
• ein motiviertes, freundliches und engagiertes Team
• leistungsgerechte Bezahlung sowie umfangreiche Sozialleistungen
• diverse Möglichkeiten zur Fort- und Weiterbildung

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Frau Iffrig unter der  
Telefonnummer: 0171/8194970.

Sind Sie interessiert? Dann senden Sie Ihre aussagekräftige,  
vollständige Bewerbung per Post oder in Form einer PDF-Datei  
(bis 10 MB), bitte bis spätestens 27.04.2021 an:

konrad-lerch-Wohnheim ggmbh
Personal, Jakobstr. 34, 76877 offenbach an der Queich
personal@lh-suew.de

Weitere Informationen über uns finden Sie unter 
    www.lebenshilfe-suew.de

Oder direkt online bewerben: jobs-regional.de
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 Diese und weitere Jobs: jobs-regional.de

JOBS 
IN IHRER REGION

stellenausschreibung hort minfeld
Wir sind ein eingruppiger Hort mit Platz für 20 Kinder im Grundschulalter. 
Schwerpunkte unserer Arbeit sind: Fördern und Fordern von Selbststän-
digkeit, vielfältige Bewegungsangebote als Kontrast zum Schulalltag 
und Vermittlung eines sinnvollen und vielfältigen Umgangs mit freier 
Zeit. Während der Schulzeit haben wir von 12.00 - 17.00 Uhr, während 
der Ferien von 8.00 – 17.00 Uhr geöffnet. 
Das team besteht bereits aus 2 erzieherinnen und darf ab dem 
01.07.2021 um eine/n erzieher/in mit 50%, d.h. 19,5 stunden in der 
Woche erweitert werden.

Wir bieten:
- ein motiviertes Team und die Möglichkeit, eigene Ideen umzusetzen
- eine 3-Tage-Woche
- ein unbefristetes Arbeitsverhältnis

Wenn Sie eine abgeschlossene Ausbildung zur/zum staatlich aner-
kannten Erzieher/in oder einen vergleichbaren Abschluss haben und 
zu Mehrarbeit in den Ferien bzw. bei Personalausfall bereit sind, freuen 
wir uns auf Ihre Bewerbung.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen Bewerbungsunter-
lagen an

Verbandsgemeindeverwaltung kandel - Personalamt - 
gartenstraße 8, 76870 kandel
oder gerne per e-mail an personalamt@vg-kandel.de

Für Rückfragen steht Ihnen Frau Hanewinckel, Hortleitung,  
Tel. 07275/9140703, zur Verfügung.

Mit Ihrer Bewerbung stimmen Sie der weiteren internen Verarbeitung und Spei-
cherung Ihrer personenbezogenen Daten zu dienstlichen Zwecken gemäß der 
Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und des Landesdaten-
schutzgesetzes Rheinland-Pfalz zu. Die datenschutzrechtliche Vernichtung nach 
Abschluss des Stellenbesetzungsverfahrens wird garantiert. 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Bewerbungsunterlagen nach 
Abschluss des Verfahrens nicht zurückgeschickt, sondern datenschutzgerecht 
vernichtet werden. Wir bitten daher, lediglich Kopien der Bewerbungsunterlagen 
einzureichen. 
Im Zusammenhang mit der Bewerbung entstehende Kosten können nicht er-
stattet werden.

MeinTraumurlaub
an der 

Mecklenburgischen
Seenplatte

(  039932 825201 WWW.TRAUMURLAUB-SEE.DE

Ferienhäuser & Ferienwohnungen

FERIENPARK LENZ

17213 Malchow/OT Lenz

Entspannung pur ...

Im Riegel 8  |  Herxheim  |  Tel. 0 72 76 9 50 21  |  schuh-hanss@gmx.de

SchuhHanss

Wir sind wieder für Sie da!

 

Für einen attraktiven Lebensraum 
und Qualität.
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Grundstücksverkauf von privat

In Zeiskam, Gewanne „Storchennest“, im Flächennutzungsplan 
ausgewiesen als „Gemischte Baufläche“ (Gewerbe/Wohnen) zu 
1.110 qm, Südlage, an Wasserlauf gelegen, Erschließung 
in 95 m an Kanal, Wasser, Gas, Strom.
Verkaufspreis: VHS
E-Mail: grundstueck.anfrage@web.de

hallo, ich suche in Bellheim 2-3 ZkB,
ca. 60 - 80 qm, möglichst eg oder 1. og,
evtl. Balkon und garage.

Ich bin ein Singlemann, 62 Jahre, voll berufstätig 
(über 30 Jahre Daimler Wörth), ohne Haustiere.

Angebote erbeten an 
0176 214 345 03, auch gerne WhatsApp

StOP: Suche SchÖneS bAuGRunDStÜcK 
zuM KAuFen VOn PRIVAt!

Bitte keine Erbpacht anbieten. Finanzierung gesichert und schnelle 
Abwicklung möglich. Ich freue mich sehr auf Ihren Anruf ab 18.00 Uhr. 

Telefon: 06206-1307978 oder auf den AB sprechen, ich rufe zurück.

Suche Bauplatz, zahle über Marktpreis.
Neben Neubaugebiet, gerne auch große Grundstücke,
 Abrisshäuser, in zweiter Reihe oder Teil eines Gartens.

Telefon: 01 70 / 9 65 24 01

Nä
ch
st
er

Sc
hl
ac

htte
rmin 11.06.

Wegen Umzug zu verkaufen.
kühltruhe (Aeg), 250 ltr. (3 Jahre) VB 250 €,

tV-Unterschrank (Buche hell) VB 25 €, schaukelstuhl (1 Jahr) VB 40 €.
Zu verschenken: 1 Schreibtisch (Buche hell)

tel. 07272 9728555

IMMOBILIEN Welt Anzeigenannahme: 06502 9147-0

Ihre Anzeige in TOP-LAGE
in der Rubrik IMMOBILIEN Welt.
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frei Baustelle, kostenfrei abzugeben, 
Einbau möglich zum Selbstkostenpreis.

Auffüllmaterial sand-kiesig (Z.0) 

              Wir unterbreiten Ihnen gerne ein Angebot.  
Anfragen über Fon: 07272 93270 und E-Mail: mail@hambsch-tiefbau.de BERUF. BERUFUNG. BEGEISTERUNG.

Ist Dein BERUF mehr als nur ein Job für Dich? Ist es Deine 
BERUFUNG, Menschen zu helfen und dabei Verantwortung für 
die Zukunft zu übernehmen? 
Willst Du mit BEGEISTERUNG den Erfolg unserer Sozialstation 
aktiv, kreativ und eigenverantwortlich mitgestalten? 

Suchst Du eine neue beru�iche Herausforderung?
Willkommen bei uns. Wir freuen uns auf Deinen Anruf!

Telefon 0 72 72-91 91 77 
www.sozialstation-ruelzheim.de  
Kuhardter Str. 37, 76761 Rülzheim

In besten Händen

Einem Teil dieser Ausgabe liegt eine Beilage der Firma Kabel RP UG
(haftungsbeschränkt) bei.

Spargelzeit

Im Vogelgesang 2
Bellheim
Telefon 0 72 72 / 86 04

– Frisches Obst und Gemüse –

Böhm
Kartoffelhof

Täglich frischer Spargel*
und Rhabarber, Topfpflanzen *  auf Wunsch auch  

frisch geschält
Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 9 – 18 Uhr 

Sa. 9 – 13 Uhr · Sonn- und Feiertage 10 –12 Uhr

In der Schäferei 1, 67366 Weingarten, Tel. 06344/4072

Unser aktuelles Angebot am  
Samstag, 17.4. und Sonntag, 18.4.

Spargel HKl 1   € 12,-/kg 
inkl. Schälen nur solange Vorrat reicht

Mit Schäl-

maschine



Entsorgung von Schrott - Metallen - Holz - Papier - Bau-
schutt - Gartenabfällen - Entrümpelungen - Baumfällarbei-
ten - Kranarbeiten und Transporte - Sonstiges auf Anfrage
Abfälle können nach Wunsch mit Kran geladen werden.

76756 Bellheim - Am Weidensatz 33
Tel./Fax: 0 72 72 / 7 42 37 od. 7 19 43

Mobil 0172 / 2707738 - E-Mail: kontakt@rohstoffe-lenhart.de

ROHSTOFFE
Karlheinz LENHART
Ihr Ansprechpartner für Entsorgungen

Metallrecycling - Containerdienst

Schubertstr. 21 · 76756 Bellheim · Tel. 07272-8614 · Fax 07272-71280
Autorisierter Miele-Kundendienst,

Reparatur und Verkauf von Elektro-Großgeräten
Unser Ladengeschäft ist geschlossen.

Für Kundendienst u. Reparaturen bin ich weiterhin unter der bekannten 
Telefonnummer für Sie erreichbar.

www.elektro-settelmeier.de

07272-1831
Am Wasserturm
76756 Bellheim
gaertner-bellheim.de

info@eichner-schmidt.com
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VORSCHAU

Die passen immer!Die passen immer!

www.gewerbeverband-bellheim.de

Unsere Einkaufsgutscheine
Die passen immer!
Unsere Einkaufsgutscheine
Unsere Einkaufsgutscheine, das passende Geschenk 

für alle Gelegenheiten. Erhältlich bei der Sparkasse, 

der VR Bank Südpfalz sowie bei A&T Computer.

HOLZPELLETS
Jetzt bestellen! 

Die wohlige 
und ökologische 

Wärme für 
Ihr Zuhause

DIESEL
Für Großabnehmer 
(Speditionen, Bau

unternehmen, Landwirte):
Anrufen, bestellen und wir 

liefern zeitnah vorort an 

HEIZÖL
Sauberer, geringerer Verbrauch,  

reduzierte Rußentwicklung: 
Mit unserem PremiumHeizöl 
„Ecotherm“ kommen Sie gut 

durch die nächste Heizperiode

FLASCHENGAS
Hallo Camper, Köche, Grillfans,

Gartenhäusler: Bei uns erhalten
Sie PropanFlaschengas

in verschiedenen Größen,
7 Tage die Woche

DER kompetente und innovative 
Partner für Ihre Energie!

H. Ch. Sefrin GmbH
In der Fellach 12, 76756 Bellheim

Tel. 07272 9316-0 
www.sefrin-oil.de

Hauptstraße 182 · 76756 Bellheim | Offen: Mo. 16 - 18 Uhr


